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Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Kirchengesetz 
zur Ergänzung des Artikels II 

des Kirchengestzes zur Änderung der Verfassung 
der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

vom 21. November 19891
) 

in der Fassung vom 19. Januar 1990 

DiL' 5ynodL' hat LL1s fc,lgendc Kirclwngcsetz hesch]u-,q,n: 

§1
Dem Artikel II des Kirchengesetzes zur Änderung der \'er

fassung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
vom 21. Nm·ember 1989 wird folgender .-\bsatz '.l angefügt: 
„n1 Die Kirchenleitung wird enn:ichti1_;t, das Kircht>n!_;L'SL'tz 
unter Berücksichtigung der Änderung�'ll in Artikel 1' unter 
neuem Datm bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten 
des Wortlautes zu beseitigen." 

§2
Dic•ses Kirchengesl'tz tritt am Tage ,einer Verkiindung in 

Kr,lft. 
Das vorstehende, \·on der Synode am 19. Januar 1990 be

schlossene Kirchengesetz, wird hiermit \·er kündet. 

Kiel. den 19. Jamrnr 1990 
Die Kirchenleitung 

D .  K r us chc 
Bischof und Vorsitzender 

1) ,·gl GVOBL 1990.5.1. 13

Bekanntmachung 
der Neufassung der Verfassung 

der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
vom 21. November 1989 
i.d.F. vom 19. Januar 1990

'\,Kh Artikd II Abs,1t;, '.l des Kirchen1_;t•setZL'S zur Erg,111/ung 
des Artikels II des Kirchengesetzes zu'r .i.nderung d�r \'erfa�
sung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
vorn 21. November 1989 i.d.F. vom 19. Januar 1990 wird nach
stehend der Wortlaut der Verfassung in der ab 1. Januar 1990 
gdtenden Fassung l,eL1nntgemacht. 

Präambel 

Kid, den 25. Jam1-1r I lJlJ() 

Die Kirchenleitung 
Bischof D. Krusche 

* 

Verfassung 
der 

Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Vom 12. Juni 1976 
in der Fassung vom 21. November 1989 

(GVOBI. 1990, S. 1, 13) 

In h alt sv e r z e i c h n i s  

I. Grundartikel

Artikel 

1- 6

II. Die Kirchengemeinde
1. 1-'\l1ftrag und Aufgaben
2. Gemeindeformen und Gemeindeglieder
3. Gemeindeversammlung ...... . 
4. Der Kirchenvorstand .......... . 
3. Die Arbeitsausschüsse ........ . 
h. l\1-..toren und i'vlitarh·itcr ... .
7 f..: i rchengemeind curd rrnng ..

III. Der Kirchenkreis ............... . 
1. Allgemeines .................. .. 
2. Die Kirchenkreissn10de .......... . 
3. Der Kirchenkreisnirstand ..... . 
-t. Der Propst . . . . ....... . 
.J. Dc-r Pa�torl'nkon,·L·rü und der 

\füarbeitcrkom·c11t .......... . 
6. Die Dienste und Werke ........... . 
7. Der gegliederte Kirchenkreis ..... . 
8. Kirchenkreisordnung ............... . 

IV. Kirchengemeindeverbände und
Kirchenkreisverbände ................ . 
1. l3ildung von Verb;rnden ...... . 
2. Aufgaben ...................... . 
3. Die Verbandsvertretung ........ . 
4. Der Verbandsausschuß ......... . 
5. Auftragsangelegenheiten ...... . 
6. CL•;,,1mtstädtisclw :\utgc1bc·n in

Crulsshidtcn und übergrcifc•ndc Aufgaben
in Großräumen ..................... . 

V. Dienste und Werke in der
Nordelbischen Kirche .......... . 
1. Allgemeines ................. . 
2. l)ie Kammer für DiL·nstc und WL•rke

VI. Die Nordelbische Kirche ....... . 
1. Allgemeines ....................... . 
2. Die Synode ................... . 
3. Die Kirchenleitung .............. . 
8. Die Bischöfe ................... . 
'i. Die Sprengel 
h. Der Thcologischl' i:ll'irat
- Das Nordelbische Kirchenamt
8. Das Theologische Prüfungsamt

VII. Finanzwesen und Rechnungsprüfung

VIII. Rechtsschutz ................... . 

IX. Allgemeine Bestimmungen

X. Schlußbestimmung

Präambel 

7- 2-t
7- S
9- 11

12- 13
14- 17

18

24
25-- 50 
25- 28
29- 32
33- 39
40- 41

-±2
43- 45
46- 49

50

51- _:=;q 

51- 52
33

54- 55
56- 57

58

:ii.J 

60- 63
60

hl- 63
64-l(lll

64- 65a
66- / /
78- 87
88- 93
94- L)l) 

I00-1tll 
102-107
108-109
110-11:
116-1.17
118-121

Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche bekennt 
als ihre Grundlage das Evangelium von Jesus Christus, wie es 
im Zeugnis der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testa
ments gegeben und in den altkirchlichen Bekenntnissen und 
den evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften ausgelegt 
und bezeugt ist. 

Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche hat den 
Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Sie ver
kündigt Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstande
nen, den Herrn der einen, heiligen, allgemeinen, apostolischen 
Kirche, zu der er Menschen aus allen Ländern, Völkern und 
Rassen beruft. 
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Die '\ordelbische E\·angelisch-Lutherische Kirche ist zu 
ständiger Erneuenmg ihres Lebens gernfen. Sie ist verpflich
tet, ihr ßekenntnis, ihre \crkündigung und .ihren Dienst am bi
blischen Zeugnis zu prüfen und Verfälschungen abzuwehren. 
Sie hört auf die Stimme der Christen gleichen oder anderen Be
kenntnisses. 

Der Erfüllung dieses Auftrages dient die folgende Verfas
sung: 

I. Grundartikel

Artikel l

Die '.'\ordelbische Kirche trägt dafür SL,rgc, daß der ihr vom 
Herrn der Kirche gegebene Auftrag im Gottesdienst, in 
Mission, Unterricht, Seelsorge, Diil konie und in der Tvfitvernnt
wortung für da� öffentliche Lcbt>n wahrgL'IKHnrncn wird. 

Artikel 2 

Die .'-orddbisd1e Kirche nimmt an der Zusammenarbeit dt'f 
christlichen Kirchen in der Welt teil und sucht diese zu fördern. 
Sie ist Gliedkirche der Vereinigten Evangelisch-lutherischen 
Kirche· Deut�chlands und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Sie gehört dem Lutherischen Weltbild und dem 
Jkumenischen Rat der Kirche an. 

Artikel 3 

(1) Die Nordelbische Kirche gestaltet ihre Ordnungen selb
ständig. Sie ieot in der E rfüllung ihrer Aufgaben unabhängig 
und verleiht ihre Ämter kraft eigenen Rechts. 

(2) Die Nordelbische Kirche, ihre Kirchengemeinden, Kir
chengcmeind l'\·nbiind c, Kirchenkrebl' und Kirchenkreis\ er
bände sind Körperschaften des ölientlichen Rechts. 

Artikel 4 

Die Dienste, Werke und Einnchtungen der Nordelbischen 
Kirche sowie die in ihrem Bereich wirkenden freien kirchlichen 
Vereinigungen und Einrichtungen stehen unabh:ingig \·on 
ihrer Rechtsform unter dem einvn Auftrag der Kirche. Sit:' ge
nießen Schutz und Fürsorge der Nordelbischen Kirche und 
haben im Rahmen der kirchlichen Ordnung die zur Erfüllung 
ihrer ,\ulgabcn notwendig" Frcilwit. 

Artikel 5 

(1) Glied der Norclt-lbischen I-..:1rche ic;t Jeder gctcrnfte enn
gelische Christ, der in ihrem Gebiet seinen Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, daß er einer anderen 
L'vangclischen Kirche uder Religionsgcmcmschaft angehiirt 

(2) Glieder der Nordelbischen Kirche sind zugleich Glieder
einer Kirchengemeinde der N ordelbischen Kirche, in der Regel 
derjenigen, in deren Gebiet sie ihren Wohnsitz oder gewöhnli
chen Aufenthalt haben, und Glieder des Kirchenkreises ihrer 
Kirchengemeinde. 

(3) Die Gliedschaft in der Nordelbischen Kirche verliert, wer
sich nach geltendem Recht von ihr getrennt hat. 

Artikel 6 

(1) Die Glieder der Kirche haben ein Recht darauf, daß das
Wort Gottes auftragsgemäß verkündigt und die Sakramente 
einsetzungsgemäß verwaltet werden. 

(2) Alle Glieder sind für die Erfüllung des Auftrages der
Kirche mitverantwortlich. Sie sollen nach ihren Gaben und 
Kräften Aufgaben übernehmen und die Lasten der Kirche mit
tragen. 

II. Die Kirchengemeinde

1. Auft r ag u n d  A u f g,1b e n

Artikel 7 

(1) In der Kirchengemeinde sammeln sich die Glieder der
Kirdw um \\urt und S,1kranwnt. 

(2) Die Kirchengemeinde sorgt dafür, daß das Evangelium
verkündigt, die Taufe empfangen und das Abendmahl gefei
ert wird. 

(4) Zu ihren Aufgaben gehört die Förderung der Gemein
schaft unter ihren Gliedern, die Unterweisung im christlichen
Glauben und der Dit>nst am '\ächsten, besonders an den Be
nachteiligten, Schwachen und Kranken. Sie ist rnitverant\\·ort
lich für die ökumenische Zusc11rnnenarbeit, die Arbeit in der
Di,1spora, die Mission und den Dienst der Kirche in Öffentlich
keit und Gesellschaft.

Artikel 8 

Alle Glieder der Gemeinde, die Gemeindeversammlung, der 
Kirchenvorstand, die Arbeitsausschüsse, die Pastoren una die 
Mitarbeiter dienen in gemeinsamer Verantwortung der Erfül
lung der Autgaben in der Kirchengemeinde. 

1 G emein d e f o rme n u n d  Gemeindeg l i e d e r  

Artikel 9 

(1) Die Kirchengemeinde ist in der Regel Ortsgemeinde. Sie
ordnet und \ erwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen des 
geltenden Rechts in eigener Verantwortung. 

(2) Wenn sich Gemeindeglieder unabhängig von Ortsge
nwinden zu kirchlicher Gemeinschc1ft sammeln, kann dieser 
durch die l\ordelbische Kirche die Rechtsstelle einer Kirchen
gemeinde zuerkannt werden. Das Nähere regelt ein Kirchen-
gesctz. 

Artikel 10 

(1) Sollen Kirchengemeinden gegründet, in ihren Grenzen
v,-r,indcrt uder zusammengeschlossen werden, su beschließen 
darüber nach vorheriger Unterrichtung der Gemeindeglieder 
und Anhörung der Gemeindeversammlung die Kirchenvor
stcinde der bl'teiligten Kirchengemeinde und der Kirchenkreis
vorstand. Besteht Einverständnis zwischen ihnen, so trifft das 
Nordelbische Kirchenamt die erforderlichen Anordnungen. 
Kommt keine Einigung zustcrnde, so entscheidet bei einer 
Grenzänderung das '\/ordelbische Kirchenamt, in den übrigen 
Fällen die Kirchenleitung. 

(2) Mehrere Kirchengemeinden können eine gegliederte Cc
samtkirchengemeinde bilden. 

(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

Artikel 11 

Die Gemeindeglieder haben das Recht, sich einer anderen 
Kirchengemeinde anzuschließen. Sie können den Dienst eines 
anderen Pastors in Anspruch nehmen. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz. 

3. D i e  Geme i n d ev e r s amml u n g

Artikel 12 

(1) Die Gemeindeversammlung berät über Angelegenheiten
der Kirchengemeinde. Einmal jährlich nimmt sie einen Bericht 
des Kirchenvorstandes entgegen. 

(2) Die Gemeindeversammlung kann Anregungen an den
Kirchenvorstand und die Arbeitsausschüsse geben. Sie kann 
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Anfragen an den Kirchenvorstand, die Arbeitsausschüsse und 
den Kirchenkreis,·orstand sowie Anträge an den Kirchenvor
�t,rnd richten. Der Kirchenvorst,md h,1t seine Rntsclwidung 
über diese Antr:ige innerhalb von drei Monaten der c;L"nK·in
de bekanntzugeben. 

Artikel 13 

(1 l An der Gemeindeversammlung können die konfirmier
k'n Cemeimfogliedcr teilnehmen. DieCemeindevers,mm1lung 
bt mindL·stcns einmal im Jahr durch de'nVorsitzendcn dl·s Kir
chenvorstandes einzuberufen. Sie ist außerdem einzuberufen, 
wenn der Kirchenvorstand oder dreimal so viele teilnahmebe
rechtigte Gemeindeglieder, als der Kirchenvorstand Mitglie
der hat, es verlangen. Ferner kann sie durch den Bischof oder 
durch den Propst einberufen werden. 

(21 Die Gemeinden·rsammlung ,\·,ihlt aus den l\litgliedern 
des K irchenvorsta ndec- einen Vorsi lzenden, der die Gemeinde
,·ersammlung leitet. 

4. D e r  K i rch e n,· o r s t a n d

Artikel l ..J. 

( 1 J Der Kirchem·t ,rstand ist für die Leitung und Ver\\' a 1 tung 
der Kirchengemeinde verantwortlich. In seiner geistlichen Ver
antwortung wacht er darüber, daß die Kirchengemeinde ihren 
Auftrag wahrnimmt. 

/2) Im Rahmen der kirchlichen Ordnung entscheidet der 
Kirchenvorstand in allen Fragen de, gemeindlichen Lebens. 

(3J Der Kirchenrnrstand sorgt dafür, daß die Kirchenge
meinde ihre Verpflichtungen erfüllt und ihre Rechte wahrt. Er 
trägt Verantwortung für die Fortbildung der Mitarbeiter. Er 
schützt alle, die einen Dienst in der Kirchengemeinde wahr
nehmen. 

(..J.) Der Kirchennirstand vertritt die Kirchengemc111de in 
,,llen Angelegenheiten. Im Rechts,·erkchr handelt er durch 
seinen Vorsitzenden oder dessen Stell\·ertreter und ein weite
res Mitglied. 

Artikel 1."i 

( 11 Der KirchenYt,rstand hat insbeot,ndere folgemiL· ,\ufga
ben: 

a) er sorgt für den öffentlichen Gottesdienst an Sonntagen
und kirchlichen Feiertagen;

b) er beantragt beim Kirchenkreis die Errichtung, Aufhebung
und Änderung ,·on PfarrstellC'n und wählt im Rahmen des
geltenden Rechts die Pastoren;

cJ er richtet die für die Mitarbeiter nötigen Stellen ein, ;,orgt 
für ihre Besetzung und führt die Aufsicht über die Mitar
beiter; 

d) er beschließt über Einrichtungen der Kirchengemeinde;
e) er sorgt für die Beschaffung und Unterhaltung der

Gebäude und Räume und beschließt über deren Verwen
dung;

0 er beschließt über kirchliche Abgaben im Rahmen des gel
tenden Rechts; 

g) er beschließt den Haushalt der Kirchengemeinde und
nimmt die Jahresrechnung ab;

h) er verwaltet das Vermögen der Kirchengemeinde;
i) er beschließt über finanzielle und organisatorische Maß

nahmen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbei
tung sowie über Vereinbarungen zur Datenübermittlung;

k) er beschließt über Anträge an die Kirchenkreissynode und
den Kirchenkreisvorstand;

1) er wählt die in andere Gremien zu entsendenden Mitglie
der;

m) er beschliefst über Sa t1u ngen der Kirdll'llf-':l"llleindl', bei der
Cemeindesatzung n,1ch Anhörung cit-r Cemeinde,·er
sammlung.

(2) Beschlüsse des Kirchenvorstandes bedürfen der Geneh
migung gemäß Artikel 3."i in folgenden Angelegenheiten: 

a) Errichtung und Änderung von Stellen,
b) Sch,,tfung nm Einrichtungl'n mit \\c",entlichen FolgFL1-

:oten,
c) Aufnahme von Darlehen und die Llbernahme von Bürg

schaften,
d) Erwerb, Veräußerung und dingliche Belastung von Grund

eigentum oder gnmdstücksgleichen Rechten,
e) auFernrdcntliclw l\;ut/ung des Verm,igens, die dessen

13est,md verändert, sowie Verwendung kirchlicher 1\1ittl'l
zu anderen als bestimmungsgemäßen Zwecken,

f) Veräußerung oder Verirnderung von Sachen, die wissen
schaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert
haben,

gl '.\L•uhau, Umbau oder Abbruch von Ccb,n1dcn, 
h) Erla!.' und Änderung dt•r Gemeindesat7ung.

Im übrigen sind Beschlüsse nur dann genehmigungspflich
tig, wenn es durch Kirchengesetz oder Kirchenkreissatzung 
bestimmt ist. Der Haushaltsplan ist dem Kirchenkreisvorstand 
vorn1legen. 

(3) Der Vorsitzende hat einen BeschluF de, Kirchenvorstan
des zu beanstanden, wenn er ihn für rechtswidrig hält. Die 13e

anstand ung hat aufschiebende Wirkung. Hebt der Kirchenvor
stand den beanstandeten Beschluß nicht auf, so entscheidet der 
Kirc henkreisvorstand. 

Artikel 16 

( 1 l \litglieder des Kirchenvorstandes sind die Pastoren, die 
in der Kirchengemeinde eine Pfarrstelle innehaben oder \·er
walten, deren beauftragte Vertreter für die Dauer der Vertre
tung an ihrer Stelle smde die Kirchenvorsteher. 

(2) Es werden mindestens sechs Kichem·orsteher durch die
Genwindeglieder gcwiihlt. 

(:\) l:lis zu z\\'ei weitere Kirchenvorsteher können durch den 
noch im Amt befindlichen Kirchenvorstand im Benehmen mit 
dem Kirchenkreisvorstand berufen werden. 

Die Zahl der nichtgewählten Mitglieder darf nicht mehr als 
ein Drittel aller Mitglieder des Kirchenvorstandes betragen. 

(41 1 fa uptamtliche \ li tarbeiter der 1'.:irchcngcmcindc' 
könrwn ab Kirchenvorsteher narh Absatz 2 SL'wählt oder nach 
Absatz 3 berufen werden. Ihre Zahl darf zusammen mit den 
Pastoren nicht mehr als ein Drittel aller Mitglieder des Kirchen
vorstandes betragen. Wird in einer Kirchengemeinde, in der 
zum Zeitpunkt der Wahl drei oder mehr hauptamtliche Mitar
beter beschäftigt sind, kein hauptamtlicher Mitarbeiter 
gewählt, so ist ein solcher zu berufen. Hiervon kann nur abg
sehen werden, wenn die Berufung nicht möglich ist. 

(5) Die Gesamtzahl der Kirchenvorsteher wird vor jeder
Wahl vom Kirchenvorstand mit Genehmigung des Kirchen
kreisvorstandes festgesetzt. 

Artikel 17 

(1) Der KirchenYorstand wählt seinen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Ist ein Pastor Vorsitzender, soll ein Kir
chenvorsteher Stellvertreter sein, Ist ein Kirchenvorsteher Vor
sitzender, soll ein Pastor Stellvertreter sein. Hauptamtliche 
Mitarbeiter der Kirchengemeinde sind nicht wählbar. 
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(2) Der Kirchenvorstand kann aus seiner Mitte einen ständi
gen Ausschuß für die laufende Verwaltung bilden, der im 
Rahmen seiner Beauftragung selbständig handelt. Er kann 
ferner einen Kirchensteuerausschuß bilden, dessen Zusam
mensetzung und Aufgabenbereich durch Kirchengesetz gere
gelt werden. 

(3) Der Kirchenvorstand kann andere Ausschüsse bilden,
denen mindestens ein Mitglied des Kirchenvorstandes ange
hören muß und die nach Weisung Maßnahmen zur Vorberei
tung oder Ausführnng von Beschlüssen des Kirchenvorstan
des durchführen. 

(4) Der Kirchenvorstand kann den Ausschüssen nach
Absatz 3 oder einem Mitglied des Kirchenvorstandes für ein
zelne Aufgaben die Entscheidung übertragen. 

(5) Die Mitarbeiter der Kirchengemeinde sind bei der tages
ordnungsmäßigen Beratung ihres Sachgebietes durch den Kir
chenvorstand hinzuzuziehen. 

(6) An den Sitzungen des Kirchenvorstandes nehmen die
der Kirchengemeinde vom Kirchenkreis vorstand nach Artikel 
34 Absatz 2 oder vom Bischof des Sprengels nach Artikel 91 
Buchstabe h zugeordneten Pastoren mit beratender S timme 
teil. 

5. Die A r b e i t sa u s sc h ü s s e
Artikel 18 

Aus freier Initiative gebildete Arbeitskreise können vom Kir
chenvorstand als Arbeitsausschüsse anerkannt werden. Der 
Kirchenvorstand entsendet ein Mitglied des Kirchenvorstan
des in den anerkannten Arbeitsausschuß. 

6. Pasto ren u n d  Mitarb ei t e r
Artikel 19 

Das der Kirche anvertraute Amt gliedert sich in verschiede
ne Dienste. Die in diese Dienstehaupt-, neben-und ehrenamt
lich Berufenen tragen die Verantwortung dafür, daß jeweils in 
ihren Aufgabenbereichen der Auftrag der Kirche wahrgenom
men wird. Damit dienen sie der Einheit der Kirche. 

Artikel 20 
(1) Der besondere Dienst der Pastoren, der ihnen mit der Or

dination übertragen wird, liegt in der Sammlung der Gemein
de durch die öffentliche Verkündigung des Evangeliums in 
Wort und Sakrament im Gottesdienst und in den Amtshand
lungen. Die Pastoren tragen die Verantwortung für den Dienst 
der Seelsorge und der Untenveisung. 

(2) In Verkündigung und Seelsorge sind die Pastoren im
Rahmen der Ordinationsverpflichtung frei und an Weisungen 
nicht gebunden. Sie haben das Beichtgeheimnis und die seel
sorgerliche Schweigepflicht ?U wahren. 

,\rtikcl 21 
Die \litcirbciter nehmen im R,1hnwn ihre, bt·,onderen Dien

stes verantwortlich an der Ausrichtung ,·on Verkündigung, 
Seelsorge und Unterweisung teil. Sie haben über alles, was 
ihnen in Ausübung der Seelsorge anvertraut und bekannt ge
worden ist, Verschwiegenheit zu wahren. 

Bei ckr \V,1hrung dieser l1tlicht gL•wiihrt diL· \Jordelbisclw 
Kirche d l'l1 \;lit1rbci tcrn Sd1 u tz und FürsurgL'. 

,.\rtikel 22 
Die Kirchenvorsteher üben ihren Dienst als Ehrenamt so aus, 

wie sie es bei ihrer Einführung gelobt haben. 

Artikel23 
(1) Jedes Gemeindeglied hat die Aufgabe, das Evangelium

in Wort und Tat zu bezeugen, und das Recht, zur Verkündi
gung Stellung zu nehmen. 

(2) Evangelischen Gemeindegliedern kann der Pastor im
Einvernehmen mit dem Kirchenvorstand die Predigt im öf
fentlichen Gottesdienst übertragen. Bei einem regelmäßigen 
Dienst ist die Zustimmung des Propstes erforderlich. 

(3) Im Einzelfall kann die Predigt im Einvernehmen mit dem
Kirchenvorstand auch Mitgliedern anderer christlicher 
Kirchen übertragen werden. 

7. Ki rchen g e meind e o r d n u n g
Artikel 24 

Nähere Bestimmungen können durch eine Kirchengemein
deordnung getroffen werden (Artikel 68 Abs. 2). 

III. Der Kirchenkreis

1. Al l g e m e i n e s
Artikel 25

(1) Der Kirchenkreis ist eine eigenständige Einheit kirchli
chen Lebens. In ihm sind die Kirchengemeinden seines Berei
ches zusammengeschlossen. Er ordnet und verwaltet seine An
gelegenheiten im Rahmen des geltenden Rechts in eigener Ver
antwortung. 

(2) Der Kirchenkreis ninmt Aufgaben wahr, die den örtli
chen Bereich der Kirchengemeinden überschreiten. 

(3) Der Kirchenkreis unterstützt und ergänzt die kirchliche
Arbeit in den Kirchengemeinden. Er fördert das Zusammen
wirken in den Arbeitsbereichen und sorgt für einen Ausgleich 
der Kräfte und Lasten. 

Artikel 26 
Der Kirchenkreis ist Aufsichts-und Verwaltungsbezirk der 

Nordelbischen Kirche. Besondere Verwaltungsaufgaben 
können einzelnen Kirchenkreisen durch Kirchengesetz zuge
wiesen werden. 

Artikel 27 
(1) Der Kirchenkreis soll eine raum-und situationsgerechte

Einheit bilden, in der seine Aufgaben sachgemäß wahrgenom
men werden können. 

(2) Die Neubildung, Aufhebung und Zusammenlegung von
Kirchenkreisen erfordern ein Kirchengesetz. Die betroffenen 
Kirchenkreise sind vorher zu hören. 

(3) Sollen di,• Cn•nzcn von Kirchenkreisen 1-ic;rndcrt
werden, so b,•schl1c1\,·n tfarü her d1,· Kirclwnkrcissvnudcn nach 
Anhörung der \·on der Änderung betroffenen Kir�hen\'orstän
de. Besteht Ein\'erständnis zwischen ihnen, so trifft das Nord
elbische Kirchenamt die erforderlichen Anordnungen. Kommt 
keine Einigung zustande, so entscheidet die Kirchenleitung. 

Artikel 2t, 
Dc1;; Leben dl'� Kirchenkreises \\'Jrd durch die Kirchenkreis

synode, den Kirchenkreisvorstand und den Propst in gemein
samer Verant,H,rtung gefördert und geordnet. Hierbei wirken 
der Pastorenkom·ent, der Mitarbeiterkonvent und der 
Konvent der Dienste und Werke mit. 
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2 .  D i e  K i r c h e n k r e i ssvn o d e  
Artikel 2() 

( 11 Die Kirchcnkrt·issvnodc bcriit und beschliefst im R,1hmcn 
der kirchlichen Ordmu�g über die Angelegenheiten des Kir
chenkreises. 

(2) Die Kirchenkreissynode ist dazu berufen, die Kirchenge
meinden des Kirchenkreises zur Wahrnehmung gemeinsamer 
Aufgab('n anzuregen. d,1s kirchliche Leben im KirchenkrL·is zu 
fördern und die ci1uclnen KirchengL·meinden bei der Erfül
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 

(3) Die Kirchenkreissynode kann zu Fragen des kirchlichen
und öffentlichen Lebens Stellung nehmen. 

Artikel 30 

( 1 l Die Kirclwnkreis�yrnKie hat insbesondere folgende Auf
gaben: 
al sie wählt den Propst, dessen Stellvertreter, die weiteren 

'v1itglieder des Kirchenkreisvorstandes und Mitglieder der 
Smode; 

b! sie kann Anträge ,m die Synode richten; 
c) c,ie beschließt über die Einrichtungen des Kirclwnkreises

und deren Ordnung;
dl sie beschließt über Errichtung, Aufhebung und Änderung 

von Pfarrstellen der Kirchengemeinden und des Kirchen
kreises, bei Pfarrstellen der Kirchengemeinden nach Anhö
rung des ;:ustindigen Kirchenvorstandes; 

c) sie beschJit>gt den Haushalt und den Stellenplan de� Kir
chenkreises und nimmt die Jahresrechnung ab;

f) sie beschließt über die Aufnahme ,·on Darlehen und l..oer
nahme von Bürgschaften;

gl sie beschließt nach Maßgabe des kirchlichen Rechts über 
die Vt>rtcilung der Mittd an die Kirchengt>mcinckn; 

hl ,ie bcschlicl?t übc-r die Satzungen dt·s Kirchenkreises. 

(2) Die Kirchenkreissvnode bildet aus ihrer Mitte einen Fi
nanzausschuß, der den· Kirchenkreis,·orstand in finanziellen 
Angelegenheiten beriit und im Rahmen der Beschlüsse der Kir
chenkreissynode auf Antrag des Kirchenkreisvorstandes über
lmd auiserpl,111111:-ifügc•n Ausgaben ,ustirnmt sowie dL'l1 \'tln1 
Kircl1t"nkreisvorst,1nd \·orzulcgendc-n H,1ushaltsplan und diL· 
Jahresrechnung des Kirchenkreises prüft und der Kirchen
kreissynode darüber berichtet. 

(3) Die Kirchenkreissynode kann Arbeitsausschüsse für die
Arbeitsbereiche innerhalb des Kirchenkreises bilden. Sie kann 
t>incn Kirchensteue1"c1 usschui� bilden, dessen 7:usammenset
zung und AufgabL•nbercich durch Kirchengesetz geregelt 
,n·rden. 

(4) Der Haushalt des Kirchenkreises ist dem Nordelbischen
Kirchenamt vorzulegen. 

Artikel 31 
(1) Die Kirchenkreissynode besteht aus mindestens vier

undvierzig, höchstens einhundertvierundfünfzig Mitgliedern. 
Innerhalb dieses Rahmens setzt die Kirchenkreissynode vor 
jeder Wahl die Zahl ihrer Mitglieder fest; diese muß ein Mehr
faches von elf betragen. 

(2) Besteht die Kirchenkreissynode aus vierundvierzig Mit
gliedern, so setzt sie sich wie folgt zusammen: 

a) die Kirchenvorstände wählen vierundzwanzig Mitglieder,
die nicht hauptamtlich in einem kirchlichen Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnis stehen dürfen;

b) der Pastorenkonvent wählt acht Pastoren; dabei darf aus
derselben Kirchengemeinde ein zweiter Pastor nur

gewählt werden, wenn alle Kirchengemeinden des Kir
chenkreises durch einen Pastor in der Kirchenkreissvnode 
\'t•rtrl'lcn sind; 

c) der \litarbeiterkonn·nt wiihlt vier haupt<1mtliche Mitar
beiter;

d) der Konvent der Dienste und Werke" ähl t vier Mitglied.er,
da\·on höchstens ein Drittel Pastoren oder hauptamtliche
Mi tarbciter;

e) der Kirchenkreisvt1rst,md beruft vier i\litglieder, da\'lm
hochstens ein Drittel l\1„torcn oder haupLunlliche MitM
beiter; dabei ist darauf zu achten, daß auch Frauen und
junge Gemeindeglieder in angemessener Zahl in der Kir
chenkreissynode vertreten sind.

Jeder Kirchenvorstand \\':-ihlt mindesten� ein Mitglied. Die 
wcitcnc·n /U wiihknden \litgliedt>r vertl'ilL·n sich aut die Kir
dwngcrneinden nach der Zahl ihrer Gemeindeglieder. Die 
vom Pastorenkonvent und dem :\1itarbeiterkonvent zu wäh
lenden Mitglieder dürfen dem Konvent der Dienste und Werke 
nicht angehören. 

(3) Wird die Zahl der i\1itglicdcr auf mehr ,,ls vicrundvi,•r
zig fcstgt•setzt, gilt das in -'\bsal/ 2 festgt·lt·gk 7:ahknverh;ilt
nis cn hprechend. 

(4) Für die nach Absatz 2 Buchstabe a gewählten und die
nach Absatz 2 Buchstabe e berufenen Mitglieder ist je ein per
sönlicher Stellvertreter zu wählen oder zu berufen. Für die 
n,1ch .-'\bsatz 2 Buchstaben b, c und d gew;ihltt·n Mitglieder ist 
eine angemL'SSL'lll' Z,1hl nm Stellvertretern /U wifölen. Die 
Stell\ crtrcter sind gleidveitig Ersatzmitglieder. 

(5) Der Propst ist nicht Mitglied der Kirchenkreissynode. Er
nimmt an den Sitzungen der Kirchenkreissynode mit beraten
der Stimme teil. Dasselbe gilt für die im Kirchenkreis wohnen
den \Iitglieder dcrNordelbischen Synode, sofern sie nicht Mit
glieder der Kirchenkrciss\ nnde sind. 

Artikel 32 

Die Kirchenkreissynode wählt ein Mitglied, das nicht haupt
amtlich in einem kirchlichen Dienst- oder Beschäftigungsver
hältnis stehen darf, zu ihrem Vorsitzenden und zwei Stel!Yer
trcter. 

3. D e r  K i r c h e n kre i svo r,t a n d

Artikel 33 

(1 l Der Kirchenkreis,·orstand verwaltet in eigener Zustän
digkeit die Angelegenheiten des Kirchenkreises. Er führt im 
Rahmen dl'r ge�etzliclwn ßc•stimmungcn die· .\utsicht über die· 
Kirchengenwinden und KirchengL'mcindL·\·c•rb;indc. Er SOl).',t 
für die Ausführung von \·en\ altungsmaßnahmen des Nordei
bischen Kirchenamtes. 

(2) Der Kirchenkreisvorstand vertritt den Kirchenkreis im
Rechtsverkehr durch seinen Vorsitzenden oder dessen Stell
vertreter und ein weiteres Mitglied. 

(3) Außerhalb der Tagungen der Kirchenkreissynode nimmt
der Kirchenkreisvorstand in dringenden Fällen die Aufgaben 
der Kirchenkreissynode wahr. Über seine Maßnahmen hat er 
der Kirchenkreissynode auf ihrer nächsten Tagung zu berich
ten. Die Kirchenkreissynode entscheidet, ob die Maßnahmen 
bestätigt oder geändert werden. 

(4) Der Kirchenkreisvorstand hat einen Beschluß eines Kir
chenvorstandes zu beanstanden, wenn er ihn für rechtswidrig 
hält. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 

(5) Der Kirchenkreisvorstand kann bei Gefahr im Verzuge
auch anstelle eines Kirchenvorstandes die dringen erforderli
chen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ,1nordnen oder durch
führen. 



C\'()ßL 1990 Seite 51 

Artikel 34 
(1) Der Kirchenkreisnirstand hat insbesondere folgend<:

i\ufgc1ben: 
a) er bereitet die Verhandlungen der Kirchenkreissynode n,r

und führt ihre Beschlüsse aus; 
b) er bringt den Haushalts- und Stellenplan ein und ist für die

Durchführung verantwortlich;
c) er berichtet der Kirclwnkrcissynode regc•lmiigig über seine

T!1tigh.eit und über \\iL·htige Ereigni,"c' des kirchliclwn
Leben;,;

d) er berät den Propst;
e) er führt die Aufsicht über die Mitarbeiter des Kirchenkrei

ses.
(2) Der Kirchcnkrl'i�n,rst,rnd kann l',,,lorcn des Kirchen

kreises mit allgemeinen . \ll fgaben l'inn KirchengenwindL' zur 
Vt•rkündigung des fa·angdiums in Wnrl und Sakr.immt zu
ordnen. Die Zuordnung ist nur mit Zustimmung des Pastors 
und des Kirchenvorstandes zulässig. 

Artikel 35 
(l) Der Kirchenkrcis\'Llrstand ist für die Ct'nehmigung, cm

Ht·schlüssL·n des Kirchcnn1rsl,rndt•s n,ich .Artikel l'i i\bsat/ 2 
Buchstabe a bis e und h, das Nordelbische Kirchenamt für die 
Genehmigung von Beschlüssen nach Artikel 15 Absatz 2 Buch
staben f und g zuständig. 

(2) Dit' Genehmigung mch Artikd 15 Absatz 2 Buchstabe a
für Kirchcnbmmtcnstclk•n, Buchstaben b und c d,1rf nur L'rkil t 
wcrdt·n, \\'t'nn t•ine Stellungnahnw des '\Jordelbischcn 1'1r
chenamtes eingeholt "·orden ist, soweit es nicht dafür Richt
linien aufgestellt hat. 

Artikel 36 
Der Kir,·hcnkreis\'l1rstc1nd hat einen ßt,,,hluß der Kirchen

krcissynude zu bea1bt,rndcn, wenn er ihn für rechts\,·id rig 
hält. Dc1s gleiche gilt gegenüber einem Beschluß des Kirchen
kreisYorstandes für dessen Vorsitzenden. Die Beanstandung 
hat aufschiebende Wirkung. Heben die Kirchenkreissynode 
oder der Kirchenkreis\·orstand ihren Beschluß nicht auf, so 
L'ntsclwidd die Kirclwn!t·itung. 

Artikel 37 
(1) Der Kirchenkreisn,rstand kann Kirchem·orstände sm,·ie

Verbandsausschüsse und \'erbandsvertretungen von Kirchen
gemeindeYerbänden, wenn sie beharrlich ihre Pflichten ,·er
siiumcn, ,rnfliiscn und Be,mftragte bcstl'llcn, die dk• R,•chtt-
und l'tliclltt•n des aufgel,istt•n Crcmiums l0is zu dessL'n \:eu
bildung ,\·ahrnehmen. !Jiese Beschlüsse b�·dürfen der Geneh
migung der Kirchenleitung. 

(2) Wird die Verbandsvertretung eines Kirchengemeinde
verbandes aufgelöst,so endet damit gleichzeitig die Amtszeit 
des Verbandsausschusses. Die Mitglieder des Verbandsaus
schusses können zu Beauftragten im Sinne des Absatzes 1 be
stellt werden. 

(3) Ist die Mitgliederzahl auf weniger als die Hälfte der ge
setzlichen Mitglieder gesunken oder sind aus einem anderen 
Grunde als dem der Auflösung Kirchenvorstände sowie Ver
bandsausschüsse und Verbandsvertretungen von Kirchenge
meindeverbänden nicht in der Lage, die ihnen obliegenden 
Aufgaben zu erfüllen, so kann der Kirchenkreisvorstand bis zu 
ihrer Neubildung oder bis zum Wegfall der Behinderung Be
auftragte bestellen und ihnen, soweit es erforderlich ist, die 
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des an der Erfüllung 
seiner Aufgaben verhinderten Gremiums übertragen. 

(4) Für die Gremien der durch kirchliche Ordnung zustan
de gekommenen Dienste und Werke gelten Absatz 1 und 3ent
sprL'clwnd. 

Artikel 38 
Beschlüsse der KirchenkreiSS\'110de und des Kirchenkreis

vorstandes bedürfen der Genehmigung des Nordelbischen 
Kirchenamtes in folgenden Angelegenheiten des Kirchenkrei
SL's: 
a) Errichtung, VL'riindcrung und J\utlwbullg nm f l farrstl'llen

der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises,
b) Stellenplan der Mitarbeiter des Kirchenkreises,
c) Schaffung Yon Einrichtungen des Kirchenkreises mit we

sentlichen Folgelasten sowie deren Ordnung.
d) J\ufn,1l1mL' \ Oll D.irlL'llL'n, .\nleihcll und L. l•L'rnahnw \'Oll

Bürg;,ch,1 ftL·n,
e) Erwerb, \ 'er äußerung und dingliche Belastung Yon Grund

eigentum oder grundstücksgleichen Rechten des Kirchen
kreises,

f) außerordentliche Nutzung des Vermögens. die dessen
Be;,t.ind \L't<rndert, sowi,· \nwL'ndung kirc-hlicher Mittel
/U ,mderL'l1 als bestimnrnnssgernfüsen Z\\ccken, 

g) finanzielle und organisatorische Maßnahmen auf dem
Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sowie Ver
einbarung zur Datenübermittlung,

h) Veräußerung oder Veränderung von Sachen, die wissen
schaftliclwn. gL·schichllichcn oder hin�tlcrischl'n Wert
h,iben,

i) Neubauten und v.;esentlichc bauliche Verändenrngen,
k) Errichtung selbständiger Stiftungen des Kirchenkreises,
1) Widmung und Entwidrnung kirchlicher Friedhöfe und

Friedhofsflächen des Kirchenkreises, 
m) ÄndL'rung der Zweckbestimmung gotlc�dicnstlicher

Cl'b;ü,dt' dL·s KirchenkrL'Jst",,
n) Änderung der Zweckbestimmung anderer kirchlicher

Gebäude des Kirchenkreises,
o) dauernde Aufstellung oder Entfernung \'On Kunstgegen

ständen in bzw. aus gottesdienstlichen Räumen des Kir
dwnkreis,•s,

p) KirclwnkrL'i-.-.,itzungL'n im f lmhlick auf ihn· [-'.l'chtm:iJ;ig
keil.

Artikel 39 
(1) Der Kirchenkreisvorstand besteht aus sieben bis neun

Mitg!it·dl'rn, und/\\ .ir 

,1) dl'm l'nipsl und -.cint'm Stc\ln·rtrdcr, 
b) fünf bis sieben von der Kirchenkreissvnode für die Dauer

ihrer Amtszeit aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern, dar
unter mindestens einem Pastor oder hauptamtlichen Mit
arbeiter.

(2) Für die Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe b wählt die
Kirchenkreissynode aus ihrer Mitte Stellvertreter und be
stimmt die Reihenfolge der Stellvertretung. Die Stellvertreter 
sind gleichzeitig Ersatzmitglieder. 

(3) Pastoren und hauptamtliche Mitarbeiter dürfen nicht die
Mehrheit der Mitglieder des Kirchenkreisvorstandes bilden . 

(4) Der KirchenkreisYorstand wählt aus seiner Mitte seinen
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Leitende Mitarbeiter 
des Kirchenkreises dürfen den Vorsitz nicht führen. Der Vor
sitzende des Kirchenkreisvorstandes kann an Sitzungen aller 
kirchlichen Gremien im Kirchenkreis teilnehmen und ist auf 
seinen Wunsch zu hören. 
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(S) Der Vorsitzende der Kirchenkreissynode ist nicht Mit
glied des Kirchenkreisvorstandes. Er nimmt mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Kirclwnkreisvor,tandes teil. 

4. D e r  P r o p s t
Artikel 40

(1) Der Propst ist ein Pastor, dem der leitende geistliche
Dienst im Kirchenkreis übertragen ist. 

(2) Der Propst dient den Kirchengemeinden, Diensten und
vVerken sowie den Pastoren und Mitarbeitern durch Verkün
digung, Seelsorge, Beratung und Visitation. Er wirkt bei der 
V\',,hl der Pastoren mit und h1hrt sie t·in. Er übt die Aufsicht 
über die Pastoren aus. 

(3) Der Dienst des Propstes ist mit einer pfarramtlichen Tä
tigkeit verbunden. 

(4) Der Propst kann an Sitzungen aller kirchlichen Gremien
im Kirchenkreis teilnehmen und ist auf seinen Wunsch zu 
hciren. Der Propst kann die finberntung von Sitzungen der 
Gremien der Kirchengemeinden des Kirchenkreises verlangen 
und in diesen Sitzungen den Vorsitz übernehmen. 

(j) Der Propst versammelt die Pastoren sli11·ie die haupt
und nebenamtlichen Mitarbeiter im Gebiet des Kirchenkreises 
zu theoretischer Arbeit, zu Aussprachen über Fragen ihres Ar
lwitsgcbictcs und zu gegenseitiger Information. Er sorgt dafür, 
daß die Pastoren und die Mitarbeiter ihre Verpfichtung zur 
Fortbildung wahrnehmen. 

Artikel 41 
(1) Der Propst wird von der Kirchenkreissvnode mit der

:'vlehrhcit der Stimnwn ihrer gesetzlichen Mitglieder auf zehn 
Jahre gewi'ihlt. Wiederwahl ist zulässig; dabei kann die Zehn
jahresfrist gemäß kirchengesetzlicher Regelung unterschritten 
werden. 

(2) Ein \Vahlausschuß der Kirchenkreissvnode, dem der
Bischof des Sprengels angehört, unterbreitet hierzu einen 
'vV,1hlvorschlag, der einen oder mehrere Namen pnthaltcn 
kann. Der Wahlausschufs muß einen \Vahlvobchlag, der von 
mindestens einem Drittel der Mitglieder der Kirchenkreissyn
ode unterstützt wird, in seinen Vorschlag aufnehmen. 

D) Die Kirchenkreissynode w,ihlt ,rns ihrer Mitte für die
Dauer ihrer Amtszeit einen Pastor zum Stellvertreter des Prop
stes. 

(4) Das Niihere regelt ein Kirchenge½elZ.

S. D e r  Pa s tor e n k on\·en t  und d e r  :\li ta r b ei t e r
k,,n v e n  t 
Artikel 42 

(1) Die Pastoren des Kirchenkreises sowie die vom Bischof
des Sprengels nach Artikel 91 Buchstabe h einer Kirchenge
meinde zugeordneten Pastoren treten unter dem Vorsitz des 
Propstes regelmäßig zum Pastorenkonvent zusammen. 

(2) Die hauptamtlichen Mitarbeiter des Kirchenkreises,
seiner Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände 
bilden den Mitarbeiterkonvent. Der Mitarbeiterkonvent wählt 
einen Vorsitzenden. 

(3) Pastorenkonvent und Mitarbeiterkonvent dienen vor
allem der theologischen Arbeit, der Aussprache über Fragen 
der Arbeitsgebiete und der gegenseitigen Information. 

(4) In Angelegenheiten ihrer Arbeitsbereiche können Pasto
renkonvent und Mitarbeiterkonvent an die Kirchenkreissyn
ode und an den Kirchenkreisvorstand Anträge richten. 

(5) Die Konvente geben sich eine Konventsordnung.

6. D i e  D i e n s t e  u n d  We r k e
Artikel 43 

Die Dienste und Werke nehmen solche Aufgaben im Kir
chenkreis wahr, bei denen der Auftrag der Kirche aus fachli
chen, personellen, wirtschaftlichen oder organisatorischen 
Cründen eine cigensti.indige Arbeitsweise über Kirchenge
meindegrenzen hinweg erforderlich macht. 

1\rtikel 44 
(1) Die Dienste und Werke bedürfen der Anerkennung

durch den Kirchenkreisvorstand, soweit sie nicht durch kirch
liche Ordnung zustande gekommen sind. Der Kirchenkreis
\"Orstand kann eine von ihm ausgesprochene Anerkennung 
zurücknehmen. Vor der Entscheidung des Kirchenkreisvor
standes rnufs die Stellungn,,hme des Konvents der DiL·nstc und 
Werke vorliegen. 

(2) Die Voraussetzungen und das Verfahren für die Aner
kennung und ihre' Rücknahme kann die Kirclwnleitung regeln. 

Artikel 45 
(J) Die Dienste und Werke im Kirchenkreis bilden den

Konvent der Dienste und ·werke. Der Kirchenkreis\·orstand 
entsendet aus seiner Mitte einen stimmberechtigten Vertrete1 
in den Konvent. 

(2) Der Konvent entwickelt, fordert und koordiniert in Zu
sammenarbeit mit dem Kirchenkreisvorstand die Arbeit der 
ihm angehörenden Mitgfü,der. Die Eigensti.indigkeit und Ent
�cheidungsbdugnis der \litglieder bleibt unberührt. 

(3) Der Konvent wählt \litglieder der Kirchenkreissynode.
(4) ln :\ngelq;L•nheiten seines .-'\rbcitsbereidws Lmn der

Konvent an die Kirchenkreissynode und den Kirchenkreisvor
stand Anträge richten. 

(5) lm Konvent hat jedes dort vertretene Mitglied eine
Stimme. 

7. Der g e g liede r t e  Kir c h c nkrl'i s
Artikel 46 

(1) Ein Kirchenkreis kann auf seinen Antrag durch Kirchen
gesetz in mchrcrt· Kirchenkreisbezirke· gegliedert werden. Das, 
.'Jähere regelt eine Kirchenkreissatzung, die der Bestätigung 
durch Kirchengesetz bedarf. 

(2) Jedem Kirchenkreisbezirk \\·ird ein Propst zugeordnet.
Die Propste vertreten sich gegenseitig. Artikel 41 Absatz 3 
findet keine Anwendung. 

Artikel '1c7 
(1) In jedem Kirchenkreisbezirk kann eine Bezirksvertre

tung gebildet werden. 
(2) Die Bezirksvertretung behandelt als Ausschuß der Kir

chenkreissynode Angelegenheiten, die den Kirchenkreis oder 
den Bezirk betreffen. Sie berät den Propst in Angelegenheiten 
des Bezirks. Sie kann Anträge an die Kirchenkreissynode und 
an den Kirchenkreisvorstand richten. 

Artikel 48 
(1) Die Bezirksvertretung besteht aus den Mitgliedern und

den stellvertretenden Mitgliedern der Kirchenkreissynode, die 
Glieder einer Kirchengemeinde des Bezirks sind. Der Propst 
nimmt an den Sitzungen der Bezirksvertretung des Bezirks, 
dem er zugeordnet ist, mit beratender Stimme teil. 

(2) Die Bezirksvertretung wählt aus ihrer Mitte ihren Vorsit
zenden und dessen Stellvertreter. 
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Artikel 49 

(1) In einem gegliederten Kirchenkrei5 gl'hören alle Pröp,te
dem Kirchenkreisvorstand an. Die Zusammensetzung des Kir
chenkreisvorstandes im übrigen wird durch die Kirchenkreis
satzung (Artikel 46 Absatz l Satz 2) unter Beachtung der Vor
schriften des Artikels 3Sl Absatz 3 bis 5 be�timrnt. 

(2) Pastorenkonvente und Mitarbeiterkonvente nach Artikel
42 werden für jeden Bezirk gebildet. 

8. K i rch e n k r e i so r d n u n g

Artikel 50 

Nähere Bestimmungen können durch eine Kirchenkreisord
nung getroffen werden (Artikel 68 Absatz 2). 

IV. Kirchengemeindeverbände und Kirchenkreisverbände

1. B i ld u n g  vo n VL'r b ä n d e n

Artikel 51 

(1) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben können sich Kir
chengemeinden innerhalb eines Kirchenkreises odtT Kircl1L•n
kreise zu einem Verband zusammenschließen. Kirchenge
meinden können auf ibren Antrag an einen bestehenden Kir
chengemeinde\·erband angeschkissen werden. 

(2) Die Verbände erfüllen die ihnen übertragenen Aufgaben
im Rabmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwor
tung. Sie unterliegen der Aufsicht in gleicher Weise wie die 
ihnen angehörenden Kirchengemeinden oder Kirchenkreise. 

Artikel 'i2 

(1) Über die Errichtung und Auflösung eines Kirchenge
meindeverbandes beschließen die Kirchem·orstände der betei
ligten Kirchengemeinden mit Zu�timmung des Kirchenkreis
vorstandes und des Nordelbischen Kirchenamtes, über die 
Errichtung eines Kirchenkreisverbandes die Kirchenkreis
synoden der beteiligten Kirchenkreise mit Zustimmung der 
Syrn1de. Die Kcnwente der Dienste und \Verkc des Verbands
gebietes sind anzuhören. 

(2) Die Sat7llng muls Bestimmungen über Aufgaben, Orga
nisation und Geschäftsfühnmg enthalten sowie über die \ur
aussetzungen, unter denen die Satzung geändert werden 
kann. Bei Erfüllung missionarischer und diakonischer Aufga
ben ist die beratende Mitwirkung der ent,prechenden Dienste 
und Werke in der Satzung sicherzustellen. 

(3) Lber den Antrag einer Kirchengemeinde auf Anschluß
an ei1wn KirchengemL'indeverband beschliefst die Verband�
vertretung. Wird der Antrag von der Verbandsvertretung ab
gelehnt, so entscheidet die Kirchenleitung. 

2 .  A ufg a b e n  

Artikel 53 

(1) Die gemeinsamen Aufgaben nach Artikel 51 Absatz 1
sind im einzelnen in der Verbandssatzung zu bestimmen. Die 
Eigenständigkeit der Mitglieder des Verbandes darf in ihrem 
Wesensgehalt nicht beeinträchtigt werden. 

(2) Zu den Aufgaben des Kirchenkreisverbandes gehören
insbesondere 

a) die Förderung der Gemeinschaft und Zusammenarbeit der
beteiligten Kirchenkreise durch gemeinsame Abstimmung
und Durchführung von Maßnahmen und Erarbeitung ge
meinsamer Planungen,

b) die Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen des
Verbandes,

c) die zentrale Erledigung von Verwaltungsaufgaben für die
angcsch lossenen Kirchenkreise und, sowdt sie es \\ ün
schen, für die Kirchengemeinden innerhalb des Verbands
bereichs,

d) die Aussti\ttung einzelner Verbandsmitglieder mit Mitteln
zur Erfüllung bes,mderer Aufgaben,

e) die Beratung der Verbandsmitglieder bei der Stellenpla
nung und -besetzung sowie in wirtschaftlichen Fragen,

f) die Schaffung der zur Erfüllung der Verbandsaufgaben
nötigen Stellen,

g) die Erhebung von Umlagen zur Erfüllung der durch die
Scitzung bestimmten .Aufgc1ben.

(3) Aufgaben, für die die Zuständigkeit eines Kirchenkrei
ses oder Kirchenkreisverbandes begründet ist, dürfen \'On 
einem Kirchengcmemdcverb,1nd nicht wahrgenommen 
werden. 

3. Dil' Vc rb a n d sver tre t u ns

Artikel 54 

(1) Die Verbandsvrrtretung entschcideh.ibPTdie .Angelegen
heiten des \'erbande�. 

(2) Die Verbandsvertretung hat insbesondere folgende Auf
gaben: 

al sie wählt den Verbilndsausschuß; 
b) sie setzt die Umlagen fest;
c) �ic beschlid�t den Haushalt des Verbandes und nimmt die

Jahresrechnung ab;
d) sie beaufsichtigt die Geschäftsführnng des Verbandsaus

schusses.

Artikel 55 

Cl) Die \1itslieder der Verbcrndsvertretung des Kirchenge
meindeverbandes werden von den Kirchenvorständen, die 
Mitglieder der Verbandsvertretung des Kirchenkreisverban
des \-on den Kirchenkreissynoden gewi>J1lt. 

(2) Die ,\litgliederzahl der Verbandsvertretung ist in der
Satzung festzulegen. In der Verbands\·ertretung des Kirchen
kreisverbandes muls ieder der beteiligten Kirchenkreise mit 
derselben 1-\nzahl vun Mitglit'dern vertreten sein. 

(3) Von den Mitgliedern der Verbandsvertretung des Kir
chenkreisverbandes dürfen nicht mehr als ein Drittel Pastoren 
und hauptamtliche ,\litarbeiter sein. 

(4) Für die :vtitglieder der Verbandsvertretung sind Stellver
treter zu wiihlcn. Die Stellvertreter nehmen die Vertretung in 
der Reihentulgc ihrt'r Wahl wahr. Sie �ind gleichzeitig Ers,ltz
mitglieder. 

(5) Die Verbandsvertretung wählt aus ihrer Mitte ihren Vor
sitzenden und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende der Ver
bandsvertretung des Kirchenkreisverbandes darf weder 
Pastor noch hauptamtlicher Mitarbeiter sein. 

4. D e r  Ver b a n d s au sschuß

Artikel 56 

(1) Der Verbandsausschuß ist für die Geschäftsführung
sowie für alle Angelegenheiten des Verbandes zuständig, 
soweit nicht eine Zuständigkeit der Verbandsvertretung be
gründet ist. 

(2) Der Verband wird durch den Verbandsausschuß vertre
ten. Dieser handelt im Rechtsverkehr durch einen Vorsitzen
den oder dessen Stellvertreter und ein weiteres Mitglied. 
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Artikel 57 

(11 Der Verband"i1Usschu(s wird Hll1 der Vcrhandsn'rtn'
tung ,1us ihrer Mitte gew:ihlt. Beim KirchL'nkrcisverb,rnd kann 
in dl'r Satzung gcrt'gelt werden, dals diL' Kirchenkreisnirstän
de den Verbandsausschuß wählen. 

(21 Pastoren und hauptamtliche �litarbeiter dürfen im Ver
bandsausschuß nicht die Mehrheit haben. 

(:Sl Die Ces,1mt/ahl der MitgliL'Llcr dL'S Verandsc1us-,dn1sscs 
ist in der S,1tnmg festzulegen. 

5. Auit r a g sa n g e l ege n h e i t e n

Artikel 5ti 

(1) Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und
Kirclwnkreise kiinnl'n Vcrw,iltung-,,1ufg,1ben, deren gemeinsa
me\ Vahrnehnrnng fur d,1s ( ;ebiet einer uder mehrerer Kirchen
gemeinden oder Kirchenkreise zweckmäßig ist, auf einen Kir
chenkreis oder Kirchenkreisverband als Auftragsangelegen
heit übertragen. 

(2) Kirchengemeinden und Kirchenkreise können die ge
nwinsamc Erfüllung einzelner Aufgabc'n vertraglich n·reinba
ren. Die Vereinb,1rungen bL'diirfen dt•r kirchenaubichtlichen 
Genehmigung. 

6. Ge s a m t s t ä d t i sc h e  A u fg a b e n  i n  Großs t ä d ten
u n d  ü b e rgre iien de Aufga ben i n  G r oßr ä u m e n

Artikel S<J 

11 J In Grntsst,id ten sind die in ihnen bestehenden 1':irchen
kreise in ihrer Gesamtheit dafür verantwortlich, daß die ge
samtstädtischen Aufgaben, soweit sie nicht in die Zuständig
keit der Nordelbischen Kirche übernommen werden, im 
Rahmen der Artikel 31 bis 58 wahrgenommen werden. 

i:21 Dasselbe gilt für ü bergrL'ifondc Aufgaben in R,1unwn, dü· 
übc·r den Bereich einzelner KirchcnJ...rL·isL' hinausgehen. 

V. Dienste und Werke in der Nordelbischen Kirche

1. Al l g e mei n e s

Artikel 60

Div Aufg,1ben der Dienste und WcrJ...c· in der Norddbischcn 
Kirche werden im Rahmen der Grundartikel wahrgenommen 
durch 

al Dienste und V\"erke, die von der Nordelbischen Kirche oder 
ihren Körpersch,iften in rrchtlich selbständiger ,,cier un
,elbstindigc>r Form geordnet sind. 

bJ Dienste und V\erke in Gestalt vun \'er einen, Stiftungen, An
stalten, Gesellschaften und Genossenschaften des staatli
chen Rechts sowie freien Arbeitsgruppen, soweit die Zu
sammenarbeit mit den kirchlichen Körperschaften durch 
Vereinbarungen geregelt ist. 

2. D i e  Ka m mer f ür D i e n s t e  u nd W e r k e

Artikel 61 

Die Kammer für Dienste und Werke hat folgende Aufgaben: 

a) sie entwickelt, fördert und koordiniert die Arbeit der
Dienste und Werke im Bereich der Nordelbischen Kirche
und wirkt bei der Fortbildung ihrer Mitarbeiter mit; in
grundsätzlichen Angelegenheiten ist das Einvernehmen
mit der Kirchenleitung herzustellen;

b) sie kann in Angelegenheiten ihres Arbeitsbereichs Anträge
an die Kirchenleitung und die Synode stellen;

c) sie wählt aufgrund Yon Vorschlägen der in ihr vertretenen
Dienste und Werke \litgfü0der der SYnnde.

1\rtikd 62 

(1) Der Kammer für Dienste und Werke gehören an

a) ge,\-ählte Vertreter aus den Diensten und Werken nach
Artikel 60,

b) ein B ischof, ein Propst und ein Gemeindep,1stor, die \·on
ckr Kirchenleitung bl'rnien werden.

(2) Die Wahl nach Absatz 1 Buchstabe a regelt ein Kirchen
gesetz. 

Artikel 63 

Dil' K,1rnmE·r für Dienste und Werke k,rnn zur Planung, Ent
wicklung und Durchführung bestimmter .-.\ufgaben Fachaus
schüsse bilden. Den Fachausschüssen können auch Personen 
angehören, die nicht Mitglieder der Kammer sind. 

VI. Die Nordelbische Kirche

1. Al !ge m eine::.

Artikel 64

(1) In der Nordelbischen Kirche sind die Kirchengemein
den, die Kirchenkreise und die Dienste und Werke zu einer 
kirchlichen Einheit zusammengefaßt. 

(21 Der \Jordplbisclwn Kirche ist die 1\( ,rcbc hleswigsche Ce
meindc angeschlossen. 

(3) Anderen evangelisch-lutherischen Gemeinden kann der
Anschluß an die Nordelbische Kirche durch Kirchengesetz er
möglicht werden. 

Artikel 65 

Die .'.\odelbische Kirche \\'ird von der Synode>, der Kirchen
leitung und den Bischöfen in gemeinsamer Verantwortung ge
leitet. 

Artikel 65 a 

Die A11n,1hme der Ergcbnis::,e interk()ntessionelkr Lehrgt•
spr(Kht' durch die Norddbische Kirche bedarf, wenn sich 
daraus Konsequenzen für eine Kirchengemeinschaft ergeben, 
übereinstimmender Beschlüsse der Synode, der Kirchenlei
tung und der Bischöfe. 

7 Die Syn o d e  

Artikel 66 

Die Synode verkörpert Einheit und Mannigfaltigkeit der Kir
chengemeinden, der Kirchenkreise und der Dienste und 
Werke. Sie ist zur gemeinsamen Willensbildung der Nordelbi
schen Kirche berufen. 

Artikel 67 

(1) Die Synode kann über alle Angelegenheiten der Nordel
bischen Kirche beraten und, soweit keine andere Zuständig
keit bestimmt ist, beschließen. Ihr allein steht das Recht der 
kirchlichen Gesetzgebung zu. Sie wählt die Bischöfe, die Mit
glieder der Kirchenleitung, die Mitglieder der Generalsynode 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands und der Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch
land. 

(2) Die Synode kann sich mit Kundgebungen an die Öffent
lichkeit wenden. 
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Artikel 68 

( l) Die Sv1wdc hat in,bcsondcrc folgendL· J\u fgabcn:

a) nach Anhörung der Kirchenkreissynoden über die Ord
nungen des Gottesdienstes, das Gesangbuch tmd weitere
Ordnungen de:,; k.irchlichcn Lebens zti beschlicL1en.

b) den Haushalt der J'\ordelbischen Kirche einschließlich des
Stellenplanes festzustellen und die Jahresrechnung abzu-
1whmen,

c) das Kirchensteuerrecht und die Verteilung des Kirchen
steueraufkommens ,12:emäß Artikel 111-113 zu regeln,

d) die Organisation der Dienste und Werke der >Jordelbi
schen Kirche zu regeln,

L') die Ordnun\.'; dt"r kin·hliclwn \Vahlen zu bcschliL·ßen, 
f) Grundsätze für die Gründung, die Bestandsveränderung

und die Aufhebung \·on Kirchengemeinden und Kirchen
genwindeYc-rbiindcn ,1ufzuskllt-n,

g) die Voraussetzungen für die Errichtung, Aufhebung und
Besetzung H)n Pfarrstellen und für die Anstellung von Pa
Slilren zu bL·,timmen,

h) die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung sowie die
dienstrechtlichen Verhältnisse der Pastoren und Mitarbei
ter /U ord1wn,

i) über Verträge zu beschließen, die die Rechtsbeziehungen
der Nordelbischen Kirche zum Staat oder zu anderen
Kirdwn rcgt·ln.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Buchstabe c bis i sowie der
Artikel 24 und 30 bedarf es eines Kirchengesetzes. 

Artikel69 

(1) \ ,irlagen ,·\ln Kirl'lwngesetzL'n werden von der Kirclwn
leitung oder aus der Mitte der S\node mit einer Stellungnah
me der Kirchenleitung eingebracht. 

(2) Die Svnode beschlidst üht'r L'in Kirchl'ngesetz in zwL·im,1-
liger Lesung an verschiedenen Tagen. 

(3) Anderungen der Verfassung bedürfen in der zweiten
Lesung der Am,-esenhc•it von drL·i Vierteln der Mitglit'dl'r d,·r 
Synode und der Zustimmung von zwei Dritteln der Anwesen
den. 

Artikel 70 
(1) Gegen ein von der Svnode beschlo,senes Kirchengesetz

oder cmen anckren Beschluls Lkr Syrn,dc K,rnn die Kirchenlei
tung innerhalb eines Monats Einspruch erheben, wenn sie das 
Gesetz oder den Beschluß für unvereinbar mit dem Bekennt
nis oder der Verfassung der Nord.elbischen Kirche erachtet. 
Der Beschluß der Kirchenleitung über den Einspruch bedarf 
der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder der Kir
chenleitung. 

(2) Ein gleiches Einspruchsrecht steht dem Bischofskollegi
um zu, wenn es das Gesetz oder den Beschluß für unvereinbar 
mit dem Bekenntnis hält. 

(3) Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung. Die Synode
entscheidet erneut frühestens auf ihrer nächsten Tagung. 
Artikel 69 Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(4) Bezieht sich der Einspruch auf die Unvereinbarkeit des
Kirchengesetzes oder Beschlusses mit dem Bekenntnis, so wird 
die erneute Entscheidung nach Absatz 3 nur wirksam, wenn 
die Kirchenleitung oder das Bischofskollegium nicht innerhalb 
eines Monats ihren Einspruch nach Absatz 1 oder Absatz 2 er
neuern. 

Artikel 71 

(lJ Die Svnode besteht aus einhundertundvit-rzig Mitglie
dern. 

(2) Neunundsechzig Synodale, die weder Pastoren noch
h,rnptarntliche Mitarbeiter -.ein dürfen, werden \Clll den Kir
chenkreissynoden aus ihrer :\litte entsprechend der Zahl der 
Gemeindeglieder in den Kirchenkreisen gewählt. Jede Kir
chcnkreissvn\lde w;1hlt mindt•stcns c·inen Svnodalen. Die 
Synode stellt \"Or jeder Wahl die Verteilung der .\!itglieder der 
Synode auf die Kirchenkreise auf der Grundlage der Gemein
degliederzahl nach dem d'Hondtschen Verfahren fe�t. 

(3) Von jeder Kirchenkreissvnode ·wird aus ihrer Mitte ein
Pastor gewählt, sofern ein Kirchenkreis nicht durch einen 
Propst nach -\bsat:,, 5 in der Sn1nde vertreten ist. Di<.· Pastoren 
clürten nicht hauptamtlich im Bereich der norddbischcn 
Dienste und Werke nach Artikel 60 der Verfassung tätig sein. 

(➔) In jedem Sprengel werden vier h,1uptamtliche Mitarbei
ter ,ms der]\ litte eines Wahrgremiurns gewählt, in das die Kir
chenkreissynode je zwei hauptamtliche Mitarbeiter aus ihrer 
Mitte entsenden. Synoden von gegliederten Kirchenkreisen 
ent-;cnden au" ihrer \litte für jedt·n Kirchenkreisbezirk einen 
hauptamtlichen Mitarbeiter. Die hauptamtlichen Mitarbeiter 
dürfen nicht hauptamtlich im Bereich der nordelbischen 
Dit•nste und Werke n,1ch Artikel 60 der Verfassung tätig ,ein. 

{5) Der Pröpstekonvent jedes Sprengels wählt zwei Pröpste. 
(6) Die Theologische Fakultät der L niversität Kiel und der 

Fachbereich Evangelische Theologie der UniYer�ität Hamburg 
entsenden je einen Professor der Theologie, 

(7) Die Kammer der Dienste und Werke wählt achtzehn Svn
OLbk, davon ;,echs Fa,;toren l>der hauptamtliche Vlitarbeit�·r. 

(8) Zwölf Synodale werden von der Kirchenleitung berufen.
Unter ihnen sollen höchstens drei Pastoren oder hauptamtli
cl1L' \litarbeiter sein. 

(9) Die J'\ordschleswigsche Gemeinde entsendet zwei Ver
treter mit beratender Stimme. 

(lU) Für die Synodalen ist je ein persönlicher Stellvertreter 
zu bestimmen. Die Stellvertreter sind zugleich Ersatzmitglie
der. Stellvertreter der Pröpste 1Mch Absatz 5 sind \·on den Kir
chcnht•issynuden zu wählende Pastoren, 

(11) Das Verfahren über die Wahl und Nachwahl und die
Festlegung der Gemcindegliedcrzahlen n·gelt das Wahlgesetz. 

Artikel 72 
(1) Die Bischöfe und die Mitglieder des Nordelbischen Kir

chenamtes bmnen nicht Mitglieder der Synod,· sein. 
(2) Die Bischöfe und der Pritsident des Nordelbischen Kir

chenamtes nehmen an den Sitzungen der Synode mit beraten
der Stimme teil. Sie müssen auf Verlangen jederzeit gehört 
werden und sind zur Auskunfterteilung verpflichtet. 

Artikel 73 
Sie Synode wählt aus ihrer Mitte ihren Präsidenten, der kein 

Pastor oder hauptamtlicher Mitarbeiter sein darf, und zwei 
Stellvertreter. 

Artikel 74 

(1) Die Synode tritt in der Regel zweimal jährlich zusam
men. Sie ist einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der ge
setzlichen Mitglieder, die Kirchenleitung oder das Bischofskol
legium es beantragen. 

(2) Die Synode wird erstmals von der Kirchenleitung einbe
rufen und von deren Vorsitzendem bis zur Wahl des Präsiden
ten geleitet. 
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Artikel 75 

(1) Die Synode 11 iihlt den [fauptaussclmß aus ihrer \litte,
cfon Rcchnungsprütungsausschuß und den Richten1·,1hlilus
schuß. Diese Ausschüsse bleiben bis zur Neuwahl durch die 
Svnode im Amt. 

(2) Die Synode kann weitere Ausschüsse bilden. Sie kann
zur Prüfung einzelner Angelegenheiten einen Ausschuß oder 
I3E'<rnftragten mit dem Recht der . .\kteneinsicht einsetzen, 
sc111·eit dem geset/.liche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

Artikel 76 

(1 l Der Hauptausschuß hat folgende Aufgaben: 

a) den Haushaltsplan vorzuberaten,
b) aut Antrag der Kirchenleitung liber die Freig,1l7e vun

\1ittdn im RahmL'n des Haush,1ltsplc1nes zu entscheiden,
c) an Beschlüssen der Kirchenleitung nach Artikel 82 Absatz

1 und 5 mitzm\'irken.

(2) Die Synode kann dem Hauptausschuß weitere in ihrer
Zuständigkeit liegende Aufgaben übertragen. 

Artikel 77 

(1) Dem Hauptausschuß gehören der Präsident der Svnode
und seine beiden Stellvertreter an. fünfzehn weitere .\litglie
der, davon höchstens fünf Pastoren oder hauptamtliche .\füar
bei ter, werden von der Synode aus ihrer .\litte gewählt. 

(21 DieSynodcwilhlt fürdievon ihr gewählten Pastc,ren und 
hauptamtlichen \litarbeiter in einer gemeinsamen Liste zwei 
Stellvertreter und für die übrigen gewählten Mitglieder in 
einer weiteren Liste vier Stellvertreter. 

(3) Die Stellvertreter nehmen die Vertretung jeweils in der
Reihenfolge ihrer Wahl wahr und rücken hei Ausscheiden 
eine� \1itgliedes in dieser Reihenfolge in den I Iauptau,schuß 
nach. 

(..J,) Der Hauptausschuß wählt aus seiner Mitte seinen Vor
sitzenden und dessen Stellvertreter. 

3. D i e  K i r c h e n l e i t u n g

Artikel 78 

(1) Die Kirchenleitung leitet die '.\ordelbische Kirche im
Rahmen der Gesetze und der Beschlüsse der Synode. Sie sorgt 
für die Wahrung der kirchlichen Ordnung. Sie kann zu kirch
lichen und allgemeinen Fragen öffentlich Stellung nehmen. 
Der Vorsitzende der Kirchenll'itung er,t,1ttL't denJahrcsbcricht. 

(2) Die Kirchenleihmg vertritt die :-..ordelbische Kirche im
kirchlichen und öffentlichen Leben. 

(3) In Rechtsangelegenheiten handelt die Kirchenleitung
durch ihren Vorsitzenden oder einen seiner Stellvertreter und 
ein ,-veiteres Mitglied. Sie kann das Nordelbische Kirchenamt 
zur Vertretung ermächtigen. 

(4) Sitz der Kirchenleitung ist Kiel.

Artikel 79 

(1) Die Kirchenleitung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) bei der Wahl der Bischöfe und der Pröpst mitzuwirken,
b) den Präsidenten und die Mitglieder des Nord elbischen Kir

chenamtes zu berufen, 
c) der Synode Vorlagen zu machen und zu Gesetzesvorlagen

aus der Mitte der Synode Stellung zu nehmen,
d) die von der Synode beschlossenen Gesetze zu verkünden,

e) Grundsätze kirchlicher Planung zu ent\dckeln und die re
gion,1 le Planung zu k,1ordinieren,

f) in ciil'n�tlichen Angelq.';L'nheiten der l'ast,,rL'n und Kirchen
beamten nach l\faßgc1bc der gesetzlichen l:lestimmungcn
zu entscheiden,

g) Gnadenentscheidungen zu treffen,
h) bei der Wahl oder Berufung der Pastoren, Kirchenbeamten

und ]pitenden Angestellten für einen ges,1mtkirchlichen
Dienst zu entscheiden uder mitzuwirken und deren Stel
lung und Aufgaben zu regeln, SOWl!it durch Ce�etz nichts
anderes bestimmt ist,

i) die Freigabe von Mitteln im Rahmen des Haushalts beim
Hauptausschuß zu beantragen,

k) den Kollektenplan aufzustC'llen und gesamtkirchlichc
Sammlungen auszuschrL•ilwn.

(2) Die Kirchenleitung kann die Aufgaben nach Absatz 1
Buchstabe f dem Nordelbischen Kirchenamt im Einzelfall oder 
im Ganzen zur Erledigung übertragen. 

Artikel 80 

(1) Die Kirc1wnleitung kann Kirchcnkn·i,nirstiindc, Ver
bands\·ertretungen und \erbandsausschi..isst• von Kirchen
kreisverbänden und die entsprechenden Gremien der Dienste 
und Werke der Nordelbischen Kirche, die beharrlich ihre 
Pflicht \-ersäumen, auflösen und zur einstweiligen Wahrneh
mung ihrer Rechte und Pflichten Beauftragte bestellen. 

(2) Artikel 37 Absatz 2 und 3 finden entsprechende Anwen
dung. 

Artikel 81 

(1) Die Kirchenleitung kann innerhalb ihrer Zuständigkeit
Angelegenheiten, die nicht den Erlaß eines Kirchengesetzes er
fordern, durch Rechtsverordnung regeln. 

(2) Die Kirchenleitung kann zu Kirchengesetzen Ausfüh
rungsverordnungen erlassen. 

(3) Zum Erlaß weitergehender Rechts\-erordnungen kann
die Kirchenleitung im Einzelfall durch Kirchengesetz ermäch
tigt WL·rden. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der er
teilten Erm,ichtigung im Kird1engesetz bestimmt werden. 

Artikel 82 

(1) Die Kirchenleitung kann mit Zustimmung des Haupt
ausschusses Angelegenheiten, die einen Beschluß der Synode 
erfordern, in dringenden F:illen vnrliiufig regeln. Die Entschei
dung i,t dem l'riisidenten der Synode mitn1leilen. 

(2) H,rndelt e� sich um eine Angelegenheit. die ein Kirchen
gesetz erfordert, so ist eine Rechtsverordnung zu erlassen und 
wie ein Kirchengesetz zu verkünden. Eine Änderung der Ver
fassung durch Rechtsverordnung ist unzulässig. 

(3) Beschlüsse nach Absatz 1 und 2 bedürfen der Zustim
mung von mindestens sieben Mitgliedern der Kirchenleitung. 

(4) Die Kirchenleitung hat auf der nächsten Tagung der
Synode über ihre Entscheidung zu berichten. Die Synode kann 
die Maßnahme mit Wirkung für die Zukunft ändern oder auf
heben. Die Entscheidung der Synode ist im kirchlichen Gesetz
blatt bekanntzugeben. 

(5) In vertraulichen Fällen gelten die Absätze 1 und 3 ent
sprechend. 

Artikel 83 

(1) Die Kirchenleitung kann Grundsätze für das Handeln
des Nordelbischen Kirchenamtes aufstellen. Sie führt die Auf
sicht über das Nordelbische Kirchenamt. 



Nr.4 GVOBI. 1990 Seite 57 

(2) Die Kirchenleitung kann Beschlüsse des Nordelbischen
Kirchenamtes mit der Folge beanstanden, daß die Angelege
heit noch einmal vom Kollegium des Nordelbischen Kirchen
amtes behandelt werden muß. Hält das Kollegium den bean
standeten Beschluß aufrecht und befindet die Kirchenleitung, 
daß es sich um eine Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeu
tung handelt, so entscheidet die Kirchenleitung. 

Artikel 84 

(1) Die Kirchenleitung besteht aus den Bischöfen und zehn
von der Synode aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern, darun
ter drei Pastoren oder hauptamtlichen Mitarbeitern, darunter 
mindestens einem Pastor und einem hauptamtlichen Mitarbei
ter. 

(2) Die Synode wählt für die von ihr gewählten Pastoren und
hauptamtlichen Mitarbeiter in einer gemeinsamen Liste zwei 
Stellvertreter und für die übrigen gewählten Mitglieder in 
einer weiteren Liste vier Stellvertreter. 

(3) Die Stellvertreter nehmen die Vertretung jeweils in der
Reihenfolge ihrer Wahl wahr und rücken bei Ausscheiden 
eines Mitgliedes in dieser Reihenfolge in die Kirchenleitung 
nach. 

(4) Die Mitglieder der Kirchenleitung sowie ihre Stellvertre
ter werden auf der dritten Tagung der jeweiligen Synode 
gewählt. 

Artikel 85 

(1) Der Präsident der Synode ist berechtigt, an den Sitzun
gen der Kirchenleitung mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Er kann sich durch einen seiner Stellvertreter vertreten lassen. 

(2) Der Präsident des Nord elbischen Kirchenamtes, im Ver
hinderungsfall sein Vertreter, nimmt an den Sitzungen der Kir
chenleitung mit beratender Stimme teil. 

(3) Mitglieder des Nordelbischen Kirchenamtes können zu
den Sitzungen der Kirchenleitung hinzugezogen werden. 

Artikel 86 

Die Kirchenleitung wählt einen Bischof zu ihrem Vorsitzen
den sowie aus ihrer Mitte dessen ersten und zweiten Stellver
treter. 

Artikel 87 

(1) Die Kirchenleitung muß einberufen werden, wenn fünf
Mitglieder der Kirchenleitung, ein Bischof oder der Präsident 
der Synode es beantragen. 

(2) Die Kirchenleitung wird erstmals durch den Präsidenten
der Synode einberufen und bis zur Wahl des Vorsitzenden ge
leitet. 

4. D i e B i s c h ö f e

Artikel 88 

(1) Die Bischöfe sind Pastoren, denen der leitende geistliche
Dienst in der N ordelbischen Kirche ü hertragen ist. Sie nehmen 
diesen Dienst gemeinsam als Bischofskollegium wahr. Ihnen 
ist die Sorge für die Einheit und für das Wachstum der Kirche 
im Glauben und in der Liebe besonders aufgetragen. Sie stehen 
für das Bekenntnis der evengelisch-lutherischen Kirche ein 
und wachen über die rechte Verbindung von lebendiger Ver
kündigung, dem Dienst der Liebe und theologischer Arbeit. 

(2) Die Bischöfe sind in der Führung ihres geistlichen Amtes
selbständig. Sie nehmen auf eine einheitliche Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben Bedacht; sie regeln ihre Zuständigkeit mitein
ander. Kundgebungen an die Offentlichkeit und Stellungnah-

men zu gesamtkirchlichen und ökumenischen Fragen können 
für die Nordelbische Kirche von ihnen nur gemeinsam abge
geben werden. 

Artikel 89 

(1) Die Bischöfe haben in ihren Sprengeln die geistliche
Leitung und Aufsicht. Sie stehen den Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen sowie den Pastoren und Mitarbeitern mit Rat 
und Hilfe zur Seite. Sie üben die Aufsicht über die Pröpste aus. 

(2) In ihren Sprengeln sind die Bischöfe in allen Kirchenge
meinden zur Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sak
rament berechtigt. Sie können sich in Kundgebungen an die 
Pastoren und Kirchengemeinden ihres Sprengels wenden. 

(3) Im Auftrage der Kirchenleitung vertreten die Bischöfe
die N ordelbische Kirche im öffentlichen Leben ihres Sprengels. 

Artikel 90 

Die Bischöfe haben ihren Sitz in Schleswig, Lübeck und 
Hamburg. Jeder Bischof hat in einer Kirchengemeinde seines 
Sitzes eine Predigtstätte. 

Artikel 91 

Zum Dienst der Bischöfe in ihren Sprengeln gehört insbeson
dere: 

a) die Kirchengemeinden und die Dienste und Werke zu vi
sitieren und zu fördern,

b) die Pastoren zu ordinieren,

c) bei der Errichtung und Besetzung von Pfarrstellen sowie
bei der Wahl der Pröpste mitzuwirken,

d) die Pröpste einzuführen,
e) für die Pastoren Seelsorger zu sein,
f) den Nach wuchs für den kirchlichen Dienst und die Ausbil

dung und Fortbildung der Pastoren und Mitarbeiter zu
fördern,

g) Kirchen einzuweihen,

h) die Bischöfe können Pastoren mit gesamtkirchlichen Auf
gaben einer Kirchengemeinde zur Verkündigung des
Evangeliums in Wort und Sakrament zuordnen. Die Zu
ordnung ist nur mit Zustimmung des Pastors, des Kirchen
vorstandes und des Kirchenkreisvorstandes zulässig.

Artikel 92 

(1) Die Bischöfe leiten in ihren Sprengeln den Pröpstekon
vent und den Sprengelbeirat. Sie können ferner die Einberu
fung der in der Verfassung vorgesehenen Gremien in ihrem 
Sprengel verlangen und an deren Sitzungen teilnehmen. Ihnen 
ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

(2) Die Bischöfe erstatten der Synode in der Regel einmal im
Jahr einen Bericht über das kirchliche Leben ihres Sprengels. 

Artikel 93 

(1) Die Bischöfe werden von der Synode mit qualifizierter
Mehrheit auf zehn Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig; 
dabei kann die Zehnjahresfrist gemäß kirchengesetzlicher Re
gelung unterschritten werden. Die Wahl erfolgt auf Vorschlag 
eines Wahlausschusses, dem Mitglieder der Synode und der 
Kirchenleitung sowie vom Sprengelbeirat und vom Theologi
schen Beirat benannte Vertreter angehören. Der Wahlausschuß 
muß einen Wahlvorschlag, der von mindestens dreißig Syn
odalen unterstützt wird, in seinen Vorschlag aufnehmen. Im 
Fall der Wiederwahl findet Satz 4 nur Anwendung, wenn die 
Wahlzeit von "12 Monaten überschritten wird. 
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(2) Die Bischöfe haben in ihrem Sprengel einen ständigen
Stellvertreter. Dieser wird vom Pröpstekonvcnt des SprL·ngels 
aus der Zahl der Prcipstc aui Zeit gew,1hlt. 

(3) Das '\ähere über die \Vahl und das Ausscheiden der Bi
schöfe regelt ein Kirchengesetz. 

::i. Di e S p r e n gel 

Artikel <J4 

(1) Die '.\ordelbische Kirche gliedert sich in die Sprengel
Schleswig, Holstein-Lübeck und Hamburg. 

(2) Die Sprengel c,ind geistliche Aufsichtsbezirke.

(3) Die Sprengel müssen aus mehreren Kirchenkreisen be
stehen. 

Artikel 95 

In den Sprengeln stclwn dem Bischof der Pröpstekmwent 
und der Sprengelbeirat zur Seite. 

Artikel% 

Der Pröpstekom ent, dem die Pröpste des Sprengels angehö
ren, regelt seine Aufgaben in einer Konventsordnung. 

Artikel 97 

(1) Die Pröpstekonvente in den Sprengeln treten zum Ge
samtko1went der Pröpste zusammen. 

(2) Der Gesamtkonvent der Pröpste wird vom Vorsitzenden
der Kirchenleitung mindestens einmal im Jahr einberufen. 

,\rtikcl 98 

Der Sprengelbeirat berät mit dem Bischof wesentliche Fragen 
des kirchlichen Lebens und der geistlichen Leihmg im Spren
gd 

Artikel 99 

Der Sprengclbeir,it besteht aus 

a) den Vorsitzenden der Kirchenkreissynoden des Sprengels,
1, 1 dem Sk1lvertreter des Bischofs,
c! zwei \·om Bischof berufenen Pastoren aus dem Sprengel,
d1 einem \·om Bischof berufenen hauptamtlichen Mitarbeiter

aus dc'm Sprengt'!. 

6. De r Th e ologische Beira t

Artikel lüü 

(1) Der Theologische Beirat unterstützt die Synode, die Kir
chenleitung und die Bischöfe durch theologische Stellungnah
men zur Vorbereihmg wesentlicher Entscheidungen und 
durch theologische Gutachten zu Fragen des kirchlichen 
Lebens. 

(2) Der Theologische Beirat hat folgende Aufgaben und Be
fugnisse: 

a) er kann zu allen Synodalvorlagen theologisch Stellung
nehmen,

b) er kann Gutachten zu Fragen des kirchlichen Lebens erar
beiten, auf Ersuchen der Synode oder der Kirchenleitung
ist er dazu verpflichtet.

(3) Zu Vorlagen an die Synode, die das Bekenntnis, das got
tesdienstliche Leben und Ordnungen des kirchlichen Lebens 
betreffen, muß eine Stellungnahme des Theologischen Beira
tes eingeholt werden. 

Artikel 101 

(l) DLT Tht>olo,gische 13cirat besteht ,1us I c; Mitgliedern:

a) zwei vom Gesamtkom·ent der Pröpste gewählten Pröp
sten,

b) je einem von den l'ast, irL'nkonn·ntcn der SprL·ngcl ge\\,;i hl
ten Pastor aus jedem Sprengel.

c) je einem von der Theologischen Fakultät der Cniversität
Kiel und dem Fachbereich Evan,gelischc Tlwologil' der Uni
versität Hamburg entsandten Professor,

d) drei von der Nordelbischen Synode aus ihrer Mitte gewähl
ten :\litglieciL·rn, darunter einem J'c1stor.

e) drei \·on der Kammer für Dienste und \ Verke gewählten
Mitglieder, darunter einem Theologen,

i) zwei \·om 13isc·hofskollc·gium bL'rufcnen Theologen.

(2) Mitglieder der Kircl',enleitung und des Nordelbischen
Kirchenamtes können nicht Mitglieder des Theologischen Bei
rc1tcs sein. 

(3) Der Theologische Beirat wählt seinen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. 

(-.!) Der Thcoh,gischc 13t"1rat Linn Arbeit�sruppt'n bilden, in 
die er auch Personen berufen kann, die nicht Mitglieder des 
Beirates sind. 

7. Da s No r d  e l b i s c h e  K irc h e n a m t

Artikel 102 

(1) Das Nord elbische Kirchenamt ist die Venva ltungsbehör
de der '\ordell,i�chL'll Kirche mit Sitz in Kid. Es fuhrt inner
halb der kirchlichen Ordnung und der von der Kirchenleitung 
aufgestellten Gnmdsätze in eigener Verantwortung die Ver
waltung aller :\ngelegenhciten c-ler Nnrdclbisclw-n Kirche·. 
soweit nicht die Verwaltung anderen kirchlichen Stellen 
zusteht. 

(2) D,1� NordL,]hische Kirchenamt regt !YL1l,n,1hnw11 der Kir
ehenlei lung an, bereitet Beschlüsse der Kirchenleitung vor und 
führt sie aus. 

(3) D,h Nordc·lbischl.' Kirchen,1rnl h,1t vornehmlich die
Aufgabe, in Ven\·altungsangelegenheiten zu beraten und ent
stehende Schwierigkeiten auszugleichen. Im Interesse einer 
einheitlichen I fandhabung der Ver\\'altung kann da, Nordel
bischc hirchcnamt Richtlinien und allgemeine Anurdnungen 
erlassen. 

.-'\rtikel l 11, 

(1) Das Norde.lbische Kirchenamt führt im Rahmen der Ver
fassung und der Kirchengesetze unter W,1hrung des Selbstver
waltungsrechts die Aufsicht über die Verwaltung der Kirchen
gemeinden und Kirchenkreise, der Verbände, der Dienste und 
Werke der Nordelbischen Kirche und sonstiger kirchlicher Ein
richhmgen. 

(2) Das Nordelbische Kirchenamt kann sich im Rahmen
seiner Zuständigkeit jederzeit über Vorgänge in den in Absatz 
1 genannten Körperschaften und Einrichtungen unterrichten 
und hierzu Berichte und Unterlagen anfordern. Es ist berech
tigt, durch Vertreter an den Beratungen der Gremien der Kör
perschaften und Einrichtungen teilzunehmen. 

(3) Die Aufsicht des Nordelbischen Kirchenamtes über die
Kirchengemeinden und deren Verbände beschränkt sich auf 
die Wahrung der rechtlichen Ordnung und des gesamtkirchli
chen Interesses. Die unmittelbare Aufsicht wird von den Kir
chenkreisen ausgeübt. 
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Artikel 104 

(1) ,\b Vlalsnahmen dL·r Aufsicht sind /ULissig:
a) Bec111c;t,rndungen und Aufhebung rL·chhwidriger Be::.chlüs

se und Anordnungen,
b) Anordnung der Verfolgung vermögensrechtlicher Ansprü

che,
c) Z,\·angsetatisierung zur Sicherung ,on Aufgaben, zu

deren Leistung eine rechtliche Vl'rpflichtung besteht,
d) Frsclt/\'Ornc1hnw.

(2) Die Beteiligten sind anzuhören.
(3) Gegen Entscheidungen des Nordelbischen Kirchenam

tes nach Absatz 1 ist die Beschwerde an die Kirchenleitung zu
läs�ig. 

Artikel 1()5 
Das �-ordelbische Kirchenamt führt die Dienstaufsicht uber 

die Pastoren und Mitarbeiter, soweit nicht andere Zuständig
keiten bestehen. 

Artikel 106 

(11 Das Nord elbische Kirchenamt beschliefü als Kollegium 
insbesondere über 

a) Vorlagen an die Kirchenleitung,
b) Erlaß von allgemeinen Verwaltungsanordnungen,
c) \L1Lln,1hmen der _,-\ufsicht nach Artikl'l 1()4,
d) Entscheidungen i_1ber l.(echtsbehelk.
e) Anerkennung selbständiger kirchlicher Stiftungen.

(2) Soweit nicht das Kollegium zuständig ist, führen seine
Mitglieder ihren Geschäftsbereich in eigener Verantwortung. 

(3) Gegen Entscheidungen mch Absatz 2 kann Widerspn1ch
eingelegt werden. V\'ird dem Widerc,pruch nicht abgd1ulkn, 
enbcheidct das Kollq:;ium. 

,,-\rtikel 107 
(1) Das Kollegium des '.\ordelbischen Kirchenamtes besteht

aus dt:>m Prfü;identcn und hauptamtlichen Mitgliedern, die 
von der Kirchenleitung bcmfcn werden. Die Kirchenl1citung 
k,mn ,wf Zeit auch 11ebcn<1mtliclw Mitglieder berufen. 

(2) Die Bischöfe sind berechtigt, an den Sitzungen des Kol
legiums mit beratender Stimme teilzunehmen. 

8. D a s  Tl1L•()]o gis chc Prüfu ng s.Jmt

Artikl'I 108 
(1) Das Theologische Prüfungsamt ist im Rahmen kirchen

gesetzlicher Regelung für das theologische Prüfungswesen 
verantwortlich. 

(2) Das Theologische Prüfungsamt beruft die Prüfungskom
missionen. Dabei sind für die Prüfungskommission der ersten 
theologischen Prüfung vorwiegend Hochschullehrer zu 
berufen. 

Artikel 109 
(1) Das Theologische Prüfungsamt besteht aus einem

Bischof, einem weiteren theologischen Mitglied und einem Ju
risten des Nordelbischen Kirchenamtes, die von der Kirchen
leitung berufen werden, sowie dem für die theologische Aus
bildung zuständigen Mitglied des Nordelbischen Kirchenam
tes. 

(2) Für jedes Mitglied ist ein persönlicher Stellvertreter zu
berufen. Das für die theologische Ausbildung zuständige Mit-

glied wird nach dem Geschä.fts,·erteilungsplan des Nordelbi
schcn Kirclwn,1mtes vertreten. 

(3) Das '\,ihere regelt die Kirchenleitung durch Rechtsver
ordnung. 

VII. Finanzwesen und Rechnungsprüfung

Artikel 110 
Die Gememdcglieder sind HTpflichtl'l, /ll den Lasten der 

Kirche beiLutragen. Das Recht, \'On ihnen kirchliche Abgaben 
zu erheben. steht den Kirchenkreisen und Kirchengemeinden 
zu. 

Artikel 111 
Die Kirchenkreise erheben d1c' Kirchensteuern n>m Einkom

nwn, deren l li1lw durch Kirclwngesetz l'inlwitlich festgesetzt 
werden soll. Das Aufkommen dient insgesamt der Erfüllung 
der den Kirchengemeinden, den Kirchenkreisen und der 
Nordelbischen Kirche obliegenden Aufgaben, 

Artikt·I 112 
( 1) Unlt'r f-3erücksichtigunf-'; des Bedarfs der Ki rclwngemein

dcn und der Kirchenkreise erhält die Nordelbische Kirche zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach näherer kirchengesetzlicher 
Regelung für jeden Haushalts;,eitraum einen Anteil aus dem 
Aufkommen an Kirchensteuern nach Artikel 111. 

(2) Die Dienstbe/Üge der l\,storcn und Kirc·henbcarnten
sowie dw \'ergi.itungen und Lc,hne der anderen \ litarlx•itcr im 
Dienst der Kirchengemeinden und Kirchenkreise sind deren 
Bedarf zuzurechnen. Entsprechendes gilt für Beiträge zur Si
cherung der Versorgung. \'ersorgungsleistungen gelten als 
Bedarf der '\ordelbischen Kirche. 

(1) Neben dem der Nordelbi,chen Kirche nach .\bsatz 1 zu
gewiesenen 1\nteil ist ein we1krcr Anteil au� dl'rn ,\ufknmmcn 
an Kirchensteuern nach Artikel 111 durch Beschluß der Synode 
zur Bildung eines Sonderfonds zur Verfügung zu stelle�. Der 
Sonderfonds dient der Unterstützung der Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise für einen zeitlich begrenzten Sonderbedarf. 
Durch Kirchengesct7 kann die Verteilung einem von der 
Synode gC\\ ,1hltcn /\usschu1; ubcrtr,1gen wcrckn. h_ir die V,·r
tcilung .Lrnn die Svnodc Richtlmien aufstellen. 

(4) Bei einem ,\,Iinder- oder .'v1ehraufkommen an Kirchen
steuern sind die Nordelbische Kirche, der Sonderfonds und die 
Kirchenkreise nach kirchengesetzlich festgelegten Anteilen zu 
berücksichtigen. 

/\rtik.t·l l 13 

(1) Das Kirchensteueraufkommen wird im übrigen nach
Maßgabe eines Kirchengesetzes unabhängig von dem örtli
chen Aufkommen durch Schlüsselzuweisungen auf die Kir
chenkreise verteilt. Ein ausgewogener Finanzausgleich zwi
schen den Kirchenkreisen ist zu gewährleisten. Als Vertei
lungsmaßstab ist die gewichtete Zahl der Gemeindeglieder zu 
verwenden. Die Schlüsselzuweisungen können in besonderen 
Fällen mit Einzelbedarfszuweisungen verbunden werden. 

(2) Die Kirchenkreise decken den Finanzbedarf der Kirchen
gemeinden durch Zuweisungen. Dabei können sonstige Ein
nahmen der Kirchengemeinden berücksichtigt werden. 

Artikel 114 
(1) Die Haushalte der kirchlichen Körperschaften sind of

fenzulegen und unterliegen der Rechnungsprüfung.
(2) Für die Rechnungsprüfung ist der Rechnungsprüfungs

ausschuß verantwortlich. Die Zusammensetzung des Rech-
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nungsprüfungsausschusses, seine Aufgaben und das Prü
fungsverfahren werden durch Kirchengesetz geregelt. 

(3) Die Durchführung der Rechnungsprüfung obliegt einem
Rechnungsprüfungsamt, das der Aufsicht des Rechnungsprü
fungsausschusses untersteht und dessen Mitarbeiter auf Vor
schlag des Ausschusses durch den Präsidenten der Synode be
stellt, befördert und entlassen werden. 

(4) Durch kirchengesetzliche Regelung können Aufgaben
der Rechnungsprüfung auf die Kirchenkreise übertragen 
werden. 

Artikel 115 

Weitere Bestimmungen über die Finanzverwaltung und das 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen werden durch Kir
chengesetz getroffen. 

VIII. Rechtsschutz

Artikel 116

(1) Jedes Gemeindeglied hat das Recht zu Gegenvorstellun
gen und Beanstandungen. 

(2) Wer durch eine kirchliche Körperschaft oder Amtsstelle
in seinen Rechten verletzt wird, kann dagegen Beschwerde 
einlegen. 

(3) Dienstaufsichtsbeschwerden sind bei der aufsichtsfüh
renden Stelle einzulegen. 

(4) Das Recht auf Anhörung wird gewährleistet.

(5) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

Artikel 117 

(1) Durch Kirchengesetz werden kirchliche Gerichte für Ver
fassungs- und Verwaltungsstreitigkeiten und für Amtspflicht
verletzungen eingerichtet sowie das Verfahren bei Lehrbean
standungen geregelt. 

(2) Die Mitglieder eines kirchlichen Gerichtes sind unabhän
gig und nur an das geltende Recht gebunden. 

(3) Die Mitglieder der kirchlichen Gerichte und Spruchkol
legien werden von einem Richterwahlausschuß gewählt, der 
aus sieben Mitgliedern besteht. Die Synode wählt aus ihrer 
Mitte fünf Mitglieder sowie je ein Mitglied aus der Kirchenlei
tung und dem Nordelbischen Kirchenamt. Das Nähere regelt 
ein Kirchengesetz. 

(4) Mitglieder der Synode, der Kirchenleitung und des Nor
delbischen Kirchenamtes dürfen nicht Mitglieder des kirchli
chen Gerichts für Verfassungs- und Verwaltungsstreitigkeiten 
sein. 

(3) 'vlitglieder der Kirchenleitung und des Nordelbischen
Kirchenamtes dürfen nicht Mitglieder eines kirchlichen Ge
richtstür Amtspflicht\ t'rll'tzungcn sein. 

(b) Es kann bestimmt werden, lfof:i Rechhpflegecinrichtun
gen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands und der Evangelischen Kirche in Deutschland 
in Anspruch genommen werden. 

JX. Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 118 

(1) Die Mitglieder kirchlicher Gremien \\·erden für sechs
Jahre gewählt, entsandt oder berufen, soweit durch Kirchen
gesetz nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben bis zum ersten 
Zt1sammentreten der neugebildeten Gremien im Amt. 

(2) Haben kirchliche Gremien aus ihrer Mitte zu wählen,
sind stellvertretende Mitglieder nicht wählbar. 

(3) Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts ist die
Vollendung des sechzehnten Lebensjahres und für die Wähl
barkeit die Vollendung des achtzehnten Lebensjahres. Weitere 
Voraussetzungen können durch Kirchengesetz bestimmt 
werden. 

(4) Wer durch eine Abstimmung oder eine Tatigkeit für sich
oder einen Angehörigen einen unmittelbaren Vorteil oder 
Nachteil erlangen kann, darf an solchen Tatigkeiten oder Ent
scheidungen nicht mitwirken. Das Nähere regelt die Kirchen
leitung durch Rechtsverordnung. 

Artikel 119 

(1) Die Mitglieder der Synode sind Vertreter der ganzen
Nordelbischen Kirche. Bei der Ausübung ihres Amtes sind sie 
an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und in Bindung 
an ihr Gelöbnis nur ihrem Gewissen unterworfen. Satz 2 gilt 
entsprechend für die Mitglieder der Kirchenkreissynoden und 
die Kirchenvorsteher. 

(2) Bei L,'bernahme ihres Amtes werden die Mitglieder der
Kirchenvorstände, der Kirchenkreissynoden und der Synode 
auf ihr Amt verpflichtet. Die Ablegung des Gelöbnisses ist Vor
aussetzung für die Ausübung des Amtes. 

(3) Das Amt eines gewählten, entsandten oder berufenen
Mitgliedes eines kirchlichen Gremiums endet vorzeitig. 

a) durch schriftlich erklärten Verzicht auf das Amt
b) durch Fortfall der Voraussetzungen für das Amt,
c) durch kirchengesetzlich geregelte Entlassung aus dem

Amt. 

Artikel 120 

(1) Die kirchlichen Gremien können sich eine Geschäftsord
nung geben. 

(2) Die Verhandlungen der Synode, der Kirchenkreissyn
oden und der Verbandsvertretungen sind öffentlich, soweit 
durch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist. Durch Be
schluß kann die Öffentlichkeit für einzelne Verhandlungsge
genstände ausgeschlossen werden. 

(3) Unter welchen Voraussetzungen die anderen kirchlichen
Gremien öffentlich tagen, regelt deren Geschäftsordnung. 

Artikel 121 

(1) Die kirchlichen Gremien, mit Ausnahme der Gemeinde
versammlung und des Mitarbeiterkonvents, sind beschlußfä
hig, wenn mehr als die Hälfte ihrer gesetzlichen \iitglicder an
wesend ist. 

(2) Die zu I.3eginn einer Tagung der Synode und der Kirchen
kreissynoden getroffene Feststellung der Beschlußfähigkeit 
braucht im Laute der Tagung nur wiederholt zu werden, wenn 
die Beschlußfähigkeit angezweifelt wird. \!\'enn zu einer 
Sitzung der anderen kirchlichen Gremien die zur Beschlußfä
higkeit erfurdcrlid1e Anzahl dlT \1itglicder nicht erschienen 
ist,so ist eine I\VL'ite Sitzung ,1nzuber;iumen. Die�e ist ohne 
Rücksicht aui die Zahl der Erschienenen beschlulsfä hig. Jn der 
Einladung ist hierauf hinzuweisen. 

(3) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, daß bei
einzelnen Entscheidungen zur Beschlußfähigkeit die Anwe
senheit einer höheren Anzahl \'On Mitgliedern t'rforderlich ist. 
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X. Schlußbestimmung

Artikel 1221 )

Diese Verfassung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. 

1) Für die Verfassungsänderung \·om 21. L\ovember 1989 (GVUBI.
1990 5. 1) gilt:

Artikel II 
(]) Dieses Kirchengl'sc'tz tritt am l. Januar \ 0190 (C\'Cllll. 199() "i. 1) 

in Kraft. 
(2) Die Zusammensetzung der nach den bi,herigen Bestimmungen

gebil,1den Organe· bleibt bis zum ,\blauf ihn•r ,\rnts1.cil un,·cr,inckrt. 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Wahlgesetzes 

vom 21. November 1989 
i.d.F. vom 20. Januar 1990

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel l 

Das Wahlgesetz wird wie folgt geändert: 

1. !11 § 5 Absatz 2 wird die Zahl „18" in „16" geiindcrt.

2. In§ 5 wird Absatz 3 Satz 2 des Absatzes 2 und es werden
die Worte „nach Absatz 2" gestrichen.

3. § IO Absat:,,. l Buchstaben b) bic; d) erhalten folgL·nde
Fassung:

wer ...

b) bereit ist, an der Erfüllung der Aufgaben cks Kirchen
vorstandes ge,\·issenhaft mitzm\'irken und am kirch
lichen Leben, besonders am Gottesdienst, teilzuneh
men,

c) in der Kirchengemeinde wahlberechtigt und in das
Wählerverzeichnis nach§ 5 eingetragen ist,

dJ am \-\'c,hltag das 18. l.ebensj,1hr \ ollendct hilt. 

4. § 10 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

(-+) Als hciuptamtlicher Mitarbeiter gilt, wer minde;;lt'ns
die Hälfte der regelmäßigen tariflichen oder gesetzlichen
Arbeitszeit der Kirchengemeinde ohne Befristung zur Ver
fügung stellt und eine entsprechende Vergütung erhiilt.
Abgeordnete Mitarbeiter gdtcn als 1'1ilc1rbciter der Dicnc-t
stelle, zu der sie abgeordnet sind. Das gleiche gilt für \fit
arbeiter, die auf Grund von Gestellungsverträgen tiltig
sind.

5. § 12 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt

In Kirchengemeinden mit weniger als 100 Gemeindeglie
dern, genügt die Unterstützung von mindestens 3 weite
ren wahlberechtigten Personen. Ziehen wahlberechtigte
Personen nach Antragstellung ihre Unterstützung für
einen Wahlvorschlag zurück oder verlieren sie die Wahl
berechtigung, gilt der Antrag trotzdem als ordnungsge
mäß.

6. § 15 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

(1) Sind nicht genügend ordnungsgemäße Wahlvorschlä
ge eingegangen, so vervollständigt der Kirchenvorstand
inner halb einer Woche die Wahlvorschlagsliste durch Ein
tragung weiterer nach § 10 wählbarer Personen minde
stens entsprechend dem nach§ 2 gefaßten Beschluß.

7. In§ 17 Absatz 2 wird nach Satz 2 eingefügt:

In Kirchengemeinden mit weniger als 100 Gemeindeglie-

dem besteht der Wahlvorstand aus dem Wahlvorsteher 
und mindestens einem weiteren \litglied. 

8. § 18 wird Absatz l und durch i\bsatz 2 crg,mzt:

(2) Auf Antrag kann der Kirchem·orstand einzelnen Ge
mcind egl iedcrn bei Vorl i q:'.;en eines berec h ti g tcn I ntt'resses
bis zum 5. Sonntag vor dem Wahltag genehmigen, in
einem anderen Wahlbezirk zu 'Xilhlen oder gewählt zu
werden als in dem für sie 7UStilndigen. Die Entscheidung
des Kirc"henvorst,mdes ist nicht ,rnk'chtb,1r.

9. § 22 erhält folgende Fassung:

Werden weniger Kirchcnnirsteher von den Cerncindeglie
dern ge,,·ählt ab nach§ 2 vorgesehen sind, so werden die
fehlenden Kirchenvorsteher innerhalb von zwei \Nachen
nilch der Wilhl ilu.s den nach§ 10 wiihlbaren Personen von
dem 1wch im Amt befindlichen Kirchenvur�t,md hinzuge
wählt. Artikel 16 Abs. 4 Satz 2 der Verfassung ist zu beach
ten.

lO. § 23 \\ird Absat7 1 und Satz 2, 3 und 5 erhalten folgende 
Fassung: 

Die ge,\·iihlten Rl'wcrbcr können inncrkilh von einer 
Woche nach Zugang der \iitteilung über das Wahlergeb
nis gegenüber dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes 
schriftlich erklären, daß sie die Wahl nicht annehmen. Sie 
gelten d,1nn als nicht gcw,ihll. 
§ 21 Absatz 2 gilt entsprechend.

11. § 23 wird durch Absatz 2 ergänzt:

(2) 1st die Wahh·orschlagsliste erschöpft, \\ählt der Kir
chenvorstand aus den nach§ 10 wählbaren Personen die
nach § 2 erfordnliche Zahl weiterer Kirchenvorsteher
hinzu .

12. § 25 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Wird im Bcscl11n·rdL'Vcria hren oder durch kirchcngcricht
liches Lrteil iestgestellt, daß die Wahl eines Bewerbers un
gültig ist, so rücken die nichtgewählten Bewerber in der
Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmenzahl nach.

13. In§ 25 Absatz 2 sind die\ Vorte „Abs. 1 Satz 2" zu streichen.

H. § 26 Absätze 1 und 3 erhalten folgende Fassung:

(l) Der noch im Amt bt:>tindliclie Kirchcm orstand stellt
innerhalb von zwei Wochen nach dem Wahltag fest, ob
nach Artikel 16 Abs. 4 Satz 3 und Satz 4 der Verfassung ein
haupt.1mtlicher \1itarbei tL·r der Kirchengemeinde zum
Kirchen vorstel1 er zu berufen ist und ob ein solcher zur Ver
fügung steht. Sodann beschließt er über die nach§ 2 zu Be
ruicndcn.

(3) Berufen werden kann nur, wer nach § 10 wählbar ist
und seiner Berufung mit der Versicherung nach § 13 zuge
stimmt hat.

15. § 29 erhält folgende Fassung:

Mit der Amtseinführung der Kirchenvorsteher in dem
Gottesdienst nach § 28 endet das Amt des bisherigen Kir
chenvorstandes.

16. In§ 30 Buchstabe a) ist die Frist in „eine Woche" zu ändern.

17. § 32 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

(3) Bis zur Rechtswirksamkeit der Entscheidung über die
Abberufung eines Kirchenvorstehers ruhen seine Rechte
und Pflichten.

18. § 33 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

(1) Scheiden Kirchenvorsteher nach §§ 30 und 31 aus,
wird vom Kirchenvorstand aus den nach § 10 wählbaren
Personen die nach§ 2 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Zahl wei-
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terer Kirchenvorsteher unverzüglich hinzugewählt. Die 
Be,\·erber der Wahln)rschlagsliste müssen dabei mit zur 
\,\',1hl gestellt \\·erden. Für berufene Kirchennirstdwr führt 
dl·r Kirchen\·orc.t,rnd Nachberufunµ:cn durch. WM der 
au�geschiedene Kirchenvorsteher hauptamtlicher .\lilar
beiter, so muß ein hauptamtlicher J\.Iitarbeiter nachµ:e
wählt oder nachberufen werden, ,\·enn in der Kirchenge
meinde zum Zeitpunkt der Nachwahl oder Nachbernfung 
drL•i oder mehr h,1uptamtliclw Mitarbeitc-r beschäftigt sind 
und dem ·Kirche111 ur�l,rnd kein h,rntp,1mtliclwr Mitcirbei
lcr mehr ,mgeh(irt. Die in§ 5 Abs. 2 1·orgeschriebe1w \\'ar
tezeit von 2 Monaten findet keine Am1·endung. § 2"1 findet 
für >Jachwahlen und Nachberufungen entsprechende An· 
,1·endung. 

19. In den§§ 40 ff. ist ic,1·eils das Wort,. '.\.!itarbeiterkonferen/'
durch „Milarlwikrko11\'ent" /ll t'bl'l1en.

20. § 41 Absal/. 2 crh,111 iolgende Fassung:
(2) Die Wahlen der '.\.1itglieder der Kirchenkreissrnode
und ihrer Stellvertreter durch die Kirchenvorstände smde
den Pastorenk011\'e11t, den Mitarbeiterkonvent und den
K,lm·ent der Dit>tbte und Werke \\'L'rden nach Lfrr \\',1hl
d,•r KirchL•m·or�tdwr durchgeführt. Die Termine tür die
du rchzuführcndcn \ \'ahlen und l::lcrutungcn zur Kirchen
kreissynode legt die Kirchenleitung durch Beschluß fest,
sie sind im Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffentli
chen.

21. � "11 wird durch ,\bsatz 3 crg:ü1zt:
1:;1 Die gleidveitlgt' Bewerbung in mehreren Crcmil·n tlir
die Wahl als \htgliL•d der Kirchenkreissynode und cils
Stellvertreter ist ausgeschlossen. Die Wahl eines solchen
Bewerbers ist ungültig.

22. § "13 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
(2) 1\ls hauptamtlich in einem kin'hiichen Diensl-odl'r ße·
,,,hc1!tigungs\-erhc1ltnis slelwnd gilt. \\Tr mindestens dit•
Hc1lfte der regelrna1;igen tariflichen oder gesetzlichen Ar
beitszeit einem Kirchenkreisverband, einem Kirchenkreis,
einem Kirchengemeindeverband oder einer Kirchenge
meinde ohne Befristung zur Verfügung stellt und \·on
diest'n oder drittt'r Seite eine entsprechende Vergütung
L'rhcilt. Abgeordndl' ,'v1it,uheiter gl'llt·n ,1ls Mitarbeilt'r dL·r
Dil'nststelk·, zu dl'r sie abgeordnl'l �inLl D,is glt·iche gilt
für I'vlitarbeiter, die auf Grund von Gestellungsverträgen
tätig sind.

23. § "13 a erhält folgende Fassung:
Rill'kl dn Stelh·ertrdcr eines ,'om Kircl1L•nvorstand ge-
11·,1hltcn Mitgliede� der KirchenJ...reissynodc in di,, Kir
chenkreissynode nach oder scheidet ein Stellvertn•kr au;,,
so ist unverzüglich nachzuwählen.

24. § 45 erhält folgende Fassung:
(1) Jedes Mitglied des Kirchenvorstandes hat soviele
Stimmen, wie Mitglieder der Kirchenkreissynode zu
wählen sind. Gewählt sind die Vorgeschlagenen, die die
höchste Stimmenzahl erhalten haben. Bei Stimmengleich
heit entscheidet das Los, das der Vorsitzende des Kirchen
vorstandes zu ziehen hat.
(2) Die Stellvertreter der Mitglieder der Kirchenkreis
svnode werden anschließend in einem besonderen
Wahlakt gewählt. Abs. 1 findet entsprechende Anwen
dung.

25. § 46 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
(2) Wahlberechtigt sind die Pastoren, die im Bereich des
Kirchenkreises eine Pfarrstelle innehaben oder verwalten,

so\\'ie die Pastoren im Kirchenkreisverband in dem Kir
chenkreis, dem sie zugeordnet sind. Die Pröpste sind 
w,1hll0ncchligt. 

26. s 4h . ..\h,1tz 3 wird durch folgenden Sa V crg:mzt:
Die Pröpste sind nicht wählbar.

27. § 47 Absatz 2 wird durch folgenden Satz ergänzt:
Der Pastorenkonvent ist beschlußfähig, 1\·enn mehr als die
l Liltk seiner Mitgliedn ,mwesend ist.

28. In§ ..i;-; .\bsat/ 3 ist das \\'ort „bt'treftcnden" /U streichen.
29. In§ "19 Absatz 2 ist das\ fort „keine" zu streichen.
30. Nach§ 51 Absatz 1 Satz 1 ist einzufügen:

Die hauptamtlichen 'vlitarbeiter des Kirchenkreiswrban
dcs �ind wahlberechtigt: ,fas N;ihcre rq,�elt diL• Wahlord
nung.

31. § 51 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
(2) Wählbar sind die in ,\bs. 1 genannten hauptamtlichen
Mitarbeiter, soweit sie die Voraussetzungen des § 10 Abs.
1 für die Wahl zum Kirchenvorsteher erfüllen und nicht
dem Kunvent dl'r Dil·nsk und Werke oder t>incm NorLkl
bisdll'n Dienst oder\\ t'rJ... ,mgehiiren.

32. § 51 :\bsdtL 3 erhält folgende Fassung:
(3) \litarbeiter nach Abs. 1 sind auch wählbar, wenn sie
Glied einer Kirchengemeinde eines anderen Kirchenkrei
ses sind. § 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

33. s Sh .-.\b�,1tz 2 wird durch tulgenden Satz erg;inzt:
Di,•sc :\nwcscnhcitsza hkn sind ,weh bt·i '\,1chwahlen er
forderlich.

34. In§ S7 Absatz 2 Satz 1 sind die Worte „des Wahlvorschla
ges" in „der Wahlvorschlagsliste" zu ändern.

35. In§ hO ist das Wort ,.z11·iilf" durch „neun" zu ersetzen.
3h. § h2 -'lhalz 1 \\·ird dur, h folgenden Sat/ erg;inzl:

Der Konvent der Dienste und Werke ist beschlußfähig, 
wenn mehr als die Hälfte seiner gesetzlichen Mitglieder 
am\·esend sind. 

37. § 64 erhiilt folgende Fc1,�ung:

(1 ! IJic RL•ihentolge, in d,·r die Stelln·rtretL'r der vom l'a
sturenkmwcnt, dL·m '.\.litarbeiterkom·ei1t und dem
Konwnt der Dienste und\ \'erke gewählten ;'..fitglieder der
Kirchenkreissynode deren Vertretung \\'ahrnehmen, be
stimmt sich nach der Zahl der auf sie enttallenen Stimmen.
Sie rücken bei Ausscheiden eines von ihnen ,·ertretenen
Mitglit·des grund�iitzli,h in die�er Rcihcntulgc in die Kir
chenkretssvnodc n,JCh. lll'i Stinrnwnglcichlwlt entscheidet
das Lus, das der Vursitzende des betreftendcn Gremiums
zu ziehen hat.
(2) Unbeschadet der auf die Stellvertreter jeweils entfal
lenden Stimmenzahl darf aus derselben Kirchengemeinde
ein zweiter Pastor als Ersatzmitglied nur nachrücken,
wenn alle Kirchengemeinden des Kirchenkreises durch
einen Pastor in der Kirchenkreissynode vertreten sind.

(3) Für nachrückende Stellvertreter aus dem Konvent der
Dienste und Werke ist§ 63 Abs. 2 entsprechend anzuwen
den.

38. In§ 65 Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen und Absatz 2 erhält
folgende Fassung:
(2) Berufen werden kann nur, wer im Kirchenkreis als Kir
chenvorsteher nach § 10 wählbar oder Pastor im Bereich
des Kirchenkreises ist und seiner Berufung zugestimmt
hat.
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39. § 6:i 1\"ird wird durch folgenden Absatz 3 ergänzt:

ni Rückt ein Stelln·rtrC'ter eines 1·um Kirchenkrl'isnlr
stcrnd bcnitl'nL'n \litgliedl's in diL• Kirchenkreiss\·ncldL•
nach. ist um·L·rzüglich nachzuberut,•n.

40. In § 66 wird der Satz 2 gestrichen.

41. :\'ach§ 66 ist§ 66 a mit folgender Fassung einzufügen:

§ 66 a

DiL' vlitgliecb, haft in der Kirchenkrc+,svnode erlischt 

1. durch Verzicht auf das Amt. Der\ erzieht ist dem \·ur
sitzenden der Kirchenkreissynode schriftlich mitzutei
len und wird 1 �fonat nach Eingang der Erklärung
wirksam. Der \·erzieht soll begründet \'\'erden,

wenn die Voraussl'tnmgcn der ti§ 3ll und 31 oder n,1ch
Artikel 37 Abs. 1 Dder 3 der Verf.i;.,ung gegebL·n ,ind,

3. durch Fortfall der Voraussetzungen für die Wahl.

42. In§ 78 wird der Halbsatz „innerhalb 1·011 zehn Monaten ... "
gestrichen und § 78 wird wie folgt ergänzt:

Die Termine für die durchzuführenden Wahlen und Beru
lungen zur Svnode der Nordelbisclwn Kirche legt die f.__ir
chcnll'itung durch Bcschlul� fest, sie sind im Ceset/- und
\ erordnungsblatt zu 1·eröffentlichen.

43. § 79 erhält folgende Fassung:

( 1) Wählbar als :,,1itglieder der Synode der Nordelbischen
Kirche und deren Stelln'rlreter nach Artikel Tl Abs. 2 der 
Verfassung sind a llc• \ 1 itglieder der Kirclwnkreissvnnckn,
die n«ch § 43 gew;ihlt oder nach§ h:i berufen wurden ;,ind,
sm\·eit sie weder Pastoren noch hauptamtliche Mitarbeiter
sind.

(2) Als hauptamtlicher Mitarbeiter gilt. wer mindestens
dit• Hiilfte der rq.;clmjfügen t,1riflichen oder gesetzlichen
,\rh·itszeit L'incr k1rch liehen Kiirper,L haft ohne lkfri,tung
zur \'erfügung skllt und e·ine cnt,prechende Vergütung
erhält.

44. § 80 erhält folgende Fassung:

Die Synode stellt rechtzeitig vor jeder Wahl die Verteilung
d<?r \1itgfü·der dl'r c.;\'node auf di;o Kirchenkreise auf dl'r
Crundl.ige der Cl'nwindeglied,·rz,1hlen ncich dL·m
d'Hondt'schen Verfohrcn fest.

45. § 81 1\·ird gestrichen.

46. § 82 wird § 81.

47. ti 83 wird § 82 und erhifü folgende Fa,sung:

Im .-\nschluts an c1il' \\',1hk·n nach den ::i§ 78 bis 81 l\'tTden
dit· n,ich ,\rtikd 71 Abs. 3 der VL'rL1s�ung zu wählende•n
Pastoren und die nach Artikel 71 Abs. 4 der Verfassung in
ein Wahrgremium zu entsendenden hauptamtlichen Mit
arbeiter aus der Mitte der Kirchenkreissynode in getrenn
ten Wahlgängen aufgrund von Wahlvorschlägen gewählt.
Die Pastoren und hauptamtlichen Mitarbeiter dürfen nicht
hauptamtlich in einem Dienst und Werk der Nordelbi
schen Kirche nach Artikel 60 Buchstaben a) oder b) der Ver
fassung tätig sein. Die Stellvertreter der Pastoren werden
anschließend in einem besonderen Wahlakt gewählt. § 81
Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.

48. Die §§ 84 bis 86 werden gestrichen.

49. § 87 wird§ 83 und erhält folgende Fassung:

Die nach Artikel 71 Abs. 5 der Verfassung zu wählenden
Mitglieder der Synode werden in jedem Sprengel durch
den Pröpstekonvent des Sprengels in einer Wahlsitzung
des Pröpstekonvents gewählt, zu der der Bischof oder sein

Stelh·ertreter mindestens 2 Wochen vor der 'vVahl einlädt. 
Diese \\'ahl hat vor den Wahlen mch § 79 ff. und 82 statt
zufinden. Aus l'inem g1c•gliederten Kirclwnkrl'io. kann nur 
ein Prupot gl'wtihlt \\'t'rdcn. bt t'in Kirchl'nkreic. durch 
einen Propst in der S,:node vertreten, hat diese Kirchen
kreissynode nur einen Stell\'ertreter nach § 82 Satz 3 zu 
wählen. 

50. § 84 erhält folgende Fassung:

(1) Dit' n,Kh Artikel 71 -',,b, 4 der Vertas,ung zu wfü1lcn
dcn h,rnptamtlichen Mitarbeiter werden ,ms der Mitte des
nach§ 82 Satz 1 gebildeten\ \'ahlgremiums in einer Sitzung
gewählt. zu der der Präsident der Synode schriftlich unter
Beifügung der Wahlvorschlagsliste die Wahlberechtigten
einlädt. Das Wahlgremium ist beschlußfähig, wenn mehr
als diL· H,ilfte seiner l\.litglil'dl'r anwesend ,ind.

(2) \\',1hlbt'J"l'chtigt und w,1hlbar sind diL' \litglicdcr des
Wahlgremiums. Jedes Mitglied hat zwölf Stimmen. Es
müssen mindestens sechs Stimmen abgegeben werden.
Als Mitglieder der Synode sind gewählt, die die höchste
Stimmenzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit
werden Stichw.ihlen durchgeführt. Führen ,nich dies,' zu
h'ilwm Ergebnis, so enhclwidet das Los, d,1, dl'r Vorsit
zende zieht. Artikel 7 l Abs. 4 Satz 3 der \'L'rfa;:.sung ist w
beachten.

(3) Die Stellvertreter 1\·erden anschließend in einem be
sonderen Wahlakt gev,ählt. Abs. 2 findet entsprechende
Anwendung. Di,' Zuordnung der Stellvertrl'tcr zu den ge
w;ihltL>n \;litglicdcrn der S\11odl' ergibt sich ,ms der auf die
Stl'lh·l'rtrcter jeweils enttallencn Stimmenzahl. Die nicht
gewählten Mitglieder rücken bei Ausscheiden eines Mit
gliedes oder Stellvertreters als Stellvertreter in der Reihen
folge der auf sie jeweils entfallenen Stimmenzahl nach.

51. Die§§ 88 bis 91 werden§§ 85 bis 88.

52. In� 8:i (bisher§ 88) ist in Absatz 1 „Artikel 71 Abs. 6" in
,,Artikel 71 Abs. 7" zu ;indern.

53. In§ 85 (bisher§ 88) Absatz 1 ist Satz 2 zu streichen,

54. § 86 (bisher§ 89) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

(3) Als hauptamtlicher \lit.1rbeitcr gilt \\'er mindestens
diL' H:1lfll' der regelm:11si�en tariflichen <1dLT gc�ct,1lichen
Arbcits,vit ohne 8dnslung einer Finrid1tung, einem
Dienst oder Werk der Nordelbischen Kirche nach Artikel
60 Buchstaben a) oder b) der Verfassung zur Verfügung
stellt und eine entsprechende Vergütung erhält.

55. § 86 (bisher§ 89) wird durch folgenden A.bsa tz 4 ergänzt:

(4) Die' gleichzeitige flc-1,·L·rbung eines hauptarntlichL'n
Mitarbeitt'rs für die v\'ahl nach§ 82 tmd § 85 1f. ist ausge
schlossen. Die Wahl eines solchen Bewerbers ist ungültig.

56. § 90 wird § 87.

57. § 91 wird § 88 und in§ 88 ist der Paragraphenhinweis in
,,§ 81" zu ändern.

58. § 89 (bisher§ 92) erhält folgende Fassung:

Die nach Artikel 71 Abs. 8 der Verfassung zu berufenden
Mitglieder der Synode werden vor dem ersten Zusammen
treten der Synode von der Kirchenleitung berufen.

59. Die§§ 93 bis 103 a werden aufgehoben. Die§§ 90 ff. erhal
ten folgende Fassung:

60. § 90 erhält folgende Fassung:

Scheidet ein Mitglied der Synode aus seinem Amt aus, so
rückt sein Stellvertreter nach Artikel 71 Abs. 10 der Verfas
sung als Ersatzmitglied an seine Stelle.
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61. § 91 erhält folgende Fassung:

Rückt dt·r Stellwrtretcr eines gewählten \1itglicde� der
Svnode als Ersatnnitglied in die Svnode nach oder schei
det ein Stellvertreter aus, so ist unverzüglich ein Stell\·er
treter von der Kirchenkreissvnode nach§§ 79 ff. oder Hm
der Kammer für Dienste und Werke nach §§ 85 ft zu
wählen. Auf das 1\'ahlverfa.hren finden die jeweils für die
Wahl des Mitgliedes der Svnode geltenden Bestimmungen
entsprechende Anwendung.

62. § 92 erhält folgende Fassung:

Rückt ein Stellvertreter m,ch Artikel 71 Abs. f, der Verfas
sung eines entsandten odt-r nach Artikel 71 Abs. 8 berufe
nen Mitglieds der Synode als Ersatzmitglied in die Synode
nach, so wird alsbald ein neuerStelh·ertreter entsandt oder
berufen.

63. § 104 wird§ 93. Die§§ 105 und 106 werden aufgehoben.

M. § 9'.1 Abs,1tz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Über die Gültigkeit von \'Vahlen oder Naclm·ahlen zu den
Kirchenkreissynoden und zur Synode entscheidet die Kir
chenleitung.

65. § 94 erhalt folgende Fassung:

Die Mitgliedschaft in der Svnode erlischt

1. durch Verzicht auf das Amt. Der Verzicht ist dem Prä
sident der Svnode schriftlich mitzuteilen und ,\·ird 1
Monat nach Eingang der Erklärung wirksam. Der Ver
zicht soll begründd ,\erden.

2. wenn die Voraussetzungen des § 66 a Ziff. 2 und 3
gegeben sind.

66. § 95 erhiilt folgende Fassung:

Die hauptamtlichen Mitarbeiter des Nordelbischen Kir
chenamtes können nur in den Kirchenvorstand oder in die
Kirchenkreissynode gewi,hlt werden, wenn die Voratbsct
zungen nach§ 10 Abs. 1 oder§ 43 gegeben sind.

67. § 96 erhält folgende Fassung:

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung eine Wahlordnung zu erlassen, die die Einzelheiten
des Wahlverfahrens und des vVahlprüfungsverfahrens
regelt.

Artikel 2 

Die Kirchmlcitung wird err11<ichtigt, das Wahlgesetz unter 
gleichberechtigter Verwendung der weiblichen und männli
chen Sprachform und unter Berücksichtigung der Änderun
gen in Artikel I und dem Kirchcnge;;ctz zur ),ndcrung des 
Wahlgesetzes vom 19. Januar 1990 neu zu fassen, dabei Un
stimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen und das Gesetz in 
dieser Form mit neuer Paragraphenfolge neu bekanntzuma
chen. 

Artikel 3 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach dem Tag, auf den das 
Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung der NEK in Kraft 
getreten ist, in Kraft. 

Das vorstehende, von der Synode am 20. Januar 1990 be
schlossene Kirchengesetz, wird hiermit verkündet. 

KL.-Nr. 855 / 89 

Kiel, den 30. Januar 1990 
Die Kirchenleitung 

D. Kr u sche
Bischof und Vorsitzender 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Wahlgesetzes 

vom 19. Januar 1990 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

. .\ rtikcl 1 

1. § 82 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„lm An,chlul:; ,rn die Wahlen nc1ch den§§ 7S bis 81 \\\.'rden
die nach Artikel 71 Abs. 3 der Verlassung zu wählenden Pa
storen und die nach Artikel 71 Abs. 4 der \'erfassung in ein
Wahlgremium auf Spren,cc;elebcne 7U entsendenden hilupt
amtlichen Mit<1rbeiter aus der Mitte der Kirdwnkreiss\·node
in getrennten Wahlgängen aufgnmd von Wahlvorschlägen
gewählt."

' § 84 erhalt folgende Fassung: 

,,(1) Die nach Artikel 71 Abs. 4 der Verfassung in jedem 
SprengL·l zu wählemh·n hauptamtlichen Mitarbeiter 
werden c1us der \litte des nach§ 82 Satz 1 gebildeten Wahl
gremiums in einer Sitzung gewählt, zu der der Stellwrtre
ter des Bischofs schriftlich unter Beifügung der \Vahlvor
schlag�lislt' die \Yahlbcrl'chtigtcn t·inl:idl. Das Wahlgremi
um ist beschlul$fähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend sind. 

(2) Wahlbl'rcrhtigt und w:ihlbar sind die \11itglicdcr des
Wahlgremiums. Jedes :'vlitglied hat vier Stimmen. Es
müssen mindestens zwei Stimmen abgegeben werden. Als
Mitglieder der Sn,ode sind gcw!ihlt, die die höd1sk Stim
menzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit \\'erden
Stichwahlen durchgeführt. Führen auch diese zu keinem Er
gebnis, so entscheidet d;is Los, das der Vc,rsitzc·m1P zieht
Eine KirchenkrL'issynode soll nur durch ernen hauptamtli
chen r..litarbeiter oder einen Stellvertreter in der Synode ver
treten sein.

(3) Die Stellvertreter werden anschließend in einem beson
deren Wahlakt gewählt. Abs. 2 findet entsprechende An
wendung. Die Zuordnung derStelh·ertreter zu den gewähl
ten M itg liL·dern der Synod c ergibt �ich au;.; der auf d ic Stcl 1-
vertreter jeweils entfallenen Stimmenzahl. Die nicht
gewählten Mitglieder rücken bei Ausscheiden eines Mit
gliede� oder Stl'llvc·rtretcTS als Stt'llvcrlrctcr in der l�L·ilwn
folge der auf sie jeweils entfallenen Stimmenzahl nach."

1\rtikel TI 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vurstelw11eic·, \'On der SvnodL' ,im 19. l,11mar JL1LJO be
schlossene Kirchengesetz, wird hiermit verkündet. 

KL-Nr. 827 /89 

Kiel, den 19. Januar 1990 
Die Kirchenleitung 

D. Krusche
Bischof und Vorsitzender 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Wahlgesetzes 

vom 21. November 1989 
in der Fassung vom 20. Januar 1990 

Nach Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Änderung des Wahl
gesetzes vom 21. November 1989 i.d.F. vom 20. Januar 1990 
(GVOBl: S. 61) wird nachstehend der Wortlaut des Wahlgeset-
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zes unter gleichberechtigter Verwendung der weiblichen und 
männlichen Sprachform bekanntgegeben. 

Kiel, den 30. Januar 1990 
Die Kirchenleitung 

Bischof D. K r u s c h e 

Kirchengesetz 
über die Besetzung der Kirchenvorstände und der 
Synoden der Nordelbischen Kirche (Wahlgesetz) 

Vom 19. November 1977 (GVOB!. S. 266), 
in der Fassung der Kirchengesetze vom 19. Februar 1978 

(GVOBI. 5. 237), 
vom 28. Mai 1978 (GVOßl. S. 239), 

vom 15. Januar 1984 (GVOBL S. 49), 
vom 19. Januar 1985 (GVOBI. S. 75), 

vom 21. November 1989 
und vom 19. und 20. Januar 1990 (GVOBl. 1990 S. 61 und 64) 

Inhaltsverzeichnis 
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durch die Kirchenvorstände 
§§ 47-51 C. Wahl von Mitgliedern der Kirchenkreissynode

durch den Pastorenkonvent 
§§ 52-59 D. Wahl von Mitgliedern der Kirchenkreissynode
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§§ 60-65 E. Wahl von Mitgliedern der Kirchenkreissynode
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§ 68 H. Erstes Zusammentreten der Kirchenkreis-

synode
§ 69 1. Erlöschen der Mitgliedschaft

3. Abschnitt - Wahl und Berufung der Mitglieder der
Kammer für Dienste und Werke 

§§ 70-78
§ 79
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A. Durchführung und Zeitpunkt der Wahlen
B. Erstes Zusammentreten der Kammer
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§§ 81-84 A. Wahl der Mitglieder der Synode durch die
Kirchenkreissynoden 

§ 85 B. Wahl der Pastoren und Pastorinnen und
hauptamtlichen Mitarbeiter und
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen

§ 86 C. Wahl der Mitglieder der Synode durch den
Pröps tekonven t

§ 87 D. Wahl der hauptamtlichen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen
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Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

1. Abschnitt
Wahl und Berufung in den Kirchenvorstand 

A. Grundsätze der Wahl
in den Kirchenvorstand

§1

Die Kirchenleitung schreibt die nach Artikel 16 der Verfas
sung durchzuführende Wahl auf einen Sonntag aus. Sie gibt 
die Ausschreibung im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt. 
Zwischen der Ausschreibung und der Wahl müssen minde
stens 6 Monate liegen. 

§2

(1) Der Kirchenvorstand beschließt innerhalb von sechs
Wochen nach der Ausschreibung der vVahldieGesamtzahl der 
Mitglieder des Kirchenvorstandes nach Artikel 16 Abs. 5 der 
Verfassung. In dem Beschluß ist zu bestimmen, wieviel Mit
glieder zu wählen sind. Ferner ist zu bestimmen, ob und 
wieviel Mitglieder berufen werden sollen. 

(2) Für Kirchengemeinden, in denen zum Zeitpunkt der
Wahl drei oder mehr hauptamtliche Mitarbeiter und haupt
amtliche Mitarbeiterinnen beschäftigt sind, ist im Beschluß die 
Berufung mindestens eines Mitgliedes des Kirchenvorstandes 
zu bestimmen(§ 26). 

§3
(1) Der Kirchenvorstand legt den nach§ 2 gefaßten Beschluß

innerhalb einer Woche dem Kirchenkreisvorstand zur Geneh
migung nach Artikel 16 Abs. 5 der Verfassung vor. 

(2) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn der Kirchenkreis
vorstand nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang des 
nach§ 2 gefaßten Beschlusses widersprochen hat. 
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§4
Zur Unterrichtung der Kirchengemeinde über das v\'ahlver

fahren soll der Kirclwmorsl,111d eine c;,,nwindevers.--immlung 
einbcrnfcn. Eine \H'Ikre Gemeinden'rs,mm1lung soll d,T Vor
stellung der vorgeschlagenen Personen dienen. Zu diesen Ge
meindeversammlungen ist in Gottesdiensten und durch öf
fentliche Bekanntmachung einzuladen. 

B. Aktives \ \'ahlrL'cht und \\'c'ihkrverzeichnis

§5
(1) In jeder Kirchengemeinde führt der Kirchenrnrstand

Yon Amts wegen ein \Vählerverzeichnis. In das Wählen-er
zeichnis sind die Wahlberechtigten aufzunehmen. 

(2) Wahlberechtigt ist jedes Gemeindeglic>d, das mit Ablauf
dt·s \\'ahltages das lh. Lt'bensj.--ihr \'ll]k•ndl't und seit minde
stens 7wei Monaten \'l)f diesem Tage ,·ntweder im Gebiet der 
Kirchengemeinde seinen Wohnsitz hat oder durch U mgemein
dung Gemeindeglied geworden ist. Hat jemand mehrere 
Wohnsitze, so gilt als Wohnsitz derjenige, den er gegenüber 
den staatlichen Behörden als Hauptwohnsitz bezeichnet hat. 

ti 6 

( 1) Der Kirchem·orstand hat durch Beschluß bis zum
6. Sonntag vor der Wahl darüber zu entscheiden, wer in das
v\·;ihlerverzeichnis nicht aufzunehmen oder aus ihm zu strei
cl·.,·n ist.

(21 .'-Jicht aufzunl'hnwn oder /.u strc•1cl1en ist d,1s Geml'inck-
1-',lied, von dem bcLrnnt ist, dal� es t'ntmündigt ist \ldL•r unll'r 
\ orl,iufiger Vormundschaft steht und nicht imstande ist. \\'ahl
entscheidungen zu treffen. 

§7
(11 Das W,ihle1Terzeichnis ist nirn h. Sonntag , ,lr clL-m 

'v\'ahltag bis zum AbLrnf des 4. Sonnt,1,1',s zur Linsichtnc1hnw 
durch die Gemeindeglieder auszulegen. Die Auslegung ist am 
ersten Tag der Auslegungsfrist unter Angabe \'On Zeit und Ort 
durch Kanzelabkündigung und in sonst geeigneter Weise be
kanntzugeben. 

(21 Ergibt sich bei Einc;ichtnahme, dal; ein ( ;enwindegliL·d in 
das \\';ihkrveueiclrnis nicht l'ingl'trc1ge11 isl, ohne dal� d il' Vtlr
,rnssctzungen des� h Abs. 2 vorliegen, so führt der u,kr die 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes die Eintragung herbei. 

§8

(1) Gegen die '\Jichtaufnahme in d,b Wählerverzeichnis
()dL-r diL' Streichung c1us dem Wiihlencr /Cichnis kann cL1s be
trnttl'lle Gerneindq:;liui bis zum 3. Sunnt,1g vur dem \\',1hltc1g 
beim Kirchenvorstand schriftlich Beschwerde einlegen. Die 
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Hilft der Kirchenvorstand der Beschwerde nicht ab, so
legt er sie innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Ausle
gungsfrist dem Kirchenkreisvorstand zur Entscheidung vor. 
Der Kirchenkreisvorstand entscheidet innerhalb von einer 
Woche über die Beschwerde, Wird die Beschwerde vom Kir
chenkreisvorstand zurückgewiesen, so ist die Entscheidung 
gegenüber dem Beschwerdeführer schriftlich zu begründen. 

(3) Ein gegen die Nichtaufnahme in die Wählerliste oder die
Streichung aus der Wählerliste anhängiges BeschwerdeYer
fahren oder kirchengerichtliches Verfahren hat auf die Gültig
keit der Wahl keinen Einfluß, 

§9

Ergibt sich nach Ablauf der Beschwerdefrist gemäß§ 8 Abs. 
1 Satz 1, daß ein Gemeindeglied in das Wählerverzeichnis 

nicht eingetragen ist, ohne dc1ß die Voraussetzungen des § 6 
Abs. 2 \·orliegen, so führt bis wm Tage vor der Wahl der oder 
die Vor,itzl'nde des Kirclwnvorstandes, ,1111 Wahltc1gL' der 
W,1hln1r,t,md die Einlr.1,�ung durch. In dit'sen F;i]lt-n ist gegen 
die l'\ichtaufnahme in da� \\'�thlerverzeichnis em Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

C. Passives Wahlrecht und Wahlvorschlagslisten
für dil' Wahl in den Kirclwnn1rstand 

§ 1() 

(1) Zum .\1itglied dl'S Kirchet1\'orstandes kann gewählt
werden, \1·er 

a) zum Abendmahl zugelassen ist,
b) bereit ist, an der Erfüllung der Aufgaben des Kirchem·or

st,rnde� gewissL'nhatt mitzuwirken und ,1111 kirchlirhl'n
Lcb,·n, besonders am C<lttL'sdienst, teil/l1nchmen,

c) in der Kirchengemeinde wahlberechtigt und in das Wäh
len-erzeichnis nach § 5 eingetragen ist,

d) am \\'ahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat.

(2) 7'.um Mitglied des Kirchem·orstandc's kann nicllt
gew:ihlt 1,·c•rdcn, wer entmiindigt udl'r\n'g,·n g,·i,tigerCebrl'
chc•n unter f'fkgschaft gc,tl'llt ist udl'r unter n,rLiufiger Vor
mundschatt steht. 

(3) Ab,,·eichend von Absatz 1 Buchstabe c können haupt
amtliche '-.litarbeiter und hauptamtliche \[itarbeiterinnen 
einer Kirchengemeinde in dieser zum Mitglied des Kirchen
\'Orst,rndc•s ,rnch dann )-;L'11·,1hlt werdcn, Wl'l111 „je Clicder einer 
anderL'n Kirchengenwind,· ,ind. 

(4) Als hauptamtlicher Mitarbeiter oder hauptamtliche Mit
arbeiterin gilt, wer mindestens die H:füte der regelmäßigen ta
riflichen oder gesetzlichen Arbeitszeit der Kirchengemeinde 
ohne Befristung zur Verfügung stellt und eine entsprechende 
Vt•rgütung erh:ilt. Abgcordnde Milarbei!t'r und \1iLubcitl'rin
m•n gL·lten ,1lc; MitJrbeiter und \;lit,1rbciteriniwn der Dil'nstskl
Ie, zu der sie abgeordnet sind. Das gleiche gilt für Mitarbeiter 
und 1\ 1i tarbeiterinnen, die aufgrnnd \'On Gestellungsverträgen 
tätig sind. 

� 11 

( 1) l\1,LllfL'n oder l\"'t,,rinnL'n, dit· im cikti\'L'll Dic'nst dL'r
Nordelbischen Kirche oder ihrer Dienste und Werke stehen 
oder die beurlaubt sind, können in einer Kirchengemeinde, in 
der sie keine Pfarrstelle innehaben oder ,·ern·alten, nicht Mit
glied des Kirchenvorstandes sein; das gilt nicht für ordinierte 
Hochschullehrer und J lt>chschullehrcrinnen der Theologie. 

(2) Ct',chwi,ll'r, Fltcrn, Kinder und Eheg,1ttcn von im Kir
clwnvrnstc1nd stirnmbcrcchligtPn 1 'astoren oder l'astorinm•n 
können nicht Mitglied desselben Kirchenvorstandes sein. 

(3) Emeritierte Pastoren und Pastorinnen können nur Mit
glied des Kirchenvorstandes einer Kirchengemeinde sein, in 
der sie eine Pfarrstelle weder innegehabt noch verwaltet 
haben. 

§ 12

(1) Alle wahlberechtigten Gemeindeglieder können bis zum
8. Sonntag vor dem Wahltage die Aufnahme von in der Kir
chengemeinde wählbaren Personen in die Wahlvorschlagsliste
beim Kirchenvorstand schriftlich beantragen. Darauf ist durch
Kanzelabkündigung und durch öffentliche Bekanntmachung
hinzuweisen.

(2) Der Antrag kann mehrere Namensvorschläge enthalten
und muß vom Antragsteller oder der Antragstellerin mit 
Angabe seiner oder ihrer Anschrift unterschrieben sein. Der 
Antrag bedarf der Unterstützung von mindestens 10 weiteren 
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wahlberechtigten Personen, die den Antrag ebenfalls mit 
Angabe ihrer Anschrift unterschreiben. In Kirchengemeinden 
mit Wt'niger als 100 Cc·meindegliedern gc•nügl die Unter„tut
zung \cm mindesten,, weitL·rcn w,1hlbc•rL'l'htigten PL'r'-l'l1L'n. 
Zidwn \\'ahlberechtigtc l'en,onen n<1,h Antragstellung ihre 
Unterstützung für einen Wahlvorschlag zurück oder verlieren 
sie die Wahlberechtigung, gilt der Antrag trotzdem als ord
nungsgemäK 

{:il Die gleichzl'itigc' Bt•w,•rbung fi1r clie W,1hl in mehrc•re 
KirchL·m·orst:inde i�t ,rn'-_ge„chlosst'll. DtL' Wahl eines solcht·n 
l::lc\H'rbers oder L·ilwr sukhen Bewerberin ist ungültig. 

§ 13

(1) Der Kirchenvorstand trägt die !\amen der Vorgeschlage
nen in die Wahlvnr5chL1gsliste ein, S()WL'it die Vorausset1un
gen d,itür erfüllt sind und die Vorgcschlagc·nen ihrL'r Aufnah
mt' schriftlich zugestimmt haben. Die Zustimmung mul� die 
Versicherung enthalten, daß die Vorgeschlagenen bereit sind, 
das \·orgeschriebene Gelöbnis abzulegen. 

(2) Das Gelöbnis hat folgenden Wortlaut:
,,Ich gelobe vor Cott und dicsl'r Ct·nwinde, das mir ,l11\'c'rlr.1u
te Amt ,1ls Mitglil'd d,•s KirchcnvorsLrnd,•s n,ich dem \\',n·ll' 
Gottes und den Ordnunc'.L'll dn Nordt'll•ischen Evangelisch
Lutherischen Kirche mit Sorgfalt und Treue auszuüben." 

§ 14

(1) Der Kirclwnvorstand schlidst mit ,\blauf des 8. Sonntags
vor Llc-r \V,1hl die Wahh m�chlilgslislc. Sie soll mindestens um 
ein IJrittcl mehr l:kwcrbLT oder lkwl'rbcrimwn cnlhalkn als 
Mitglieder des Kirchennxstandes zu \\'ählen sind. 

(2) Lehnt der Kirchennxstand einen Antrag auf Aufnahme
in die Wahlvorschlagsliste ab oder nimmt er Streichungen aus 
der \\'ahlvorschbg�listc vor, so hat er seine Entscheidung in
ncrh,ilb t'inl'r Woche ckm Antragstl'llcr ndcr der Antr;ig'-IL'lll'
rin und Lkn VorgesL-hL1gl'nen schriftlich mitzuteilen. Dll'c.C 
können innerhalb einer\ Voche nach Zugang der Entscheidung 
dagegen beim Kirchennlfstand schriftlich Beschwerde einle
gen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Hilft der Kirchem·orstand der Beschwerde nicht ab, so
legt L'r si,· innerh,ilb 1 <lll /.\\'ci Woclwn n,Kh 7'.ug,rng dem K1r
clwnkreiworst,md zur Entscheidung 1,,r Fi.ir das weitt'l'L' \tT
fahrcn gilt§ 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(4l Ein gegen die '.\'ichtaufnahme in die\ \'ahlvorschlagsliste 
oder die Streichung ,1.t1s der Wahh·orschlagsliste anhängiges 
Besch\\·erdeverfahren oder kirchengerichtliches Verfahren hat 
,wf di,· CLiltigkcil dvr \\,1hl kt>inen LinfluC. 

§ l:i

(1) Sind nicht genügend ordnungsgemäße Wahlvorschläge
eingegangen, so vervollständigt der Kirchenvorstand inner
halb einer Woche die Wahlvorschlagsliste durch Eintragung 
weiterer nach § 10 wählbarer Personen mindestens entspre
chend dem nach§ 2 gefaßten Beschluß. 

(2) Die nach Absatz 1 Vorgeschlagenen dürfen in die Wahl
vorschlagsliste nur aufgenommenen werden, wenn sie dazu 
ihre Zustimmung nach§ 13 erklärt haben. 

D. Verfahren für die Wahl und Berufung in den
Kirchenvorstand 

§ 16

In den Kirchenvorstand wird in unmittelbarer und geheimer 
Wahl gewi'ihlt. 

§17

(1) Jede Kirchengemeinde ist ein Wahlbe1irk.

(2) Für ckn Wahlhe/irk ,l't7t dn Kirchem·,1rstcrnd unH·r
ziiglich nach :::ichlil'l�ung der\ \',1hlvurschlag,lislc t·inen Wahl
nirstand ein. Dieser besteht aus dem Wahlnirsteher oder der 
Wahlvorsteherin und mindestens zwei weiteren vlitgliedern. 
In Kirchengemeinden mit \,·eniger als 100 Gemeindegliedern 
besteht drr \Vahh·orstand aus dem Wahlvorsteher oder der 
W,1hl\'l,r,lt'lwrin und mindl',tcns einem ,1·L•ite"rc·n Mitglied. 
Fiir jedes \litglicd de" \\ahhorst,mde, ist c•in :::ikllvl'rtrl'tcr 
oder eine Stellvertreterin zu bestellen. Die _\fi tgliedcr des 
Wahlvorstandes müssen Gemeindeglieder sein und dürfen 
nicht zur Wahl vorgeschlagen sein. 

::i IS 

(]) In bt·gnmdden Au�n,ihnll'f:illen kann dvr l(irchcnvor
sland mit Zustimmung de-.. Kirchenkrcisvorc.tstnclc;, beschlie
ßen, daß die Kirchengemeinde in mehrere \Vahlbezirke aufge
teilt wird. In diesem Falle gelten die Vorschriften dieses Kir
chengesetzes nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

1. Der nach� 2 l'.ll fossendc· Bc,chlul� l'nlh;i!t l'iiw zus:itzlicllL'
Ent,cllL'idung darübL·r, 1,i,·1il'l MitgliL·dcr eh-, Kirchl'll\llf
st,rndes in den emzclnen \Vc1hllwzirken ;u \\ ilhlen sind.

2. Die iYählerverzeichnisse und Wahlvorschlagslisten werden
vom Kirchenvorstand nach Wahlbezirken geführt. Für
jeden Wahlbezirk wird ein Wahlvorstand gebildet.

'.I. H,rnpL1mtliclll' Mitarbvitc·r ,ider h,mptarnllidw MitMbcite
rinncn dl'r KirchengenlL'rndc kiinnen nur in die \Nahlvur
schlag,liste eines W,1hlbczirkes aufgl'nomnwn werden. 

4. Die Gemeindeglieder ,\·ählen die Mitglieder des Kirchen
vorstandes ihres Wahlbezirkes.

5. Das Beschwerderecht nach§ 24 Abs. 2 gegen die Wahl von
Mitgfü·ckrn des Kirclwnn,rstandes ,His ci1wm W,1hlliezirk
steht nur dc·n w,1hlbl'n'C!1tigtcn Cenwind,,glit>dern dieses
Wahlbezirkes zu.

(2) Auf Antrag kann der Kirchenvorstand einzelnen Ge
meindegliedern bei Vorliegen eines berechtigten Interesses bis 
zum 5. Sonntag vor dem i\'ahltag genehmigen, in einem 
anderen \\',1hlbezirk zu w;ihkn oder gew;ihlt zu werden als in 
dem fiir sil' 1ust:rndigen Die Entsclll'idung cks Kirch,·nnJr
standcs i�t nicht anfechtbar. 

§19

Der Kirchenvorstand kann zur leichteren Ab\\'icklung der 
W,1hl im\ \',1 hlbezirk inncrh,11l, ,·on 6 \Voclwn naL h Ausschrei
bung der\ \',1hl die Einrichtung mehrerer Wahlstellen beschlie
ßen. Diesc·n sind WDhnbercichL' zuJ:uurdnl'n. D1l' Wählerver
zeichnisse sind entsprechend aufzuteilen. § 1, Abs. 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

§20

(1) Gemeindeglieder, die im Wählerverzeichnis geführt
werden, können ihr Wahlrecht im Wege der Briefwahl 
ausüben, 

(2) Wer von der Briefwahl Gebrauch machen will, benötigt
einen Wahlschein, der bis zum zweiten Tage vor der Wahl beim 
Kirchenvorstand beantragt werden kann. 

§21

(1) Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied hat soviele
Stimmen, wie Mitglieder des Kirchenvorstandes im Wahlbe
zirk zu wählen sind. Werden mehr Namen angekreuzt, ist der 
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Stimmzettel ungültig. Gewählt sind die1enigen, die die höch
sten Stimmenzahlen erhalten haben. 

(2) Entfallen die h,,(hstcn Stimmenzahlen n,Kh Ab�,1t1 1
Satz 3 auf mehr hauptamtliche Mitarbeiter oder hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinde als nach Artikel 16 
Ab". 4 S,1tz ::'. der VL'rf,1,sung Lkm Kirchcnvor:-;Urnd angchl,ren 
dürfen, so ist nur die nach dieser Bestimmung zulässige Zahl 
hauptamtlicher Mitarbeiter oder hauptamtlicher Mitarbei
terinnen in dc·r ReihL'nfolge der c1uf sil' cntf,1llenden Stimmen
zahl gewählt. An die Stelle der übrigen hauptamtlichen Mitar
beiter oder hauptamtlichen t\litarbeiterinnen der Kirchenge
meinde, die mch 1\bsc1tz 1 Satz 3 g,'wählt sein würden, tritt die 
cnbprcclwndc i'.ahl anderer 8ewcrber ,,der Bn\·L'rbcrinncn in 
der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmenzahl. 

Werden ,,·eniger l'v1itglieder des Kirchenvorstandes von den 
Gemeindegliedern gewählt als nach� 2 vorge�ehen sind, so 
werden die iehlendt'n \1itglieder innt>rhcilb von l\\'ei WDclwn 
nach der Wahl aus den nach§ 10 wählbaren Personen YOn dem 
noch im Amt befindlichen Kirchenvorstand hinzuge,\·ählt. 
Artikel 16 :-\bs. 4 Satz 2 dc-r Vc>rL1ssung ist ,.u bt·,1d1ten. 

§ 23

( J) Der Kirclwnvurst;md h,1t die GL'wählten tmvcr,üglich
von ihrer Wahl zu unterrichten. Sie können innerhalb von einer 
Woche nach Zugang der Mitteilung über das Wahlergebnis ge
genüber dem oder der Vorsit7endcn des Kirchenvorstandes 
schriftlich erklären, dag sie die Wahl nicht annehmen. Sie 
gelten dann als nicht gewählt. An ihre Stelle tritt die entspre
chende Zahl nichtgewählter Bewerber oder nichtgewählter Be
werberinnen in der Reihcnfol,ge der aul sie t'ntL1 llcncn Stim
menzahl.§ 21 Absatz 2 gilt entsprechend. 

{::'.) Tst die Wahlvorschlagsliste erschöpft, wählt der Kirchen
Yur,t,rnd au" den 11,1ch § 10 \\ ,1hlb,1n'n l'crsuncn die nach§ 2 
erforderlicbe Zahl weiterer Mitglieder des Kirchenvorstandes 
hinzu. 

§ 24

( 1) Das Ergebnis der Wahl ist der Kirchengern.einde u nver
;rü glich dunh Aushcmg und am Srn111t,1g nach dL'r W,1hl durch 
Kanzelabkündigung bckanntzugcbcn. 

(2) Innerhc1lb von drei Wochen nach dem Wahltag kann
jedc•s im \i\,1!ik·rvcr/t'ichnis ,�L'tührlc Cenwinckglied schrift
lich gegen die Wahl beim Kirchenvorstand Beschwerde emle
gen. Die Besch,verde kann nur mit der Verletzung von Vor
schriften über das \'\i1hlverfol1 rt·n oder mit 1rn1n,½elndcr \\',ihl
barkeit de� uder der Cewähltrn nach s 10 begründl't werden. 
Für das Beschwerde,·erfahren findet§ 8 Abs. 2 Anwendung. 

(3) Solange über die Beschwerde nach Absatz 2 nicht end
gültig entschieden ist, gilt, wessen Wahl angefochten ist, als 
ordnungsgemäß gewähltes Mitglied des Kirchenvorstandes. 

§ 25

(1) Wird im Beschwerdeverfahren oder durch kirchenge
richtliches Urteil festgestellt, daß die Wahl eines Bewerbers 
oder einer Bewerberin ungültig ist, so rücken die nichtgewähl
ten Bewerber oder Bewerberinnen in der Reihenfolge der auf 
sie entfallenen Stimmenzahl nach. Für hauptamtliche Mitar
beiter und hauptamtliche Mitarbeiterinnen gilt§ 21 Abs. 2 ent
sprechend. § 24 findet mit der Maßgabe entsprechende An
wendung, daß die Beschwerde nur auf mangelnde Wählbar
keit nach§ 10 gestützt werden kann. 

(2) Ist die Wahlrnrschlagsliste erschöpft, wählt der Kirchen
vorstand aus den nach§ 10 wählbaren Personen die nach§ 2 
L'rforderliche Zahl weiterer Kirchcnnirstehcr oder Kirchen
vorsteherinnen hinzu. 

( 1) Der noch im . ..\.mt befindliche Kirchenvorstand stellt in
nerhalb ,·on zwei Wochen nach dem Wahltag fest, ob nach 
Artikel 16 i\bs. 4 Sal7. 3 und Satz 4 der Verfassung ein haupt
,1rntlichcr \1itarbciter oder vine hauptamtliche Mitarbeiterin 
der Kirchengemeinde zum 'viitglied des Kirchenvorstandes zu 
bernfen ist und ob ein solcher oder eine solche zur Verfügung 
stL,ht. Sod,1nn beschließt er über die n.ich§ 2 zu ßerufL,ndcn. 

(2) Die Bernfung von Geschwistern, Eltern, Kindern oder
des Ehegatten eines \1itgliedes des Kirchenvorstandes ist nicht 
zuliissig; der Kirchcnkrcisn,rstand k,rnn in bc'S,mders bq;ri.in
deten Fällen Ausnahmen zulassen. 

(3) Bernfen werden kann nur, wer nach§ 10 wählbar ist und
cit-r Berufung mit der Vers1chcnmg nach§ 13 Lugestimmt hat. 

§ 27

11) Der Kirchcnn,rstcrnd kilt den n,1ch § 2h .-\bs. l gdaGten
Beschluß innerhalb einer Woche dem Kirchenkreisvorstand 
schriftlich mit. Der Kirchenkreisvorstand kann innerhalb von 
/WL'i Woclwn nach Zug,rng g,·gL'n den ßeschluls schriftlid1 13c
denken geltend m,1chen. 

(2) Macht der Kirchenkreisvorstand Bedenken geltend, so
h,1l der Kirclwnvmsl,rnd innerhalb nm zwei \Vochen erneut 
unter 13eachiung der Bedenken nach § 26 zu beschließen. 
Dieser Beschluß ist endgültig. 

§ 28

Die ge\\·ählten und berufenen Mitglieder des Kirchenvor
st,mdcs ,\·erden innerhalb nm sechs \Nochen nach der Wahl 
durch einen Pastor udcr cinl' Pastorin der Kirchengcmcind,, in 
einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. Bei ihrer Einführung 
müssen die Mitglieder des Kirchem·orstandes das Gelöbnis 
11.ich § 11 A.bs. 2 ablc'W'n. 

§ 29

\,1it llL'r -\rntst'Ül tii hrung d c'r Mitgl il'dt'r Lfo„ ki rchem urstan
des in dem Gottesdienst nach§ 28 endet das Amt des bisheri
gen Kirchenvorstandes. 

E. Ausscheiden aus dem Kirchenvorstand

§ 30

Das Amt eines 1'.litgliede� des Kirchenvorstandes endet vor
zeitig 

a) durch Verzicht auf das Amt.
Der Verzicht ist dem Kirchenvorstand schriftlich mitzutei
len und wird eine Woche nach Eingang der Erklärung
wirksam. Der Verzicht soll begründet werden.

b) durch die Verlegung des Hauptwohnsitzes in eine andere
Kirchengemeinde, wenn das Mitglied des Kirchenvorstan
des sich nicht innerhalb von drei Monaten in die bisherige
Kirchengemeinde umgemeinden läßt.

c) durch sonstigen Verlust der Gliedschaft der Kirchenge
meinde.

d) für hauptamtliche Mitarbeiter oder hauptamtliche Mitar
beiterinnen der Kirchengemeinde durch Ausscheiden aus
dem Dienst der Kirchengemeinde.



Nr. -! C\ O131 . 1 990 Seite 69 

§ 31
Ein \ 1 i tglicd d,•s Kir, h ,•m'c)rst;mdc, Lrnn \'Om Kirclwn kreis

\ o r, Li nd  nc1ch Anhiiru t\cc, d c's Beln , ffr,n, '11 und des Kirclwn ,., ir
s l,ll1llL'� c1bbl'rull'n l\'c'rckn, 
il ) ,\-cnn es wegen geistiger oder körF'Crlicher Gebrechen ,ein 

. ..\mt nicht versehen kann ,  
b) ,n'nn es seine kirchlichen Pflichkn a ls  Gemeindeglied

cKl c·r d i e  Ptl ich lc'l\ "L' l lll'S 1\mlt', lwh.i rrlich \'Crn,1ch l��., i,�t
, ,,l,·r gn,hlich \ nlc'll t

§ 32
( 1 i Gegen die Abberu tu ng können d2r , ,d er d ie 13etrc, t tene 

unci der Kirchem,or,tand, die;,t'r c1uch gegen d ie AbJc,Jrnung 
ein,·r , on ihm bc',1 1itrc1gten Abberufu11. ); :nncrh.ilh ,-, m e inem 
l'vl , , 11 c1 1  h'i lll K i r, lwr 1 k  1·L• i ,1 ·orst ,1nd  s, ·h ri 1 ! l  1'1 1  l}e,-,, lnn•rck c 'il1-
lq� c·n . 

12 1 Hil ft der Kirclwnkrc1 sn,rstand der Bt>sch wcrde nici1 t ah, 
Sll l t'gt er sie inncrhci 1 1.1 e i nes �,Jond t:-- �L' i t  Eingang de1 Be
sd1 11 ndc· dem Nordel�, i sc h en Kirch·1\J tn t  7Ur En tscheid ung 
n,r D,1 s  Nordclbisch c' Kirchcn,1m t  �( ,1 ! inncrh,1 lb , 011 L�rPi 
f\ l , nu tL'l\ sc· i l  Ling,rnc; ,.kr  lk•"L-h 1nTd , ,  h·tm Kir,·hcn kn·i , 1 1. 1r

�L1 ;id 11 , l l h  i\n h ( ,ru n ,; ,kr lklL· i l ig tl'n r ·nhr·lwiLkn. 
( ci l  Bi� zur Rcchts11· 1rksc1mkei t der Lntscheidu11 g  über die 

Abberufung eines \ li t,,.:; l ied s des Kirclwnvorst.1 ndcs ruhe;1 
seine Rechte und l'fl ichlen . 

1 l 1 'c>chcidcn [\Ji t)..', i tc'ckr d l's K i rc lwm 11r, t ,rn,ks 1 1 ,Kh "'lll 
und .� J aus, v,;ird \ c,111 K irchenvorstand  aus dL'n nach � l lJ 
wi\hll1,1ren Personl'n d ie  n<1ch § 2 Abs. l Sa lz 2 crford L·r l iche 
Lih l  11 ei terer Mit)2;1icder 1.1rn1crzüg ikh hinzugewf ü1l t .  Die Bc
\H'r 1"Jer oder l::le1\·er ,erinncn d n  vVa hh orsdüagslistc rn11 ,,t:11 
d , , l,,· i m i t  1 ur \\',1h l  ,c:, .. -t,•l l t 1,·,,nkn . r (1 r l1,•ru fe1w l\;l it�; l ied,·r 
tu hrt Ll l' l"  Kin lw,\\ , >r,t ,.:nd '\,1 ,·hbL'rll '. 1: 1 1c;cn d urch .  \\ ,n , 1 ,b 
c1u s,,;v< hil'd cn,, h,rn ptc1 mll idwr \1 i t.i rbc·i tcr u, !er  ,,m,, 
hc1urta mtlichc l\,1 i tcirL,citer i n, so mu 1; t'Ü1 h ,rnptarnt l tcher \ lit
ari.,e i ter od er eine ha1q.,t,1 mt l iche Mi,MbL·i terin nc1chs..: 1, ,1hlt  
ocl L'r 11 ,1 chbcrufen 11·erd l'n ,  wenn in der Kirchengemeinde  ;um 
7ci tpunkl der Nach11 ,, h] oder N ,irhh-ru tung d rei oder nwhr 
h ,rn 1· 1 , , :11 t l i c lw i\ l i L11h· i tcr ud,·r h,rnpl ,1111 t l idw [\ f 1 l ,1 rh· 1 lcri n-
11,·11 L,c�,-h,it t igt  , incl : : :, , !  d vrn !<in lH' 11 \ r lrq,rnd kl' in h,11 1p t
arnllid1er Mitarbei ter ,,der keine h,mplamtlichc Mi larbc'1 lcrin 
mehr c1ngehört. Die in § ::;  Abs . 2 vorgbchricbene Wc1 rtl'Lclt ,·on 
2 :-1,maten find et keil1t· ~..\n\\'end ung. § 2-± findet für Nach-,1·ah
len und \!achberufungcn cnbprec hcn,lc \nwendung . 

(2 i  ,-\ nd t'rl s i ,-h 11 jhr,·nd dcr ;\ r :,h/c'i l vincs f.: in. h,'t l \  ur
st.1 11d,·� d ie L,1hl d t•r ,in KircllL'l1)';l'111l' in,k ,rngehz,rcmkn l \1-
s turen uder l'a�lorinnl'n ,,der die Zahl ckr in der Ki rchl'n,,;c
meinde bcsch;i.ftigten hauptamtlichen Mitarbei ter oder haup t
amtlichen Mitarbeiterinnen aus anderen als den in §§ 30 und 
31 genannten Gründen, so wird d ies während der laufpnden 
Amtszeit d es Kirchenvorstandes nicht berücksich tigt .  

F. Bildung von KirchenvorständPn bei
Teilung und Zusammenlegung  von Kirch engemeinden 

§ 34
vVird während der Amtszeit des Kirchenvorstandes d ie Kir

chengemeinde geteil t, so werden d i e  Mi tglieder des Kirchen
vorstandes durch Beschlu ls des Kirchenkreisvorstandes je 
einer der betei l igten Kirchengemeinden zugeordnet Die einer 
der beteiligten Kirchengemeinden zugeordneten Mitglieder 
des Kirchenvorstandes und die Pastoren oder Pc1storinnen, die 

dort eine Pfarrstelle inneh,1 ben oder ven\·alten , 11)ihlen soviele 
Mitglieder des T<irclwnvurstandt'S hinzu, cL1il 1cdem Kirchl'n
\'orslc111d clt , ·  in 1\ rtikl'I l h  , \b,. 2 und "l der \ , ,rf,1 ssung vorgl'
schridTnc' \ 1 ind c'slz,ih l  \ t ,n \l i lgl icdl'rn ,rn�c·h, ,r t .  

\Verden 11·i:ihrend der Amtszeit von Ki rchenn1rsti:i nden Kir
chengenwinden 7usamrnengelegt, so bilden die Pastoren und 
1',1 �tori1111,,n u nd d il'  M it)->;l ll'ch• r des Kin lH'll\ t , r, l,rndl's der bt'
ll'i l 1g l ,·1 1 � i r, h,·1wc'mci nd ,· 11 l· i,  /ll ll1 1\bLrn l ch·r i\ml'>it· i t  L;c'-
mei;b.1\11 den K i 1'.�hen,·L1!",tc1ncl d er neuen l<irchc'ngernL'mLie. 

G . Nach1\·ah l  1·011 Gerncindei:iltesten der
f l ,1 1q,tk1 rclwngcnwind ,,n  im  T< i rch,,nkrt' r, -\ lt-T·f;1mbmg 

S,:heidL'n Cemeind ei:ilteste 1UbL'rc1 l te) der H,rnptkirchenge
meinden des Kirchenkreist-'� Al t-Hamburg 11·egen Erreichen 
d er Al r,·r,grenze ilUS und i, t  in d er Kirchenkreissatzung eine 
\:ac lm·a h l  ncich § 5 Abs. 3 des E inführungsgesetl'.t'S z ur Verfas
sung t'.l',l ,1 t ll't ,  c,ll k,rn n d,·r l< i rclH·t1\ or,Lrnd i<'li l'l?c• i t  c inr·n 
Ccnwind c'cl l tc",lt'11 (( llwr,1 [ tt ,n 1  udcr l'inc ( ,c11wind,,;1 ltl'stl' 
(Ohvr.1 i \c ' ! ,:th Sl'it1t'r !v1 illl' 11 ,1,. iiw;i h ll'n .  l l i l ·,,· r  l lckr d icse gil l 
erst bei d "'r nc"ichsten Wahl ,1 l, 11 icht gewi:ih[tt,, \litglied des Kir
chcnvor,; t ,rndc� nach Artikel 1 6  Abs . 3 d er \'crf,i ssung in  Ver
bindun,c mit § 5 Abs. 2 dc5 Emführungsgesctzcs zur Verfa�. 
5 ll 11)2; .  

H . Bi ld ung \·on KirchenwJr,;tanJen in Kirchengemeinden
d es Kirchenkreises Lrn enburg mit Kapellengemeinden

§ 37
("!) ! 1 1 dvn T<irchcngernci 11den des l< i r,lw11kr('i sl'S L1 tH'n 

burg, in ,h·m·n K.l flL' ikn�, nwi11dl'n bc�ll'hL'11 l1 1kkt jl.'dl' Kc1 
pdlcng,·m,· indt' l'inen V\l, 1hlh·/irk .  

(2) Für das Wahl\·erfahren gilt § l8 entsprechend . In jedem
Wahlbezirk \\ erden die \l i tglied er des Kirchem orstandes zu
gleich ab Kripcl lmiHteste ge,1·iihlt .  Mitglieder d ,•s Kirchcnvor
st.mdc,, d ie' n ,wh �� 26 und 2;- berukn wcr,J ,,n. s ind \'Olll Ki r
,·] ll'tl\'l ,r,L 1nd ,1 I �  K,1 pl'i il'n ,1 ! 1,,, tc der  K.11wl 1 ,·n�l'llll'inde /ll/1!
,,rcl ill'n, i n  , . .lcr sie ihren \\,,h 1hit/ l1.1bl'n. 

(3) Sind dt1 rch Wahl und fü-rufung nicht mind estens drei
Kapel lenc1 l teste für jede Kapellengemeinde bestellt, so beruft 
der neuge"·i:ihlte Kirchenn,rstand die erforderl1Che Zahl von 
Ka pell cniiltcsten alsbald nach der WahL 

\ .  Allgemeine Bestimmungen für  d ie \\ ahl und 
Berufung von Mitgliedern des Ki rchenvorstandes 

§ 38

Wenn nach d en Vorschri ften dieses Abschnittes d ie Stimmen
zahl  fü r eine Wahl  oder eine d er Wahl g leichgestel lte Folge 
111c1Ggebend ist und Stirnrnengleicheit besteht, entscheidet das 
Los, das von einem Pastor oder einer Pastorin der Kirchenge
meinde zu z iehen ist 

§ 39

Bis zu einer anderweitigen gesetz l ichen oder vertraglichen 
Regelung bleiben die von d iesem Kirchengesetz abweichen
den, ,m f besond erer Satzung od er Vereinbarung beruhenden 
Vorschriften über die Bildung und Zusammensetzung der Kir
chenvorstände einzelner Kirchengemeinden, insbesondere in 
Anstalten, in Kraft. 
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2. Abschnitt
Wahl und Berufung von Mitgliedern der 

Kirchenkreissynode 

A Crundsiitze der\\'cihl 

§ 40

( 1) Die Kirchenkreissvnode beschließt innerhalb von sechs
Monaten nach Ausschreibung der Wahlen gemäß§ 1 die Zahl 
der 11,1d1 Artikel 11 Ah. 2 ßuchstaben c1) hs l') der Verf,1ssung 
zu \\ ,ihlL·nden und zu l•erufendt'n !\litgl1,•der der Kiffht·n
krcissvuude und der Stellvertreter oder Stellvertreterinnen. 
Die Zahl der von den Kirchenvorständen zu wählenden \lit
glieder muß so bemessen sein, daß jeder Kirchenvorstand min
destens ein Mitglied in die Kirchenkreissn1ode wählen kann. 
Die Zahl der Mitglieder muß ein Mehrfaches von elf betragen. 

(2) tl1c 7,ahl der \ um l',iston·nkrnn-t·nt. dem Mitubl'itt•r
konvl'nt und dem Kuml'nt der Dit•nste und Werke zu ,v,1hkn
den Stelh·ertreter oder Stellvertreterinnen soll die Hälfte der 
durch diese Gremien zu ,.,·ählenden ?viitglieder betragen. 

§ 41

( l 1 [,er Kirchenkrv1,, ,1rstand lcilt dL·n n,Kh §--1-0 Ab;-. 1 c":•'
f,1l�lt·n ßeschlug i111wrh<1 lb eim·r WuchL' den Vorsitzend,·n ckr 
Gremien mit, die nach Artikel 31 Abs. 2 der Verfassung die 
Wahlen durchführen. 

(2) Die Wahlen der \litglieder der Kirchenkreissynode und
ihrer Sti:-llvcrtrcter oder St,·llvcrtreterinnen durch die Kirchen
n,r,l,rnde '>llWie d,·n l\1,torenkon\"lT,t. ,icn l'v1itarbeitcrk,,n
vcnt und den Kunn·nt ckr Dil'nstc und \\'crke \\"l'rdt·n ncich 
der W,1hl der Mitglieder der Kirchennirstände durchgeiührt. 
Die Termine für die durchzuführenden \\'ahlen und Berufun
gen zur Kirchenkreiss\'11ode legt die Kirchenleitung durch ße
schlui.l fest, sie sind im Gesetz- und \'erordnungsblatt zu \·er
iiffen lli,-Jwn. 

(31 Di,· gkidizeitig,• l1L'\\"l'rbung in nwhrcren Cremit•n tl1r 
die\ \ahl ab Mitglied der Kirchenkreis-,;n10de und als Stelln.:r
treter oder Stellvertreterin ist ausgeschlossen. Die Wahl eines 
solchen Bewerbers oder einer solchen Bell"erberin ist ungültig. 

§ 42

( l 1 1 m gcgl iedertc>n K Ir, lwn krci� n,ich .-". rti kd --l-6 ff. Lkr \ L'r
fassung beschliegt die Kirchenkrcissn1c1de gll'ichLciti_g mit 
dem Beschluß nach § 4(1 Abs. 1 darüber, ob als Pastorenkon
vent im Sinne dieses Kirchengesetzes jeder nach Artikel --1-q 
Abs. 2 der Verfassung für jeden Bezirk gebildete Pastorenk,,n
venl oder die J:usammcnfassung dieser Paslorcnkonn·nte 
gclt,n ,p]J. Di,· n,Kh dic•sc•m Kirclwng,·,,·lz dem l'm]-bl ud,-r 
der l'ni1-1,tin zug,·11·ic•,,·1w11 Aufgaben ül•c-rnirnml d,mn c1ll\\ ,,_ 
der der dem entsprechenden Kirchenkreis nach Artikel 4ö Abs. 
2 Satz 1 der Verfassung zugeordnete Propst oder die Pröpstin 
oder die Gemeinschaft der Pröpste und Pröpstinnen des Kir
chenkreises. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den Mitarbeiterkonvent
im gegliederten Kirchenkreis. 

B. Wahl von Mitgliedern der Kirchenkreissynode
durch die Kirchenvorstände 

§ 43
(1) Wählbar als l\füglied der Kirchenkreissynode und

dessen Stellvertreter oder Stellvertreterin ist nach Artikel 31 
Abs. 2 Buchstabe a) der Verfassung jedes zum Mitglied des Kir
chenvorstandes nach§ 10 Abs. 1 und 2 wählbare Glied der be
treffenden Kirchengemeinde, das bereit ist, die Wahl anzuneh
men und nicht hauptamtlich in einem kirchlichen Dienst- oder 
Beschäftigungsverhältnis steht. 

(2) Als hauptamtlich in einem kirchlichen Dienst- oder Be
schäftigung�verlüillnis stehend gilt, wermindc'�tc'ns cfü, Hfüfte 
,kr regelm,1l!igen l,iriflichL'll c>dl'r gc;,dzliLhen ;\rbeitszl•it 
L"iiwm Ki1clwnkrl'isverh,rnd, L'ÜK'm Kirchcnkrci�, ci1wm Kir
chengemeindeverband oder einer Kirchengemeinde ohne Be
fristung zur Verfügung stellt und \'On diesen oder dritter Seite 
eine entsprechende Vergütung erhält. Abgeordnete Mitarbei
ter und \litarbeiterinnen gelten als Mitarbeiter und Mitarbei
tcrimwn der Dienststelle, ,u der sie ,1bgcordnct sind. D,1s 
gleiche t":i I t Jür Mi t,1rbeitc-r und l'v1it,1rbcitt-rinnen, die ;rn f
grund vun Cestt'llungsverlr<1g,•n tülig sind. 

§H

Rückt ein Stellwrtreter oder eine Stellvertreterin eines vom 
Kirchenn,rst.rnd g,·\\"iihlten \litgliedcs der Kirdwnkreissvn
odc in d i,· Kirdwnkn·issvn< 1dl· nach< ,der sch,·iclt"t l'in Slellvl'r
trl'lc'r odn l'Üll' Stelln'rtrd,•rin ,llls, so ist Ull\'c"rzuglich n,ich
zuwählen. 

Soweit \litgliecll'r ,kr Kirchc,nkreissvnod,· und dc•n'n Stdl
\"ertrder ,,ckr Slc•lln'rtrdcrinncn nicht ,mf l'!ll·,timmig,·n lk
s,·hluis durch /'.urur ge1,·,1hlt 1 .. ·,,rdcn, sind �i,· dmYh i\bg,1bc 
von Stimmzetteln zu wählen. 

§--1-6

(1) Jede5 :vlitglied de5 Kirchenvorstandes h,it so \·ielc
Stinrnwn, 1\il' Mitgliedn dtT t-.:.irclwnkr,,i.,;-1·n,1d,· z.u w;ihlcn 
sind. Ce\, ,1 h lt .sind dit' Vurc':""' hl,1gencn, di,· dil' ht,chstl' Stim
menzc1hl erhalten haben. l3ei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los, das der oder die Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
zu ziehen hat. 

(2) Die Stellvertreter oder Stellvertreterinnen der Mitglieder
der Kirclwn � r\'isc,vnndl' \\ nd c·n ,rnschlid�eml in L'iiwm beson
deren \\,,hLil,J gt"\\'ilhlt. Ab,. 1 findet ,•11lspn·clll'ndt• Anwen
dung. 

C. \\ahl von Mitgliedern der Kirchenkreissvnode
durch ckn [\1stort'JÜ:.on\Tnt 

(1) Die \·om Pastorenk011\"ent zu w(ihlencien \Iitglieder der
Kirchcnkreissvnode und ihre Stellvertreter uder Stellvertrete
rinnen 1\·erden aufgrund einer \'\'ahh·orschL,gslbte gewählt. 

(2) \V,1hlbcrcchtigt sind die f'<istorcn odl"r l'.1,torinnen, die
im !kreich des Kircht•nkrc1,,·, c·im· l'f,irrsll•llt· inm·h.ibL·n od\'r 
\'L'n1·,1lll·n. <-cl\\'ll' di,· 1'<1,lor,•n ,,der 1'<1"turi1111c•11 im Kirchc'n
kreisverband in dem Kirchenkreis, dem sie zugeordnet sind. 
Die Pröpste und Pröpstinnen sind wahlberechtigt. 

(3) Wählbar sind alle Pastoren oder Pa�torinnen, die im Kir
chenkreis eine Gemeindepfarrstelle innehaben oder verwol
ten. Die Pröpste oder Pröpstinnen sind nicht wählbar. 

§ 48

(1) Die Wahlvorschlagsliste enthiilt nach Kirchengemein
den, in alphabetischer Reihenfolge geordnet, die N,1men der 
wählbaren Pastoren odl•r Pastorinnen. Sie wird \"Lltn Propst 
oder der Pröpstin aufgestellt. 

(2) Die Wahl findet in einer Sitzung des Pastorenkonvents
statt, zu der der Propst oder die Prö1°stin Z\\·ei Wochen vor der 
Wahl schriftlich unter Beifügung der Wahlvorschlagsliste die 
Wahlberechtigten einlädt. Der PastorPnkonvent ist beschluls
fähig, wenn mehr a]c; die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. 



Nr. 4 CXOBL 1990 Seite 71 

§ 49
(1) kder oder jede \\'.1hlbercchtigk h,\t so vit'll' Stimnwn,

wie \litglieder de� )',1,tllrenkon\·cnt, in dil' Kirc\wnkrl'i,
svrn,de ;,u w;ihkn ,ind 

(21 Eine Stimme für einen weiteren Pastor oder eine Pasto
rin derselben Kirchengemeinde darf nur abgegeben werden, 
wenn bereits eine Stimme für jeweils einen Pastor oder eine Pa
storin jeder Kirchengemeinde abgegeben worden ist. 

U 1 \ \enil>n mehr \:,1 mL·n je Kirclwngt·meimk angekreuzt 
,ib nach Absatz 2 l'.l!l;1,sig i:,l, �o gelten die Namen ,llb cliescr 
Kirchengemeinde als nicht angekreuzt. Stimmzettel, die aus 
anderen Gründen den Absätzen 1 und 2 nicht entsprechen, 
sind ungültig. 

(4) Cew,ihlt sind dit· l':istoren oder Pc1storinncn, die die
hiich,lL' Slimmt•n;,ahl L0rhalten haben. D,1lwi ist ein /\\L'ikr 
l'.htt1r t>der eine l'.1,tPrin einer Kird1engenwindc E'rst gcw:1h lt, 
wenn alle Kirchengemeinden des Kirchenkreises durch einen 
Pastor oder eine Pastorin in der Kirchenkreissynode vertreten 
sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das \·om 
Propst oder der Pröpstin zu ziehen ist. 

(,1 <-;i nd in l'inl'm Kirc henkrl'is nur :,t> \ 1ck P,1storL•n odL·r P0-
stminJ1L'n v-<i hlh,ir, ,, i,· \ 1 itglil'der de;, r'a�lurt·nkonvenh incl it· 
Kirchenkreissvnode zu wählen sind, so gehören sie der Kir
chenkreissyn�de an, ohne daß eine iVahl stattfindet. 

§ 50
( 1 l Die StellvertrdlT der Mitglieder der Kirdwnkreissvm ,de 

1,·eni,·n im Anschlul; ,111 dl'ren Wahl in einem besonderen 
Wahlakt aufgrund d<:'r Wahlvorschlagsliste nach § 47 Abs. l 
ge,,·ählt. 

(2) \ \'ahlberechtigte haben so viele Stimmen, wie Stelh-ertre
ter oder Stellvertreterinnen zu wählen ,ind. §49 findet Am,·en
dmi,g. 

§ 51
Yerringert sich die Zahl der Stellvertreter oder Stellvertrete

rinnen um ein Viertel, ist eine Neuwahl der Stellvertreter oder 
Stell\ ertreterinnen aufgrund einer neuen Wahlvorschlagsliste 
n,ich ti 47 Abs. :\ und ti -18 vorzrnichnwn. § 49 findet für dit' 
�l'l1\\ ,1hl der Stclln·rtretcr oder Stdh L'rtrl'lcrinnen /\m\-l"ll
dung. 

D. Wahl von \Iitgliedern der Kirchenkreissynode
durch den Mitarbeiterkom·ent 

§ 'i2
( J I Die• nn1 dem \lil,irbl'itnkm,n•nt /ll wählenden l\fitglie

der der Kirchenkreissvnode werden autgrund eines Wahlvor
schlages gewählt, dei nach einer Wahlvorschlagsliste aufge
stellt wird, 

(2) Die Wahlvorschlagsliste wird von dem oder der Vorsit
zenden des Mitarbeiterkon\'ents geführt. 

§ 53
(1) Wahlberechtigt sind die zur Wahl von Kirchenvorstän

den in die Wählerliste einer Kirchengemeinde der Nordelbi
schen Kirche eingetragenen hauptamtlichen Mitarbeiter und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, die im Dienst von Kirchen
gemeinden und Kirchengemeindeverbänden im Kirchenkreis 
oder im Dienst des Kirchenkreises stehen. Die hauptamtlichen 
Mitarbeiter und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des Kir
chenkreisverbandes sind wahlberechtigt; das Nähere regelt 
die Wahlordnung. § 43 Abs, 2 findet entsprechende Anwen
dung. 

(2) Wählbar sind die in Abs. 1 genannten hauptamtlichen
Mitarbeiter und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, soweit sie 
dil' Vorau '-'l'tzungen dl's § 11) :\bs. l für die\ V,1hkn in dPn Kir
clwnvorst,md L'rfiilll'n und nicht dem Konvent der DiL•nsleund 
Werke oder einem Nordelbischen Dienst oder Werk angehö
ren. 

(3) i\litarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Abs. 1 sind auch
wählbar, wenn sie Glied einer Kirchengemeinde eines anderen 
Kirchenkn·iscs sind.§ 10 :\bs. :\ gilt entsprcdwnd. 

§ 5-±
(1) Die \\'ahlberechtigten können innerhalb von sechs

Wochen nach der Wahl des Kirchenvorstandes die Aufnahme 
wählbarer hauptamtlicher '.\Iitarbeiter und hauptamtlicher 
Mitarb,:•itt-rintwn in die \V,ihlnirschlagslistc bei dem oder der 
Vorsit,:enden des Mitarbeiterkunvents schrittlich beantragen. 

(2) Der Antrag kann mehrere Namensvor�chL1ge enthalten
und muß \·om Antragsteller oder der Antragstellerin mit 
Angabe seiner oder ihrer kirchlichen Tätigkeit und seiner oder 
ihrer Anschrift unterschrieben sein. Der Antrag bedarf der Un
terstützung \'On mindestens fünf weitL·rcn \ \'ahlbL'rechtigten, 
die den :\ntr,1g d1enf,1lb mit dt•r Angabl' ihrer kirchlichen T_1-
tigkeit und ihrt'r Anschrift unterschreibl'n. 

(3) Der A.ntrag muß die Erklärung des oder der Vorgeschla
genen enthalten,daß er oder sie bereit ist, eine auf ihn oder sie 
entfallende \\'ahl anzunehmen. 

Der (KiLT di1c• Vorsitzt•ndt' des Mitarbeiterkonn·nts trägt die 
Namen der Vorgeschlagenen in die Wahh·orschlagsliste ein, 
soweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

§ 36
( 1) Lehnt der oLh•r die \urc..itzcndE' des Mitarbeiterkonvents

einen Ant1,1g <1uf Aufnahme in die Wahlvorschlagsliste db, so 
hat er oder sie die Entscheidung innerhalb einer Woche dem 
Erstunterzeichner oder der Erstunterzeichnerin des Aufnah
meantrages und dem Be,,·erber oder der Bewerberin schrift
lich mitzuteilen. Diese können innerhalb einer Woche nach 
Zug,mg clvr Fntsclwidung bL'i dem oder der \',,rsit,enden dl's 
Mil,irbcikrkonvl'nts schrittlich Beschwerde: t'inlcgcn. 

(2) Hilft der oder die \·orsitzende des Mitarbeiterkonvents
der Beschwerde nicht ab, so legt er oder sie sie innerhalb einer 
Woche nach Eingang dem Kirchenkreisvorstand zur Entschei
dung vor. Für das weitere \'erfahren gilt§ 8 Abs. 2 Satz 2 und 
3 und Ab,. J l'ntsprcchcnd. 

(1) Die Wahlvorschlagsliste ist nach Ablauf der in§ 54 Abs.
1 genannten Frist zu schließen. Sie muß mindestens um die 
Hälfte mehr Bewerber oder Bewerberinnen enthalten als Mit
glieder der Kirchenkreissynode zu wählen sind. 

(2) Sind innerhalb der in§ 54 Abs. 1 genannten Frist nicht
genügend ordnungsgemäße Wahlvorschläge eingegangen, so 
vervollständigt die Wahlversammlung die Wahlvorschlagsli
ste durch die Eintragung weiterer wählbarer hauptamtlicher 
Mitarbeiter und hauptamtlicher Mitarbeiterinnen. 

§58

(1) Die Wahl findet in einer Sitzung des Mitarbeiterkonvents
statt, zu der der oder die Vorsitzende des Mitarbeiterkonvents 
die Wahlberechtigten zwei Wochen vor der Wahl schriftlich 
unter Beifügung der alphabetisch geordneten Wahlvor
schlagsliste einlädt. 
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(2) Die Sitzung ist beschlußfähig, wenn mindestens doppelt
so \'iele Wahlberechtigte anwesend sind, wie Mitglieder und 
StL'liW'rtreter oder StL,]lvertreterinnen in die Kirchcnkrei:c,
svnt,de zu wiihlen sind. Diese AnwescnhL'itszahll'n sind <1u(h 
bei Nachwahlen erforderlich. 

§ 59
(1) Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Mitglie

der des Mitarbeitcrkorn·e11ts in die KirchenkrL'issynude ,;u 
wählt'n sind. WerLkn mehr Namen angc'kreu;:t, ist der Stimm
;:ettt-1 ungültig. Gcwiihlt sind die Bewerber oder die Bewerbe
rinnen, die die höchste Stimmzahl erhalten. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet das Los, das der oder die Vorsitzende 
des :V1itarbeiterkonvents zu ziehen hat. 

(2l DiL· Stellwrtrder uder Stellvertreterinnen der Mitglieder 
der r.__irchcnkreiss\·nmil' werden anschliclsend in einem 
Wahlakt aufgmnd 

0

dt·r Wahlvorschlagsliste nach§ 52 Abs. l 
gewählt. Jeder oder jede Wahlberechtigte hat in diesem 
Wahlakt so viele Stimmen, wie Stellwrtreter oder Stellwrtre
terinnen zu wählen sind. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gelten entspre
chend. 

E. Wahl von Mitgliedern der Kirchenkreissynode
durch den Kom·ent der Dienste und Werke

§ 60
(]) Dil' vom Konvent dpr Dienste und \\'erke zu wählenden 

Mitglicckr dL'r Kirdwnk.rcissynode wL·rden ,rnfgrund t'ines 
W,1hln1rschlages gc\v.ihlt, der nach einer Wahlvorschbg�liste 
aufgestellt wird. 

{2) Die Wahlvorschlagsliste wird von einem Wahlvorstand 
geführt, der aus dem vom Kirchenkreis\·orstand in den Kon
vent entsandten Vertreter oder Vertreterinnen und zvvei vom 
Kum'L•nt aus seiner \littl' gew;ihltt'n Beisitzern oder ßL'i
sitzcrinrwn besteht. In dt'r Wahlvorschlagsliste sind die l\blo
ren oder Pastorinnen und hauptamtlichen Mitarbeiter oder 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen besonders zu kennzeichnen. 

§ 61
(l) \\',1hlberechtigt ist jedes Mitglwd des Kmwpnh der

Dienste und Werke, da� in das Wählen·er,eichnis einer Kir
chengemeinde der l\ordelbischen Kirche eingetragen ist. 

(2) Wählbar sind die im Bereich des Kirchenkreises haupt-,
neben- oder ehrenamtlich für Dienste und Werke Tatigen, 
soweit sie die Voraussetwngen des§ 10 Abs. 1 und 2 erfüllen. 

ti h2 

Die Wahlberechtigten können bis zu einem Zeitpunkt von 
neun Wochen nach der Wahl der Kirchenvorstände die Auf
nahme von Wahlvorschlägen in die Wahlvorschlagsliste beim 
Wahlvorstand beantragen. Für die Form des Antrages gilt§ 54 
Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 entsprechend. 

§ 63
(1) Die Wahlvorschlagsliste ist nach Ablauf der in§ 62 ge

nannten Frist zu schließen. Sie muß mehr Bewerber oder Be
werberinnen enthalten als Mitglieder in die Kirchenkreis
svnode zu wählen sind. 

(2) Sind innerhalb der in § 62 genannten Frist nicht genü
gend ordnungsgemäße Wahlvorschläge oder ist kein ord
nungsgemäßer Wahlvorschlag eingegangen, so vervollstän
digt der Wahlvorstand die Wahlvorschlagsliste oder stellt sie 
auf. 

§ 64
(1) Die Wahl findet in einer Sitzung des Konvents der

Dit'nste und Werke statt, ,u der der Wahlnirstcrnd die Wahl
berechtigten ,wei Wochen \'c)r der W,1 hl schriftlich einlädt. Die 
alphabetisch geordnete Wahlrnrschlagsliste soll den Wahlbe
rechtigten eine Woche vor der Wahl übermittelt werden. Der 
Konvent der Dienste und Werke ist beschlußfähig, wenn mehr 
als die Hälfte seiner gesetzlichen Mitglieder anwesend ist. 

(2) für die W,ihl gilt diL' \\,1hlrnrschl,1gslistt' in dt'r mitgL'
tl'illL'n Fa,,ung als W,1hl\'nr�chlag n,ich § 60. 

§ 65
(1) Für die Abstimmung gilt§ 59 entsprechend.
(2) Entfallen die höchsten Stimmenzahlen 11cich § 59 Abs. 1

auf mehr l\1storL'n, Pastl'nnnu1, hauptamtliche Mitarbeiter 
odL'r h<1upti1mtlidw Mit.irbt'iterinnen ,1ls nach ,\rtikel 31 Abs. 
2 ßuchstabe d) und Abs. 3 der Verfassung der Kirchenkreis
synode angehören dürfen, so findet§ 21 Abs. 2 entsprechende 
Anwendung. 

F Gt'nwinsarne Bestimmung für diL• vV,1hlen 
zur Kirclwnkreissynodc 

§ 66

(1) Die Reihenfolge, in der die Stellvertreter oder Stellvertre
terinnen der vom PastorenkonYent, dem Mitarbeiterkonvent 
und dem Konvent der Dienste und Werke gewählten Mitglie
der der Kirchenkreissynodt· dL'ren VPrtretung 11,,1hrnehmc11, 
bestimmt sich nach der Zalil der auf sie entf.1l lendcn Stimmen. 
Sie rücken bei Ausscheiden l'llles von ihnen wrtretenen Mit
gliedes grundsätzlich in dieser Reihenfolge in die Kirchen
kreissynode nach. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, 
das der oder die Vorsitzende des betreffenden Gremiums zu 
ziehen hat. 

(2) Unlwschadd der aut die StL'llvertreter oder Stellvertrete
rinnen jeweils entfallcndt'n 'itmunenzahl d ürlt'n ,1 us derselben 
Kirchengemeinde weitere Pastoren oder Pastorinnen als Er
satzmitglieder nur nachrücken, wenn alle Kirchengemeinden 
des Kirchenkreises durch einen Pastor oder eine Pastorin in der 
Kirchenkreissynode vertreten sind. 

(3) Für nc1c:hrückcnde Stc-11\·ertrctl'r oder 'itt'li\'LTtrderinr1cn
,1us dem Kon\'cnt der Dienste und Werke ist§ h'1 Abs. 2 ent
sprechend anzmvenden. 

G. Berufung von Mitgliedern der Kirchenkreissynode

� (,7 
( 1) Der bl'i Durchführung der Wahlen /ltr l(irclwnkreis

synode im Amt bcfinJlichl' Kirchenkrcisvorstand beruft bi, 
spätestens einen Monat vor dem ersten Zusammentreten dei 
Kirchenkreissynode die zu berufenden Mitglieder der Kir -
chenkreissynode und deren Stellvertreter oder Stellvertre
terinnen. 

(2) Berufen werden kann nur, wer im Kirchenkreis als Mit
glied des Kirchenvorstandes nach § 10 wählbar, Pastor oder 
Pastorin im Bereich des Kirchenkreises ist und seiner Bemfung 
zugestimmt hat. 

(3) Rückt ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin eine"
vom Kirchenkreisvorstand berufenen Mitgliedes in die Kir
chenkreissynode nach, ist unverzüglich nachzubemfen, 

H. Erstes Zusammentreten der Kirchenkreissynode
§68

Die Kirchenkreissynode tritt nach Durchführung der in 
diesem Kirchengesetz geregelten Wahlen und Berufungen 
ihrer Mitglieder zur ersten Sitzung zusammen. 
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I. Erlöschen der Mitgliedschaft

§ 69
Die \litgliedschaft in der KirchensynudL· L'rlischt 

1. durch Verzicht auf das Amt. Der Verzicht ist dem oder der
Vorsitzenden der Kirchenkreissvnode schriftlich mitzutei
len und wird einen \Ionat na�h Eingang der Erklänmg
wirksam. Der Verzicht soll begründet werden,

2. \\L'nn die Vorau:oset/ungen der §§ :SO und 31 nder nach
Artikd 17 Abs. l udL'r 3 der Verfassung gegebt>n sind,

3. durch Fortfall der \·oraussetzungen für die Wahl.

3. Abschnitt
Wahl und Berufung der Mitglieder der Kammer für 

Dienste und Werke 
A. Durchführung und Zt'itpunkt der Wahln1

§ 70
Die Kammer besteht aus dreiunddreißig Mitgliedern. 

§ 71
Die l(irchenleitung bcrnfl innerh,1lb \'l'll sechs Wochen n,ich 

der Wahl des Kirchcm·orstandes einen Bischof oder eine Bi
schöfin, einen Propst oder eine Pröpstin und einen Pastor oder 
eine Pastorin, der oder die eine Gemeindepfarrstelle innehat 
oder Yerwaltet, in die Kammer. 

§ 72
( 1) fünfzehn Mitglieder der Kammer werden durch die

nach ihrer jeweiligen Ordnung zuständigen Gremien der in 
Abs. 2 genannten Werke gewählt. 
a) das Nordelbische Diakonische Werk eY
b) d,is Frauenwerk dl'r :\ordelbisclwn l(irche
c) dt·r GL·nwindedienst dL·r

NordL'lbischen Kirche
d) der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt
e) das .\:ordelbische "'lissionszentrum
f) das .\:ordelbische Jugendpfarramt

5 Mitglieder 
2 Mitglil'dcr 

2 Mitglieder 
2 Mitglieder 
2 Mitglieder 
2 Mitglieder 

(2) Die WahiL·n find('n innerhalb von drt'i Mon<lten n,1ch dL·r
W,ihl des Kirchenvorst,rndes statt. 

(3) '\ach Durchführung der Wahlen teilen die in Absatz 2
genannten Werke der Kirchenleitung unverzüglich die I\' amen 
der \'On ihnen gewählten .\1itglieder der Kammer mit. 

hinl/chn Mitglieder der Kammcrwl'rdcn durch cinen \\'.ih1-
körper gewählt, in den die Kirchenleitung innerhalb von sechs 
Wochen nach der Wahl des Kirchenvorstandes dreißig Perso
nen beruft, die die Voraussetzungen des § 10Abs. 1 und 2 er
füllen. Dabei sollen die Arbeitszweige der Dienste und Werke 
angemessen berücksichtigt werden, die in § 72 Abs. 2 nicht 
genannt sind; insbesondere müssen in dem Wahlkörper die 
Arbeitsbereiche Bildung und Ausbildu�g, Erwachsenenbil
dung, gruppenbezogene Seelsorge, Offentlichkeitsarbeit 
sowie Ökumenen und Diasporaarbeit vertreten sein. 

§ 74

(1) Die nach § 73 zu wählenden Mitglieder der Kammer
werden aufgrund eines Wahlvorschlages gewählt, der nach 
einer Wahlvorschlagsliste aufgestellt wird, 

Die Wahl findet spätestens zehn Wochen nach der Berufung 
des Wahlkörpers nach § 73 statt. Der in die Kammer berufene 

Bischof oder die Bischöfin setzt innerhalb yon zwei Wochen 
nach der Bernfung des Wahlkörpers den \Nahltag fest. Zwi
schen der Fe„tsl'tzung dec, \\\1hltages und der \\',1hl müssen 
acht Wl,chen liq;cn. W!ihlbc1r sind alle Persont'll, die haupt-. 
neben- und ehrenamtlich für Dienste und Werke tätig sind und 
die Voraussetzungen des§ 10 Abs. 1 und 2 erfüllen. Sie können 
dem Wahlkörper nach§ 73 angehören. 

(1) Die n,Kh § 71 WahlberL'chtigten können innL'rhalb von
drei Wochen nach der Festsetzung des Wahlt,,gL's nach § 7-l 
Abs. 2 Satz 2 die Aufnahme wählbarer Personen in die Wahl
vorschlagsliste bei dem in die Kammer berufenen Propst oder 
der Pröpstin schriftlich beantragen. 

(2) Der Antrag kann mehren· NamensvorschLige enthalten.
Er muß die kirchliche T.:itigh·il des oder dL'r \'(,rgeschlagcnen 
angeben und vom Antrngstellcr oder der Antragstellerin un
terschrieben sein. Der Antrag bedarf der Gnterstützung von 
mindestens zwei Wahlberechtigten, die den Antrag ebenfalls 
unterschreiben. 

('.1) Der Antrag mufs die ErkL:irung des oder der Vorgeschla
genen enth,i lten,daü er oder sie bereit ist, einL' ,Hit ihn oder siv 
entfallende \V;ihl ,mzunehmcn. 

§ 76
(1) Der in die Kammer berufene Propst oder die Pröpstin

trägt die '\amen der Vorgeschlagenen in die \Vahlvorschlags
listL' ein, s, 111 eil die Vor,rns..,cl/ungen lfafür erfülll sind. 

(2) Lehnt dt-r Propst oder die Pröpstin ei1wn Antrag auf Auf
nahme in die Wahlvorschlagsliste ab, so hat er seine oder sie 
ihre Entscheidung innerhalb einer Woche dem Erstunterzeich
ner oder der Erstunterzeichnerin des Aufnahmeantrages und 
dem Be,1·erber oder der Be,1·erberin schriftlich mitzuteilen. 
Diese kimnL'n innerhalb l'iner vVoclw nach Zug,rng der Ent
sclwidung beim Propst odn der ['röpstin scliriftl ich Gcschwcr
de einlegen.Die 13esch11 erde hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

(3) Hilft der Propst oder die Pröpstin der Beschwerde nicht
ab, so legt er oder sie sie innerhalb \'On zwei Wochen nach 
Eingang dem Nordelbischen Kirclwn,1mt 1ur Entscheidung 
vor. Für d,1, weitere Verfc1hrec·n gilt§ 8 Abs. 2 5.it/ 2 und 1 Abs. 
3 entsprechend. 

§ 77
(1) Die \Nahlvorschlagsliste ist nach Ablauf der in§ 75 Abs.
genannten Frist zu schlietlen. Sie mug mindestens dreilsig

Namen cnth,iltt>n. 
(2) Sind innerhalb der in § 7:5 Abs. l genannten Frist nicht

genügend ordnungsgemäße Wahlvorschläge eingegangen, so 
vervollständigen die nach§ 71 Berufenen die Wahlvorschlags
liste durch die Eintragung weiterer wählbarer Personen. 

§ 78
(1) Die Wahl findet unter Leitung des in die Kammer beru

fenen Bischofs oder der Bischöfin in einer Sitzung des Wahl
körpers statt, zu der die Wahlberechtigten zwei Wochen vor 
der Wahl unter Beifügung der alphabetisch geordneten Wahl
vorschlagsliste, in der die kirchliche Tätigkeit der Bewerber 
oder Bewerberinnen anzugeben ist, schriftlich eingeladen 
werden. 

(2) Für die Wahl gilt die Wahlvorschlagsliste in der mitge
teilten Fassung als Wahlvorschlag nach§ 74 Abs. 1. Für das 
Wahlverfahren findet§ 59 entsprechende Anwendung. 
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B. Erstes Zusammentreten der Kammer
§ 7g

Die Kammer tritt spätestens einen Monat nach Abschluß der 
Wahlen auf Einladung des in die Kammer berufenen Bischofs 
oder der Bischöfin ,u ihrer erc;ten Sitzung zus;,mmen. D<'n 
Zeitpunkt des Abschlusses der \Vahl stellt die Kirchenleitung 
fest. 

C N;,chwahlen in die K,mmwr 
§ 80

(1 l Scheidet ein MitgliL'd der Kammer aus, so ist unvenüg
lich ein neues \·1itglied nachzmhihlen. 

(2) Für ausgeschiedene Mitglieder, die nach § 72 gewählt
worden sind. wählt das Wcrk n;,ch, das das ausgvschiedene 
Mitglied ge\v,,hlt hat. 

(3) Für ausgeschiedene Mitglieder, die nach§§ 73 ff. gewählt
worden sind. wählt die K,,mnwr ein neues Mitgfü,d ,llls den 
Arbeitsbereichen nach. die in§ 72 Abs. 2 nicht genannt sind. 

4. Abschnitt
Wahl und Berufung der Mitglieder der Synode der 

Nordelbischen Kirche 

A. Wahl der Mitglieder der Svnode
durch die Kirclwnkreiss\nuden

§ 81 
Die Wahkn zur Synode der Nordelbisclwn Kirche nach 

Artikel 71 Abs. 2 der Verfassung finden in einer Sitzung der 
Kirchenkreissvnode statt, die nach der Wahl der :ditglieder in 
den Kirche1ff�rstand durchzuführen ist. Die Termine für die 
durclvuführt'rn.icn vVahlen und Berufungen zur Synodt· der 
Nordelbischen Kirche legt die Kirchenleitung durch Beschlufs 
fest, sie sind im Gesetz- und Verordnungsblatt zu veröffentli
chen. 

§ 82 
(l I Wiihlb,u ,1b Milhlieder lkr Svnmk der N,,rdelbisclwn 

Kirche und deren Stelh ertreter oder Stellvertreterinnen nach 
Artikel 71 Abs. 2 der Verfassung sind alle Mitglieder der Kir
clwn kreissvnc,den, die nach ti -B ge\\·i,hlt oder n,Kh ti 67 
berulen worden sind, soweit sie weder ['astoren Odl'f l'astorm
nen noch hauptamtliche Mitarbeiter oder hauptamtliche \fü
arbeiterinnen sind. 

(2) Als hauptamtlicher Mitarbeiter oder hauptamtliche \lit
arbeiterin gilt, wer mindestens die Hälfte der regelmäßigen ta
riflichen oder gesetzlichen Arbeitszeit einer kirchlichen Kl",r
per:ochatt ohne Befristung zur \'l•rfügung stellt und eine t·iü
sprechende Vergütung erhält. 

§ 83 
Die Synode stellt rechtzeitig vor jeder Wahl die Verteilung 

der Mitglieder der Synode auf 1ie Kirchenkreise auf der 
Grundlage der Gemeindegliederzahlen nach dem 
d'Hondt'schen Verfahren fest. 

§84

(1) Jedes Mitglied der Kirchenkreissynode hat so viele
Stimmen, wie Mitglieder der Synode zu wählen sind. Als Mit
glieder der Synode sind die Vorgeschlagenen gewählt, die die 
höchste Stimmenzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
werden Stichwahlen durchgeführt. Führen auch diese zu 
keinem Ergebnis, so entscheidet das Los, das der oder die Vor
sitzende der Kirchenkreissynode zieht. 

(2) Die Stelkertreter oder Stellvertreterinnen der Mitglieder
der Synode werden anschlielsend in einem besonderen 
v\\1hh1kt gew;ihlt. Abs. 1 fin,kt enhprwJwndl' -\nwendung. 

(3) Die Zuordnung der Stelh-ertreter oder Stellvertreterin
nen zu den gewählten Mitgliedern der Svnode ergibt sich aus 
dn ,lllf dil' Stt>llvertrder mfrr Stdlvc•rtreteri1111cn jc'WL·ib ent
fallenden Stimmenzahl. 

B. \.Vc1hl dl'r l'c1sturen und l'astorirnwn
und der hauptamtlichen l\litarbeiter und hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen 

Im Anschlufs an die Wahlen nach den§§ 81 bis 84 werden die 
nach Artikel 71 Abs. 3 der Verfassung zu wählenden Pastoren 
ud,·r l\1storinnen und die n,,d1 Artikc•l 71 ;\b,. 4 dl'r \"erf,1s
sung in ein\ Vahlgremium auf Sprengelebene zu entsendenden 
hauptamtlichen Mitarbeiter oder hauptamtlichen Mitarbeite
rinnen ath der Mitte der Kirchenkn•1ssvnodc in gC'lrc•nnten 
Wahlgängen aufgrund von Wahlrnr�chl,igen gewlihlt. Sie 
dürfen nicht hauptamtlich in einem Dienst und Werk der 
1\.ordelbischen Kirche nach ,Artikel 60 Buchstabe a) oder b\ der 
\

0LTfassung tiitig SL'lll. Die Stdln-rtrl'tc'r oder Stellvertreterin
nen der Pastoren oder Pastorinnen werden anschlielsend in 
einem besonderen\ \'ahlakt gewählt.§ 84 Abs. l findet entspre
chende Am\ endung. 

C. Wahl der Mitglieder der Synode
durd1 den Pröpsll'k1mn•1lt

§ 86
Die nach Artikel 71 Abs. 5 der Verfassung zu wählenden Mit

glil·der der Svnode 1\ erden in jedem c;prcngd durch den l 1rilp
stekonvent des Sprengels in einer v\/ahlsitzung des Pröpste
konvents gewählt, zu der der Bischof oder die Bischöfin oder 
dc'r StL•lin•rtrcter b1w. die c;tell\'ertrl'terin mindesten, ,wei 
Wuchcn \ ur der VV,1hl einl;id t. Diese\\ ,1hl hat \ or den W,,hlen 
nach § 82 ff. und § 85 stattzufinden. Aus einem gegliederten 
Kirchenkreis kann nur ein Propst oder eine Pröpstin ge,dhlt 
\\·l'rdcn. bt ein Kird1cnkrei" durch c'inen Prupsl uder cinc 
Pröpstin in der Sn1ode vertreten, hat diese Kirchenkreis
�n,ode nur einen Stellvertreter oder eine Stelh-ertreterin nach 
§ N=ö Sat, _-:; /ll w:ihll'n.

D. Wahl der hauptamtlichen Mitarbeiter
und Mitcirbeiterinnen 

( 1) Die nach Artikel 71 Abs. 4 der Verfassung in jedem Spren
g,· l 1u wähl,·1Kkn h,rnptamllichcn M1tarbcitcr und h,rnr•t,mlt
lichen Mitilrbeiterinnen werden aus der Mitte des nach § 85 
Satz 1 gebildeten Wahlgremiums in einer Sitzung gewählt, zu 
der der Stellvertreter oder die Stellvertreterin des Bise hofs oder 
der Bischöfin schriftlich unter Beifügung der Wahlvorschlags
liste die Wahlberechtigten einlädt. Das Wahlgremium ist be
schlulsfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwe
send sind. 

(2) Wahlberechtigt und wählbar sind die Mitglieder des
Wahlgremiums. Jedes Mitglied hat vier Stimmen. Es müssen 
mindestens zwei Stimmen abgegeben werden. Als Mitglieder 
der Synode sind gewählt, die die höchste Stimmenzahl erhal
ten haben. Bei Stimmengleicheit ,-1.'erden Stichwahlen durch
geführt. Führen auch diese zu keinem Ergebnis, so entscheidet 
das Los, das der oder die Vorsitzende zieht. Eine Kirchenkreis
synode soll nur durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter oder 
eine hauptamtliche Mitarbeiterin oder einen Stellvertreter 
oder eine Stellvertreterin in der Synode vertreten sein. 
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(3l Die Stellvertreter oder Stelkertreterinnen werden an
schließend in einem besonderen \\·,,hlakt gewählt. .Ab,. 2 
findd L"tllsprcchcndc· .\nwendung. nie 7uordnung Lll'r Stcll
verlrl'ln oder StdhL·rtrderinm·n /ll dL·n gc1\·:il1lten \ litc',lie
dern der Synode ergibt 0ich <1us dt•r ,1ut die Stellvertrekr oder 
Stell\·ertreterinnen je,1eils entfallenden Stimmenzahl. Die 
nicht gewählten Mitglieder rücken bei . .\föscheiden eines \lit
gliedes oder Stellvertreters oder einer Stellwrtreterin als Stell
vertrekr oder Stdln·rtreterin in der RL•ilwnfolge der auf sie 
jt·11Tii,-, entt,1llc11dt·n <-.;timmen/,ahl 11<1ch. 

E. Wahl der Mitglieder der Synode durch die Kammer
für Dienste und \ \'er ke 

§ 88

( 1 J Die nach Artikel 71 Abs. 7 dL·r \'nf.tsstmg zu w:ihlL·nden 
f\lilglwder der Svn, lck werden autgru nd von W,1hh, 1r,-,, hLi
g�·n gcw,1hlt, diL' n,1d1 W,1hl\()J',,chlagslistt'n ,rntgc,-,tl'llt 
werden. Der oder die Vorsitzende der Kammer setzt den 
\\ ahltag fest. Zwischen der Festsetzung des Wahltages und der 
Wahl müssen minde,tens zwei Monate liegen. 

/21 DiP Wahl\'(lrschLlgslisll' für Pastoren und r,1stl1rit11wn 
und h.rnptc1111tliche \lilarlwiter und h,rnpt,1111tliclw f\lit,nbL·i
tnirnwn wird getrennt \'()!1 der Wahl\, lr,chl,1gsli;,1L' für 1ie:ben
und ehrenamtliche \litarbeiter und \Iitarbeiterinnen der 
Dienste und Werke \'On dem oder der Vorsitzenden der 
Kammer geführt. 

§ 8')

\ ! 1 \Vahlberechligl ,ind ,1lk Mitglit',kr der Karnnwr. 

(21 \Vählbar sind die Pastoren und Pastorinnen und haupt
amtlichen Mitarbeiter und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
der Dienste und Werke sowie die neben- und ehrenamtlichen 
t-.fitarbeiter und neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
ll(.'f Dienste und V\'t•rkc. Die h,rnpt-, 1wben- und ehru1,1mtli
clwn \litc1rbeiter und h,rnpl-, neben und chren,1111tliclwn \lit
arbeiterinnen müssen die Voraussetzungen des§] 0 Ab,. 1 und 
2 erfüllen. 

/3J Als hauptamtlicher Mitarbeiter oder hauptamtliche \fit
arbei terin gilt, wer mindestens die Hälfte der regelmäßigen ta
riflicl1l'n oder gL·,l't1liclwn J\rheits1eit ,,h1w Befristung L'tm·r 
l'inrid1lung, eim·m !Jicnst oder \\nk der i\!ordelbi,c·lwn 
Kirche nach Artikel 1,0 Buchstaben al oder b) der Verf,l""Lmg 
zur\ erfügung stellt und eine entsprechende Vergütung erhält. 

(-J,l Die gleichzeitige Bewerbung eines l1auptamtlichen Mit
arbeiters oder einer hauptamtlichen :\litarbeiterin für die\ \'ahl 
n,,Lh S :-;s und ti 88 ft. i,t ,,usge.schlos,,·n. ])j,, W,1hl l'ine, ,okhcn 
ßt·,1·t·rbl'rs oder ci1wr ,,ilchl'n GcwerbL·rin isl ungültig. 

§ 90

Die Wahlberechtigten können innerhalb von fünf Wochen 
nach der Festsetzung des Wahltages die Aufnahme von Perso
nen, die nach§ 89 Abs. 2 wählbar sind, in eine Wahl \'Orschlags
liste bei dem oder der Vorsitzenden der Kammer beantragen. 
§ 75 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 91

(1) Die Wahl findet in einer Sitzung der Kammer statt, zu
der der oder die Vorsitzende der Kammer die Wahlberechtig
ten zwei Wochen vor der Wahl unter Beifügung der alphabe
tisch geordneten Wahlvorschlagslisten schriftlich einlädt. 

(2) Die Wahl der Pastoren und Pastorinnen und hauptamt
lichen Mitarbeiter und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen ist 
getrennt von der Wahl der neben- und ehrenamtlichen Mitar
beiter und neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

durchzuführen. Im übrigen findet auf das\ \'ahh·erfahren § 8-t 
entsprechende Anwendung. 

F. Berufung nm \lilgliL·dt·rn in diL' Svnnde

Die nach .A.rtikel 71 Abs. 8 der Verfassung zu berufenden Mit
glieder der Synode werden \·or dem ersten Zusammentreten 
der Svnode von der Kirchenleitung bernfen. 

C. '\,ichrücken 1·011 Er,,1lzmitgliedern in die Svnode

§ 93
Scheidet ein Mitglied der Svnode aus dem Amt aus, so rückt 

sein Stellwrtreter oder seine Stellvertreterin nach Artikel 71 
Abs. J(l der Verfassung ab Ersatzmitglied ;in sC'ine oder ihre 
Stl'lll'. 

H. \:achwahl und nJ.d1tr<lgliche Berufung in die Synode

§ 94
Rückt der Stellvertreter oder die Stelh·ertreterin eines ge

wiih lten \1itglicdes dt'r Sniodc als Er ... al/mitglied in die 
Synode· 11,1ch oder sclwidd ,·in Stdh·crtrl'lL·r , ,der eine Stdh-er
trl'terin ,1us, so ist trnvt-r/üglich ein Stdh c·rtrl'ter oder L'im· 
Stellvertreterin von der Kirchenkreissynode nach§§ 82 ff. oder 
von der Kammer für Dienste und Werke nach §§ 88 ff. zu 
wählen. A„uf das Wahlverfahren finden die jeweils für die Wahl 
des l\Titglieds der Synode ;::eltenden Bestimmungen entspre
chende:\ 11\Vl'ndung. 

§ 95
Rückt ein Stellvertreter oder eine Stellvertrett-rin nach Artikel 

71 Ab,-,. 6 der Verfassung eines entsandten oder nach Artikel 71 
Abs. 8 berufenen Mitglieds der Synode als Ersatzmitglied in 
die S\·11<ll7L' nach, so wird ,1bb,1ld ein neuer Stl'lh-ertrekr oder 
l'inc lll'llL' '-;\ellv,·rtrdcrin L'llhdndt oder berulvn. 

1. Erlöschen der Mitgliedschaft

§ 96

Die \1itglicdsch,1ft in der Sn1ode erlischt 

1. dunh \ ,·r1icht auf das; '\ mt. Der \'erzieh l i:,l Lk·m l't<isidcn
ten uch>r dn Prii�idcntm der Svnodc �diriftlich mitzutl'ikn
und ,,·ird einen Monat nach Eingang der Erklärung
wirks;im. Der Verzicht soll begründet 11·erden.

2. wenn die Voraussetzungen des§ 69 Ziffer 2 und 3 gegeben
sind.

[. H,rnpl,1rnlliclw Mil,1rlwil,'r dL'' 
Nordelbischen Kirchenamtes 

§ 97
Die hauptamtlichen Mitarbeiter oder hauptamtlichen Mitar

beiterinnen des Nordelbischen Kirchenamtes können nur in 
den Kirchenvorstand oder in die Kirchenkreissynode gewählt 
werden, V,'enn die Voraussetzungen nach§ 10 Abs. 1 oder§ 43 
gegeben sind. 

5. Abschnitt
Wahlprüfung

§ 98

(1) Über die Gültigkeit von Wahlen oder Nachwahlen zu
den Kirchenkreissynoden und zur Synode entscheidet die Kir
chenleitung. Sie kann aus ihrer Mitte einen Wahlprüfungsaus
schuß bilden und diesem die Entscheidung übertragen. 
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(2) Die Wahlanfechtung erfolgt durch Beschwerde, die jeder
oder jede Wahlberechtigte innerhalb von drei Wochen nach Be
kanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich bei der Kirchenlei
tung einlegen kann. Die Wahlanfechtung kann nur mit der Ver
letzung von Vorschriften über das Wahlverfahren oder mit 
mangelnder Wählbarkeit des oder der Gewählten begründet 
werden. Solange über die Wahlanfechtung nicht entschieden 
ist, gilt, wessen Wahl angefochten ist, als ordnungsgemäß 
gewählt. 

(3) Die Entscheidung nach Abs. 1 unterliegt nicht der Nach
prüfung durch das Kirchengericht. Das Verfahren der Wahl
prüfung und die sich ergebenden Folgerungen bei Ungültig
keit von Wahlen oder Nachwahlen regelt die Kirchenleitung 
durch Rechtsverordnung. 

6. Abschnitt
Schlußbestimm ungen 

A. Ermächtigung zum Erlaß der Wahlordnung

§ 99
Die Kirchenleitung wird ermächtigt, eine Wahlordnung zu 

erlassen, die die Einzelheiten des Wahlverfahrens regelt. 

B. Inkrafttreten

§ 100

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündi
gung in Kraft. 

Wahlordnung 
Vom 15. Dezember 1977 (GVOBL 1978 S. 1) 

In der Fassung vom 14. Februar 1984 
(GVOBL S. 51) und vom 13. Februar 1990 

Die Kirchenleitung hat nach § 99 des Wahlgesetzes die fol
gende Rechtsverordnung erlassen: 

1. A b sch ni t t

Wahlerverzeichnis 

§1
(zu§ 5 Wahlgesetz) 

Der Kirchenvorstand legt für jeden Wahlbezirk von Amts 
wegen spätestens bis zum 6. Sonntag vor dem Wahltag ein Ver
zeichnis der gemäß §§ 5 und 6 Wahlgesetz Wahlberechtigten 
(Wählerverzeichnis) nach Familienname, Vorname, Geburts
datum und Wohnung an. Das Wählerverzeichnis muß eine 
Spalte für Bemerkungen enthalten. 

§2
(zu §:; \Vahlgesetz) 

D,1s \\"cihlerverzeichni� kann in Listen- l,der Karteiform 
geführt \\'erden. Wird die Listenform ge11·,1hlt, so kann die· 
Liste alphabetisch oder nach Straßen und Hausnummern an
gelegt 11·erden. Bei einer aus mehreren Orten oder Ortsteilen 
zusammengesetzten Kirchengemeinde können die Wahlbe
rechtigten hiernach getrennt geführt werden. 

§3

(zu§ 6 Wahlgesetz) 

(1) Der Kirchenvorstand hat die in das Wählerverzeichnis
eingetragenen Gemeindeglieder unverzüglich nach dem 6. 
Sonntag vor dem Wahltag von der bevorstehenden Wahl 
schriftlich zu benc1chrichtigen. Die Mitteilung soll den Fami-

liennamen, den Vornamen, die Wohnung des Wahlberechtig
ten oder der Wahlberechtigten, Angaben über die Vorausset
zungen für die Wahlberechtigung, über den Wahltag, die 
Wahlzeit und den Wahlraum und einen Hinweis auf die Mög
lichkeit der Briefwahl enthalten. 

(2) Die gleiche Mitteilung erhalten die nach diesem Zeit
punkt in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtig
ten bei ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis. 

§4
(zu§ 7 Wahlgesetz) 

Das Wählerverzeichnis ist vom 6. Sonntag vor dem Wahltag 
bis zum Ablauf des 4. Sonntags werktags während der ortsüb
lichen Geschäftszeiten und sonntags für eine Stunde im An
schluß an den Gottesdienst auszulegen. Bei dieser Gelegenheit 
ist in geeigneter Weise bekanntzumachen, daß bis zum 3. 
Sonntag vor dem Wahltag beim Kirchenvorstand schriftlich 
gegen die Eintragung oder Nichteintragung in das Wählerver
zeichnis Beschwerde eingelegt werden kann. Es soll außerdem 
bekanntgemacht werden, daß und wie durch Briefwahl 
gewählt werden kann. Jedes Gemeindeglied darf in das Wäh
lerverzeichnis Einsicht nehmen. 

§5
(zu§ 8 Wahlgesetz) 

Wird einer Beschwerde nach § 8 Wahlgesetz abgeholfen, so 
teilt die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, dies dem be
troffenen Gemeindeglied unverzüglich mit. 

§6
(zu § 9 Wahlgesetz) 

(1) Das Wählerverzeichnis ist am Tage vor dem Wahltag von
dem oder der Vorsitzenden des Kirchenvorstandes und einem 
weiteren Mitglied des Kirchenvorstandes zu unterzeichnen 
und am Wahltage dem Wahlvorstand zu übergeben.§ 9 Wahl
gesetz bleibt unberührt. 

(2) Beschwerdeentscheidungen des Kirchenkreisvorstan
des oder kirchengerichtliche Entscheidungen nach § 8 Wahl
gesetz, die bis zum Wahltag beim Kirchenvorstand eingegan
gen sind, sind zu berücksichtigen. 

2. Ab s c h n i t t

Briefwahl
(zu § 20 Wahlgesetz) 

§7
(1) Der Wahlschein für die Briefwahl kann schriftlich oder

mündlich bis zum 2. Tag vor dem Wahltag beim Kirchenvor
stimd beantragt \\·erden. Über die Anträge wird der oder die 
Vorsitzende des KirchcnvorstandL'S enlscheidt·n. \'crspätet 
eingcgangc'llL' :'-chriftlichc Antr;igc sind unbearbeitet ,rnfzube
wahren. 

(2) Wer den Antrag für einen anderen oder eine andere stellt,
muß durch formlose schriftliche Vollmacht nachweisen, daß er 
oder sie dazu berechtigt ist. 

Der Wahlschein muß mit dem Dienstsiegel der Kirchenge
meinde versehen werden. Der Wahlschein enthält eine vom 
Gemeindeglied abzugebende Versichemng, daß es den 
Stimmzettel persönlich ausgefüllt hat. Nichtgesiegelte Wahl
�chcine sind ungültig. 
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§9

(1) Dem Gemeindeglied sind mit dem Wahlschein ein
Stimmzettel, ein Stimmzettelumschlag und ein Briefumschlag 
zu übermitteln. Auf dem Briefumschlag ist im Falle des§ 18 
Wahlgesetz der Wahlbezirk zu vermerken. 

(2) Der Wahlschein und die ßriefwahlunterlagen können
dem oder der Wahlberechtigten ausgehändigt oder durch die 
Post übersandt werden. 

§ 10

Wahlbriefe können bis zum Beginn der Wahlhandlung dem 
oder der Vorsitzenden des Kirchenvorstandes und während 
der Wahlhandlung dem Wahlvorsteher oder der Wahlvorste
herin zugeleitet werden. 

§ 11

Die in die Wahlvorschlagsliste eingetragenen Bewerber oder 
Bewerberinnen um das Kirchenvorsteheramt dürfen an der 
Durchführung der Briefwahl nach § 9 Abs. 2 und § 10 nicht 
mitwirken. 

§ 12

(1) Die Ausstellung eines Wahlscheines ist im Wi1hlcrn'r
zeichnis zu vermerken. 

(2) Der oder die Vorsitzende des Kirchenvorstandes über
gibt unmittelbar vor Beginn der Wahlhandlung die bis zu 
diesem Zeitpunkt eingegangenen Wahlbriefe dem Wahlvor
steher oder der Wahlvorsteherin. 

(3) Die Wahlvorsteher und Wahlvorsteherinnen haben den
Wahlbriefen, die ihnen von dem oder der Vorsitzenden des 
Kirchenvorstandes übergeben werden und die während der 
Wahlhandlung eingehen, die Wahlscheine und die Stimmzet
telumschläge zu entnehnwn, die vollzogenen Briefwahlen im 
Wählerverzeichnis J'.U \·ermerken und die Stimmzettelum
schläge ungeöffnet in die Wahlurne zu legen. 

Ei 13 

Macht der Inhaber oder die Inhaberin eines Wahlscheins von 
der Briefwahl keinen Gebrauch, so kann er oder sie an der 
Wahlhandlung tl'ilndmwn, nachdem er oder siL' dil' ihm ,1uc.
gehändigten Wahlunkrlagc'n zurückgegeben h,1t. 

3. Ab s c h n i t t

\Vahlvorschlagsliste 

§ 14

(zu§ 12 Wahlgesetz) 

(1) Der Kirchenvorstand legt für jeden Wahlbezirk späte
stens bis zum 10. Sonntag vor dem Wahltag eine Wahlvor
schlagsliste nach Familienname, Vorname, Beruf, Alter und 
vVohnung an, die er entsprechend den eingehenden Anträgen 
laufL,nd ergänzt. 

(2) IJer Kirchenvorstand fordert frülveitig durch geeignete
Maßndhmen wie Kanzelabkündigung, Bekanntmachung in 
der kirchlichen und örtlichen Presse, Aushang und Unterrich
tung der Arbeitskreise dazu auf, Anträge iluf Aufnahme geeig
neter Personen in die Wahlvorschlagsliste zu stellen. Gleich
zeitig ist bekanntzugeben, wo und bis zu welchem Zeitpunkt 
Wahlvorschläge eingereicht werden können. 

§ 15
(zu § 13 Wahlgesetz l 

( 1) Nach Eingang eines Wahlvorschlages prüft der Kirchen
vorstand, ob der Wahlvorschlag ordrnmgsgemäß gestellt ist, 

der oder die Vorgeschlagene die Voraussetzungen der §§ 10 
und 11 Wahlgesetz erfüllt und seiner oder ihrer Aufnahme in 
die Wahlvorschlagsliste nach§ 13 Wahlgesetz zugestimmt hat. 
Fehlt die Zustimmung, so fordert der Kirchenvorstand den 
Vorgeschlagenen oder die Vorgeschlagene unverzüglich auf, 
sich bis zum Ablauf des 7. Sonntags vor dem Wahltage über 
seine oder ihre Zustimmung zu crkliircn. Er oder sie ist darauf 
hinzuweisen, daß er mit seiner oder sie mit ihrer Zustimmung 
erklärt, er H·erde eine at1f ihn oder sie eine auf sie entfallene 
Wahl annehmen und d,b nach§ 13 Wahlgeset/ nirgl'schriebe
ne Gelöbnb ablegen. 

(2) Vorgeschlagene, die ihre Zustimmung nicht innerhalb
der Frist des Absatzes 1 Satz 2 erklärt h,1ben, dürfen nicht in 
die Wahlvorschlagsliste aufgenommen werden. 

§ 16
(zu§§ 14 und 15 Wc1hlgesetz) 

Mit Ablauf des 8. Sonntags vor dem Wahltag schließt der Kir
chenvorstand die Wc1hlvorschlagsliste. Beschwerdeentschei
dungen des Kirchenkreisvorstandes oder kirchengemeindli
che Entscheidungen nach§ 14 Abs. 2 und 3 \ \'ahlgesetz, die bis 
zum Wahlt,1g beim Kirdwnvorstand eingeg,rngen sind, sind 
nachträglich zu berücksichtigen. 

§ 17
(zu§§ 4, 13 bis 15 Wahlgesetz) 

(1) Den in die Wahlvorschlagsliste eingetragenen Bewer
bern oder Bewerberinnen ist in einer Gemeindeversammlung 
Gelegenheit zu geben, sich den Wahlberechtigten persönlich 
vorzustellen und sich über die Gründe ihrer Bewerbung zu 
äußern. 

(2) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes haben sich jeder
öffentlichen Stellungnahme für oder gegen einzelne Bewerber 
oder Bewerberinnen zu enthalten. 

(3) Die Wahlvorschlagsliste ist \'om 6. Sonntag vor dem
Wahltag an alphabetisch geordnet der Kirchengemeinde 
durch Kanzelabkündigungen und in sonst geeigneter Weise 
öffentlich bekanntzugeben und bis zum Wahltag zur Einsicht
nahme durch die Gemeindeglieder auszulegen. 

4. A b s c h n it t

Wahlbekanntmachung 

§ 18
(zu§§ 7 und 12 Wahlgesetz) 

In den Kanzelabkündigungen und öffentlichen Bekanntma
chungen nach §§ 7 und 12 Wahlgesetz sind zugleich der 
vVahltag, die Wahlzeit und der Wahlraum bekanntzugeben. 
Auf die Möglichkeit der Briefwahl und auf die dafür erforder
lichen Antriige ist hinzuweisen. In der Kanzelabkündigung 
nach§ 12 Wahlgesetz ist auiserdem darauf hinzuweisen, wo 
und vv,mn die WahlvorschLlgsliste bis ,um Wahltag zur Ein
sichtn,1lm1L' durch die GemL'iI1deglieder ausliegt. 

5. A b s chn i t t

Wahlvorstand
(zu§ 17 Abs. 2 Wahlgesetz) 

§ 19

(1) Der Wahlvorstand bestimmt aus seiner Mitte einen
Schriftführer oder eine Schriftführerin und den Stellvertreter 
oder die Stellvertreterin. 

(2) Die \füglieder des Wahlvorstandes sind von dem oder
der Vorsitzenden des KirchL'nvorstandes oder einem anderen 
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Kirchenvorsteher oder einer anderen Kirchenvorsteherin vor 
Beginn der Wahlhandlung auf die gewissenhafte Amtsfüh
rung, insbesondere die Wahrung der Ordnung des Wahlver
fahrens und die Geheimhaltung bei der Stimmabgabe durch 
Handschlag zu verpflichten. 

§ 20

(1) Während der Dauer der Wahlhandlung nach § 21 sowie
bei der Prüfung der Stimmzettel und bei der Feststellung des 
Wahlergebnisses nach §§ 27 ff. müssen die Mitglieder des 
\,Vahlvorstandes oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin
nen anwesend sein. 

(2) Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit Stimmen
mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Wahlvorstehers oder der Wahlvorsteherin den Ausschlag. 

6. A b s c h n i t t

Wahlhandlung 

(zu§§ 21 un 22 Wahlgesetz) 

§ 21

Die Wahl soll für jeden Wahlbezirk am Wahltag im Anschluß 
an den Gottesdienst bis achtzehn Uhr möglichst in einem 
kirchlichen Raum stattfinden. 

§ 22

Der Wahlvorstand eröffnet die Wahlhandlung, nachdem er 
sich davon überzeugt hat, daß die Wähler und Wählerinnen 
das Ankreuzen der Stimmzettel in Wahlzellen unter Wahrnng 
des Wahlgeheimnisses vornehmen können und daß die Wahl
urne leer ist. Die Wahlurne ist danach mit einem Papiersiegel 
oder Schloß zu verschließen. Sie darf bis zum Schluß der Wahl
handlung nicht mehr geöffnet werden. 

§ 23 

(1) Während der Wahlhandlung und der Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses hat jedes Gemeindeglied 
Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Störung des Wahlge
schäfts möglich ist. 

(2) Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im
Wahlraum. 

§ 24

(1) Alle Stimmzettel müssen die gleiche Größe und Farbe
haben und dürfen nicht mit äußeren Merkmalen versehen sein, 
durch die sie sich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden 
Weise von anderen unterscheiden. Sie sind amtlich herzustel
len und müssen außer der vollständigen alphabetisch geord
neten Wahlvorschlagsliste die Angabe enthalten, wieviele Mit
glieder des Kirchenvorstandes zu wählen sind, welche Bewer
ber oder Bewerberinnen hauptamtliche Mitarbeiter oder 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen sind und wieviele hauptamt
liche Mitarbeiter oder hauptamtliche Mitarbeiterinnen in den 
Kirchenvorstand gewählt werden dürfen. Jeder Stimmzettel 
muß bei der Aushändigung an den Wähler oder die Wählerin 
mit dem Siegel der Kirchengemeinde versehen sein. 

(2) Der Wähler oder die Wählerin kreuzt auf dem Stimmzet
tel deutlich höchstens soviele Namen an, wie Mitglieder des 
Kirchenvorstandes zu wählen sind. Personen, deren Namen 
auf dem Stimmzettel nicht enthalten sind, können nicht 
gewählt werden. 

§ 25 

(1) Der Wähler oder die Wählerin übergibt seinen oder ihren
Stimmzettel zusammengefaltet persönlich einem Mitglied des 

Wahlvorstandes, das den Stimmzettel sofort nach Prüfung der 
Wahlberechtigung und dem Vermerk über die vollzogene 
Wahl im Wählerverzeichnis ungeöffnet in die Wahlurne legt. 

(2) Als Nachweis für die Wahlberechtigung gilt die Eintra
gung in das Wählerverzeichnis. Im Zweifelsfall kann verlangt 
werden, daß der Wähler oder die Wählerin sich über seine oder 
ihre Person ausweist und seine Zugehörigkeit zur Kirchenge
meinde glaubhaft macht. 

(3) Abwesende können sich bei der Stimmabgabe nicht \'er
treten lassen. 

7. A b s c h n i t t

Beendigung der Wahl und Feststellung des 
Wahlergebnisses 

(zu§§ 21 bis 24 Wahlgesetz) 

§ 26

Sobald die Wahlzeit abgelaufen ist, wird dies vom Wahlvor
steher oder von der Wahlvorsteherin bekanntgegeben. Von da 
ab dürfen nur noch die Wähler oder Wählerinnen zur Stimm
abgabe zugelassen werden, die sich im Wahlraum befinden. 
Der Zutritt zum Wahlraum ist so lange zu sperren, bis die an
wesenden Wähler oder Wählerinnen ihre Stimme abgegeben 
haben. Sodann erklärt der Wahlvorsteher oder die Wahlvorste
herin die Wahlhandlung für geschlossen. 

§ 27 

Nach Beendigung der Wahlhandlung ermittelt der Wahlvor
stand ohne Unterbrechnung das Wahlergebnis im Wahlbezirk. 
Dabei stellt er die Zahl der Wahlberechtigten, die Zahl der 
Wähler oder Wählerinnen, die Zahl der gültigen und ungülti
gen Stimmen und die Zahl der für die einzelnen Bewerber oder 
Bewerberinnen abgegebenen gültigen Stimmen fest. 

§ 28

(1) Die Stimmzettel sind vom Wahlvorsteher oder von der
Wahlvorsteherin aus der Wahlurne zu nehmen, zu zählen und 
mit der Zahl der im Wählerverzeichnis vermerkten Stimmab
gaben zu wrgleichen. Abweichungen sind in der Wahlnieder
schrift zu vermerken. 

(2) Jeder Stimmzettel wird einzeln entfaltet und vorgelesen.
Die auf die einzelnen Vorgeschlagenen entfallenen Stimmen 
werden vom Wahlvorstand in einer Liste und Gegenliste 
gezählt. 

(3) Ungültig sind andere als amtlich hergestellte Stimmzet
tel und solche, auf denen der Wähler oder die Wählerin 
Zusätze angebracht oder keine Namen der Wahh·orschlagsli
ste angekreuzt hat. Ungültig sind auch Stimmzettel, auf denen 
mehr Namen angekreuzt worden sind, als Mitglieder des Kir
chenvorstandes zu wählen sind. 

(4) Beanstandete Stimmzettel sind mit fortlaufender
Nummer versehen der Wahlniederschrift beizufügen. 

§ 29

Nach Auszählung der Stimmen stellt der Wahlvorstand die 
Ordnungsmäßigkeit der Wahl und das Wahlergebnis fest. 
Darüber ist eine Niederschrift aufzunehmen, in der auch 
etwaige Beanstandungen zu vermerken sind. Die Nieder
schrift ist vom Wahlvorstand zu unterschreiben. 

§ 30

(1) Sobald das Wahlergebnis feststeht, hat der Kirchenvor
stand unverzüglich festzustellen, wer zum Mitglied des Kir
chenvorstandes gewc'ihlt worden ist, die gewählten Bewerber 
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und Be,\-erberinnen ,-on ihrer Wahl zu unterrichten, das Er
gebnis der Wahl dem Kirchenkreisvorstand mit:tutl'ilen und 
der Kirchcngt'nwindc• durch Aush,rng und am S onntig n,ich 
dem \\',1hltag durch 1',in;elabkündigung bck,mntzugd,en 

(2l Die Akten über die Wahl sind beim Kirchenvorstirnd zu 
ven\·ahren. Die Stimmzettel s ind nach Ablauf von s echs 
Monaten, frühestens jedoch nach dem endgültigen Abs chluls 
eines Beschwerdeverfahrens oder kirchengerichtlichen \-cr
fohn•ns zu \l'rnichtcn. 

8. Absc h n i tt

§ 31

Die \-orsitzenden der Kirchenvorstände und der Wahlgre
mien oder ihre Stclh·ertreter oder Stclh·ertrl'terinncn sind für 
die ( lrdnungsm;1l�igkeit der Wahl \tTdllt,\-ortlich. Üb,·r dc·n 
\Nc1hlnirgang ist eine bc",ondcre Niedn,,hrift ;u ft·rligen, ,HIS 
der im einzelnen zu ersehen ist, wie und mit welchem Ergeb
nis die\ Vahl durchgeführt worden ist. Nc1ch dem Wc1hlakt s ind 
die '\iederschrift und die sonstigen i\'c1hlunterlagen dem Kir
chenkreis\·orstand zuzusenden und dort c1ufzubewahren. Das 
VVc1hl,·1').::cbnis ic.l t1111,c;L'lwmi dem Kifflwnkr,•ic.,'lll'c.l,md mit;u
lcill'n. 

§ 32
(1u § 53 Wahlge:-;etzl 

Die hc1uptc1mtlichen .\Iitarbeiter und hirnptamtlichen .\lit,n
bl'iterirnll'n t>illl•c. Kirclwnkrvi;,\·e rb,rnde, gehiin·n dl·m .\iitir
L,L·ilc·rk"11\'l'nl des Kir, hL·nkrciscs ,m, in dc•rn „ie ihren l\,1lrn
:-;ilL h,1l-1t·n. DicjcnisL·n, die ihren \\c1hn,it1 auEcrhaJl, l'inc•� 
zum Kirchenkreisverband gehörenden Kirchenkreises haben, 
geben durch ei ne Erklänmg schriftlich bekannt, zu welchem 
l\litMbeiterkonvent sie zugehören wollen. 

ll. ;\bs c hnill

§ 33
Die Yorsitzenden dn Kirchenkreissn10den sowie der\\ ahl

gremien oder deren Stclh-ertreter oder Stellvertreterinnen s ind 
für d1t' Ordnungsm:W1gkeit der Wahl n·rantwortlich. Lber 
dt·n \ \ ,1 h 1 \'( irgc1 ng ist ,·i 11,· br·sonderc '\ i,·, 1,•r;.,, hri ft lll krl 1gu1, 
'1th d,·r im l'i n1clnc11 /LI ,·rs<·lwn ist, i\·i,· und mit weklwrn Er-

die IN1hl durchs,•führt worden i�t '-J.ich dem \\c1hlc1kt 
sind die Niederschrift und die sonsti,sen \Vc1hlunter lagen der 
Kirchenkreissnlllde dem Kirchenkrei snirstand, die der i\ahl
grcmien dem oder der \\-zihlbeauftragten beim Nordelbi�chen 
K1r,-h,•n,rn1t :1u711scnclc'n und dort auf1uh•w,1hrcn. D,1, \\',1hl
ergd,ni, der l<irch,·11kn·i,,· ist umgl'iwnd dem \:,,nil'll•isc l1L'll 
l(irclwn,111\l rnit/Uk,l,·11 

lO. A bs c h n itt 

Schlußbestimmung 

§ 34
Diese Rcchts\·erordnung tritt ,im Tage nach der Verkündung 

i n  Kraft. 

Rechtsverordnung über die Wahlprüfung 
(Wahlprüfungsordnung) 

Vom 12. Februar 1985 (GVOBI. S. 75) 
in der Fassung vom 13. Febmar 1990 

Die Kirchenleitung hat nach§ 98 Abs. 3 Wr1hlgcs etz in der 
Fassung vom 2.0. Januar 1990 folgende Rechts\'erordnung er
lassen. 

§ 1

(1) Cb,·r diL' Gültigkeit \'()11 Wahlen odc'r N,ichwahlen zu
den Kirclwnkreissvnoden und zur SvnodL· entscheidet der 
Wahlprüilmgsausschuls. Er besteht aus drei \litglicdern der 
Kirchenleitung (einschließlich der stellvertretenden Mitglie
der der Kirchenleitung); dc1runter muß mindestens ein rechts
kundiges \Iitglied s ein. Gleichzeitig s ind z,,-ei Stellvertreter 
oder 7Wei Stellvertreterinnen zu benennen, wobei mindestens 
l'im·r dic>sL'r S tcllH·rtretl'r udc·r c·ine dil'Sl'f S tc·ll\',,rtrdcrinnen 
rec·htskun,lig st•in muls. 

(2) Die Geschäftsführung für den Wahlprüfungsausschuls
obli egt dem Nordelbischen Kirchenamt. Dieses kann im 
Auftrag des oder der Vors itzenden eine Vorpnifung der Be
schwerde durchführen. 

(3) \\ir,1 c•ir1t• W<1hl fiir \11\c;Ültig erk!;irL gc•lkn ,1lk bis /ll
dicc.cm -IL'rmin gd<1i�k11 KL·,,hlusse trot1dcrn .ils wirks,1m. 

§2

(1) Die Prüfung erfolgt nur c1ufgrund einer Beschwerde, die
jcd,'r o,h-r iL•d,• vV,ihllwrcchti.�tc einlcgt'n k,11111. Sie ist schritt
lieh bei d,·r 1'-irdwnlcitung l'in/llrL·ichcn und /ll begründen. 

(2) \\',1hlbcrechti gter oder\ \ahlerechtigle im Sinne vun § 91'>
Abs. 2 Sc1tz 1 Wahlgesetz ist jede Einzelperson, die an den je
weiligen\ \'ahlen zu den Kirchenkreissynoden und zur Synode 
teilzunehmen berechtigt ist. Die Wahlorgane gelten nicht c1ls 
Wzihlbcrcchtigte im Sinne \'lln � 98 Abs. 2 S,1t/ 1 Wi1hlgPsl'tz. 

D) \\',•rd,·n dem Nordt·lbhLhl'n Kirchcn,rnit n,ich /\blaut
der in§ lJ,-, ,\h,;. 2 Satz 1 \\,,hlgcsl'tz ßl'n,rnntt.'n Frist in amtli
cher Eigenschaft Umstände bekannt, die einen Wahlmangel 
begründen könnten, so hat das Norde\bische Kirchenamt s ie 
unverzüglich nach Bekannt\\-erden dem \ \\1hlprüfungsaus
schuf� unter ,s.:;lcichzl'iliger \lilleilung c1n ckn Rc•troffenen oder 
dit> lklwilt·nL' l'.llf Kt'nnlnis ;u bringen. D,·r \\',1hlprüfung:,.,
,ll1sschu1' h,1t l'.ll bdindL·n \\'ie in dicst'll F;111vn weiter 1u n•r
fahren 15t und teilt die Entsche idung dem Betruffenen oder der 
Betroffenen, der Kirchenleitung und dem '\'ordelbischen Kir
chenamt mit. Diese Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

(4) i\ird die Beschwerde n1rückgenommen, stclltderWahl
prülung,.n1,,chul� d,1s \,Tl,1hren t•in und tL·ill clil•s dem Bc
scl11\'LTtklu hr,'r od,·r dc'r Uc·,, h\\ t•rddiilirt>ri n ckr Kirchcnil'i
tung und dem Nurdelbisdien Kirchenamt mit. 

(1) 1\b lkbnntgzilw im Sinne von� LJS 1\l,..., 2 Sat; 1 Wahl·
gcsd1 '.',i lt i,·1,·t,i lc., dcrT,1g eh-, ,-r,tl'n /uc.amrnc•n lrdcns dL'r neu 
gc1,·,i hlkn Kin·Iwnkrciss\ n, ,d,·n und der S1 nu,k; mit di,·...,t·rn 
Tag beginnt die Beschwerdetrist. Bei Naclm-ahlen beginnt die 
Beschwerdefrist mit dem Tag der Wahl in die jeweiligen 
Gremien, 

(2) Unwrzüglich nc1ch Durchführung der Wc1hl ist das
Wahl- bzw. Nachwahlergebnis schriflich durch den Vorsitzen
den oder die Vorsitzende des \'Vahlorgans dem Nordelbischen 
Kirchenamt mitzuteilen. 

§4

Der Wahlprüfu ngsausschuß tagt in nichtöffentlicher 
Sitzung. Er ist beschlußfähig, wenn alle Mitglieder anwesend 
sind. Er beschlieJst mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleich
heit ist die Beschwerde abgelehnt. 

§5
(1) Der oder die Vorsitzende kann für jede Beschwerde eint>n

Berichterstatter oder eine Berichterstatterin bestimmen. 
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(2) Im Regelfall entscheidet der Wahlprüfungsausschuß im
schriitlichen Verfahren. 

C\l h krnn im Ein1t·lt,1ll Ti.,rniin zur 1mmdliclwn Vcrh,rnd
lung c1nberauml'l\. In dic,crn Fc1ll find,•l div Kirclwng,-r 1chh
ordnung entsprechende A.nwendung. 

(.J.) Die Entscheidung des Wahlpri.ifung,ausschusses ergeht 
durch Beschluß, der den Beteiligten zuzUC>tellen ist. 

(=ii l)L•r 1-leschlul� de, \u,s,·hu,ses i,t ,chrifliL·h nil'lll'J'/11k
g,•n. 1 r hc1 t d ic 11·l',c'11 ll i, ii,·n T,1 t,,ichl'n trn,I (; rii nde, ,7 ul d v1wn 
d i,· Fnt,cheidung b,•rnht. anzugl•hen. \ \q;cH dL'r Linzl•llw1t,•n 
ist eine Bezugnahme ,mf den Akteninhalt 1ulässig. 

§6

f:in \litglied des \\Zlhlpriihmgsaus,;chusses darf ,rn der Be
r,1lu17,C', 1md lk,chlu1:t,1,,1111;� ,il·, \\',1hl11nifun1;,,111..,..,, h11,·-,', 
nicht tc-ilm·hmcn, IH'llll di,· L;nh,·lwidu ihm •;l'ib,t, ,,·11,,·rn 
Ehe,s.c;atten, seinen VlT11·andten oder \t·r,cl111·,1gerlen b, z11m 
2. Crad einen unrnittelhiren Vorteil o,k-r l\ii1chteil bringen
kann. In diesem Fall nickt der Vertreter oder die Vertreterin m
den 1\-ahlprüfungsauoschufs auf.

l1il''l' l�l'chh\l'tu;·dnung lrill ,im l.1,c;l' 1,,Kli ilirl'r \ kun
dun,s.c; in Kr,ift. 

Verteilung der Mitglieder der Synode auf die Kirchenkreise 

1)1, "1 nodc dl'r N,,rddhi,,hcn Kirche· l1c1 t am I '). J,rnt1c1r I cJ<Jt l 
nach� SJ Wahlgc�dz rS. 74) die Vcrl<'ilung ckr l'vlitgliedc·1 ckr 
Svnode auf die Kirchenkreise ,rnf der Grundlage der Gemein
d.egliederzahlen für 1%CJ nach dem d'Hondt'schen Verfahren 
-,\Je n,,chstehend ,,urgeführt- festgesteilr: 

1\]t I L11r,bmg 
1\lillll.l 
Blc1 n kcm.",C 
Harburg 
Niendorf 
Storrn,un 
Futm 
Kiel 
l .dlllT1burg
Lübeck
:\.lün, tcrdorf
Nc'umünster
o:denburg

Pl,in 
R,rnl1,1u 
Segeberg 
Angeln 
Eckernfönl e 
Eiderstedt 
Flensburg 
Husum-Bredstedt 
Norderdithmarschen 
Rendsbu rg 
Schleswig 
Süderdithmarschen 
Südtondern 

<.J Svnod,11,• 
1 S\·n,1,L1k1 
.?. S\·11mL1 1 c 
2 S\'nodcilc 
3 Synod,11, 
9 Synod,,!L' 

.?. Svn,,cL,!t
<; S1·noLL1ll' 
:, Svnodc1[,, 
4 Synodale 
l Synodaler
.J. Svnod,de
2 Synodale
2 Svn,id.-il,,
2 S\'IH>LL1k
2 Syno,Lill-
2 Synodale

1 Synodaler 
1 Synodaler 
1 Synodaler 
2 Synodale 
1 Synodaler 
1 Synodaler 
3 Synodale 
1 Synodaler 
2 Synodale 
1 Synodaler 

Kiel, den 19. Januar 1990 

KL-Nr. 827 / 89 

Die Kirchenleitung 
D. Kru sche

Bischof und Vorsitzender 

fünftes Kirchengesetz 
zur .\nderung des Kirchenbesoldungsgesetzes 

vom 19. Januar 1990 
Dil' ':-o\'ll(''k h,lt das tolgend<' Kirchengl''il'l/ h:,,:hh,,scn: 

� 1 

Das Kirchenbesold1mgsgc5et1 in der Fassung n,m 30. Januar 
JC/i'l'J (G\'C,B] S. 'lli) \\ ird '<'-·ic t,ilgt geiindcrt 

In�], ,1 \]1s. 1 11·,-rd>'n in huc"h,t,1hc c) d,·1 l '1rnkt d;1rch ,·in 

,,d) die R,•gelung nin H,,rten bei der Bcstcucnmg des Mict
\1·,·rtes Yon Pc1stor,1tt-11." 

1 ln der -\nlt,ge 1 (13esold11ngsordnung i\1 11·erd,'11 in Besol 
dung,c;nrpp,· ,\ 1:, l t1l;11,,t,• 4 llt1L·h,l,1h·, und in lll·,ol
du11;;,C',rnppc ,\ 14 FuF11l,k � Buchst,ibc ,· IL'\1 ,·il, 11,irh dl'n 
\Vorten "Rcterenl der Klil hL·nleilung" in liL',cllldl•ren L,L•ilen 
die Fun ktinnsbezeichnunge.·11 

„ills l.t•Jt,0r des EYangelisclwn Rundfunkdienstes Nord der 
Nordelhschen Kirche. 

§2

Dieses Kirchengesetz tritt c1m l. April 199,' in kraft. 
IJ,rs 1·,,r,l,·lll'lldl'. v,iu d,·r C..\no,k ,im ]LJ. Tc1mr;1r jl)L)() bc·

,chll,,,,.,1,· l<irch,·11,c;l'�d/ \\ir·d liil'rmil 1·,·rku11,kt 

Kid, den I ll. Januar 199[) 
Die Kirchenleitung 

D. Krusche
Hi,ch,il \Incl \'t,rsit/L'lldl'r 

Kid, den 2:;_ T.1n11ar l(l<.J[l 

1 )il' c..;, 11, •ck dn '\Jmdl'[[,1,,c-l1t ·n Fx. 1 u l h. 1'ir, IH- h,1l .iut ihrer 
1-l. L1gu11� cim \ lJ. J,1m1.ir !'J'.111 dil' n.H l1�kl1l'11d nT,,lfcnllidi
te Gesd1:üb,,rdnung beschlo,sen. 

Dr,1,•er 
c-, 

Priisid,,11 l der Svnode 

* 

Geschäftsordnung 
der Synode der Nordelbischen Ev.-Lulh. Kirche 

vom 19. Januar 1990 

Abschnitt J 
Einbt·ru fu ng und Tei lnahme 

Ei 1 
Synodale 

(1) Svnodale im Sinne dieser Geschäftsordnung sind die an
wesenden Mitglieder der Synode und die einberufenen Stell
Yertreter. 

(2) Die Svnodalen treten ihr Amt mit dem Gelöbnis an. Ein
nachrückender Synodaler, der das Gelöbnis als Stelh'ertreter 
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schon abgelegt hat, tritt sein Amt mit L nterrichtung durch den 
Präsidenten der Synode an. Das Gelöbnis wird für die Dauer 
der\ Vahlperiudc nJr der Svnode, und /war bei Lkr Kun,titu
iernng gegenüber dem Vorsitzenden der Kirchenleitung, 
danach gegenüber dem Präsidenten, abgelegt. 

Einberufung 

(1 l Die Snmdc tritt in der Regel ZI\L·imal jiihdich zuc;,im
men. Sie ist einzuberufen, wenn ein Viertel ihrer Mitglieder 
oder die Kirchenleitung es beantragen (Art. 74 Abs. 1 Verfas
sung\. 

(2) Die Synode wird erstmals von der Kirchenleitung einbe
rufen und von deren Vorsitzenden bis zur Wahl des Präsiden
lC'n geleitet (Art. 74 Ab�. 2 Verfo,sung). Zu den weiteren T;igun
gen wird \ om Präsidenten einberufen. Das Präsidium be
stimmt Ort und Zeit nach Beratung mit der Kirchenleitung. 

§ 3
Mitteilung\ on Tagesordnung und Vorlagen 

(1 l Die Einladung ergeht schriftlich. Sie soll den Mitgliedern 
dt'r Synode �p.'itt·skns einen \lonat vur Beginn der "fagung 
zugehen und eine nirläufige Tagesordnung enthalten. Selb
ständige Vorlagen(§ 19 b Abs. 2), die spätestens zwei Monate 
w,r dem T,1t-ungsbq�inn bei der Cesch;iftsslelle der Sn1ude 
eingegangen sind, müssen in die vorläufige Tagesordnung 
aufgenommen werden. 

(2! Vorlagen von Kirclwn,s:;esel/.en und des H,ni,halts 
müssen, andere Vorlagen sollen den Mitgliedern der Synode 2 
Wochen vor dem Tagungsbeginn zugeleitet werden. 

(s) Die S1nude stl'ill die endgültige T,1gcsordnung fe�t. Er
weiterungen der vorlciufigen Tagesordnung sind nur zulässig 
wenn mindestens zwei Drittel der Synodalen zustimmen. 

§4
Teilnahme 

( J) Die [\Jitglieder dt·r Svm ,de sind w·rpflichtet, an ,1llvn TiJ
gungen teilzunehmen. Ihre Verhindenmg müssen sie der Ge
schäftsstelle der Synode so rechtzeitig mitteilen, daß der Stell
V(•rtrder gel,1dt'n \l'Crclcn kann. 

(2) Ist ein 'v1itglied während der Tagung einer Synode zeit
weise verhindert, so kann mit Zustimmung des Präsidenten 
der Stcll\'l·rtrdcr sein 1\mt w,,hrnchnwn. 

(3) lm übrigen melden sich Synodale, die die Tagung vor
ihrem Ablauf verlassen oder an einzelnen Sitzungstagen tern
bleib!c'n müs,t'n, heim Prüsidcnten ab. 

§5
Stimmrecht 

Jeder Synodale hat Sitz und Stimme, solange nicht die 
Synode aufgrund eines Berichtes des Geschäftsordnungsaus
schusses entscheidet, daß der Synodale nicht teilnahmeberech
tigt ist. Die Synode entscheidet endgültig . 

Abschnitt 2 
Ämter 

§6
Präsident und Vizepräsidenten 

(1) Die Synode wählt auf der ersten Tagung vor Beginn der
Beratungen aus ihrer Mitte unter Leitung des Vorsitzenden der 
Kirchenleitung in geheimer Wahl den Präsidenten, der kein 
Pastor oder hauptamtlicher Mitarbeiter sein darf (Art 73, 74 
Abs, 2 Verfassung). 

(2) Gewählt ist, 1\·er

1. bei einem Wahl\·orschlilg mit einem Namen zwei Drittel,

2. bei einem Wahh-orschlag mit mehreren Namen mehr als die
Hälfte der Stimmen der Svnodalen erhält.

D) Kommt die t'rfordL'rliclw Mehrheit nicht zustande, ist in
einem zweiten Wahlgang gewählt, wer 

1. bei einem Wahh·orschlag mit einem Namen mehr als die
Hälfte der Stimmen,

2. im anderen Fall von den beiden Kandidaten, die im ersten
Wahlgang die höchste Stimmenzahl erhielten und die nun
rnl'l1r ,illein zur \V,,h\ gestL-111 werden, die meisten Stirnnwn

erhält. 

(4) Unter der Leitung des Präsidenten werden in geheimer
\\'ahl ein erster und ein Z\\ e1kr Vizepräsident gewählt. 

(5) Im übrigen gilt§ 19 Abs. 3 bis 7 entsprechend.

(6) Der Priisident und die Vizcpriisidenten ,verden für die
Dauer der Wahlperiode gewählt. 

§7
l'ri1sidium 

(1) Der Präsident und die Vizepräsidenten bilden das Präsi
dium. Das Präsidium tritt ;iuf Einladung des Präsidenten oder 
auf Verlangen eines Vizepriisidenten ,:usammen. 

(2) Der Präsident leitet die Verhandlungen und Geschäfte
der Synode und ,;ertritt die Svnode nach außen. Er bnn sich 
durdi ein1:n der Vi1epräside11ten Yt'rtreten lassen. Im fall der 
Verhinderung wird er vom ersten, dieser v0111 zweiten Vize
präsidenten vertreten. 

IJJ Da� Präsidium beschließt über den 1\rbeitsplan der 
Synode, die vorläufige Tagesordnung und besondere Arbeits
formen der Synode, die Beteiligung der Vizepräsidenten an der 
Leitung der Synode, über S,mderver,rnstaltungen und die Ein
ladung nm Gästen. 

§8
Beisitzer und Schriftführer 

(1) Zur Unterstützung des Präsidiums bei der Leitung der
\'crh,rnd Jungen \\·,ihlt die S\ nodc für jede Tagung Z\\ c·i ßeisil
zer. 

(2) Zur Vorbereitung der Tagungsniederschrift bernft der
rrc'isidcn t mit Zusl!mmung der Sy1wdt· Sch rilttührcr. d 1e nicht 
Svnodale sind. 

Abschnitt 3 
S i tzun gen 

§9
Eröffnung und Schließung 

(1) Zur Tagung der Synode gehört ein öffentlicher Gottes
dienst. Die Sitzungstage werden mit einer Andacht begonnen 
und beendet. 

(2) Vor Schluß der Tagung teilt der Präsident Ort und Zeit
der nächsten Tagung mit. 

§ 10
Öffentlichkeit 

(1) Die Verhandlungen der Synode sind öffentlich, soweit
durch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist Durch Be
schluß kann die Öffentlichkeit für einzelne Verhandlungsge
genstände ausgeschlossen werden (Art. 120 Abs. 2 Verfas
sung). Über den Antrag auf Ausschluß der Öffentlichkeit wird 
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in nicht-öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Der Be
schluß wird unverzüglich in öffentlicher Sitzung bekanntge
geben. 

(2) Mitglieder der Kirchenleitung und ihre Beauftragten
nehmen auch an nicht-öffentlichen Sitzungen teil. Gästen kann 
die Anwesenheit durch Beschluß der Synode gestattet werden. 

§ 11
Bild- und Tonträger 

(1) Aufnahmen durch Film und Fernsehen bedürfen der
Einwilligung des Präsidiums. Dieses sorgt dafür, daß die Ar
beitsfähigkeit der Synode nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Im übrigen dürfen die öffentlichen Verhandlungen der
Synode auf Tonträger aufgenommen werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn einzelne Synoda
le widersprechen, für ihren Wortbeitrag. 

(4) Die Verhandlungen der Synode werden in vollem
Umfang durch die Geschäftsstelle auf Tonträger aufgenom
men, Verhandlungen in nicht öffentlicher Sitzung nur auf be
sonderen Antrag des Präsidiums. Die Aufnahmen über nicht 
öffentliche Sitzungen und die Beiträge nach Absatz 3 stehen 
nur dem Präsidium und den Schriftführern der Geschäftsstel
le für die Vorbereitung der Tagungsniederschrift zur Verfü
gung. Das Abhören durch andere Personen bedarf der Einwil
ligung des Präsidenten und des betreffenden Redners. 

§ 12
Niederschrift 

(1) Über jede Tagung der Synode wird eine Niederschrift an
gefertigt. Sie muß die Tagesordnung, die Feststellung der Be
schlußfähigkeit, die Anträge, die Beschlüsse und die Wahler
gebnisse enthalten. Es kann eine gekürzte Wortniederschrift 
erstellt werden. 

(2) Wird eine gekürzte Wortniederschrift geführt, erhält
jeder Redner die v�m den Schriftführern erstellte Fassung 
seines Beitrags zur Uberprüfung. Berichtigungen dürfen den 
Sinn der Ausführungen nicht verändern. Wird der Beitrag 
nicht innerhalb der vom Präsidenten bestimmten Frist zurück
gegeben, gilt der Wortlaut als gebilligt. 

(3) Wird keine gekürzte Wortniederschrift geführt, be
schließt das Präsidium, welcher Inhalt der Beratungen über 
Absatz 1 Satz 2 hinaus in die Niederschrift aufgenommen 
wird. 

(4) Die Tagungsniederschrift wird vom Präsidenten und
einem Vizepräsidenten unterzeichnet. Sie wird an die Synoda
len und an die Mitglieder der Sy�_ode, die nicht teilgenommen 
haben, versandt. Anträge auf Anderung der Niederschrift 
müssen schriftlich bis zum Beginn der Tagung eingereicht 
werden, vor der die Niederschrift versandt wurde. Uber sie 
entscheidet die Synode. 

§ 13
Gäste

Ständige Gäste sind die Vertreter der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands, der Evangelischen Militärseelsorge, der 
Domprobst der Domkirchgemeinde Ratzeburg sowie je zwei 
von den zuständigen Gremien benannte Vikare und Theolo
giestudenten. Ihnen kann das Wort erteilt werden, anderen 
Gästen nur mit Zustimmung der Synode. 

§ 14
Ordnungsbefugnisse 

(1) Der Präsident übt während der Tagung das Hausrecht
aus und trifft die für den ungestörten Ablauf notwendigen An
ordnungen, Kundgebungen und Aufstellungen durch Wort, 
Schrift und Bild sowie das Auslegen und Verteilen von Schrif
ten in der Tagungsstätte sind nur mit Einwilligung des Präsi
diums zulässig. 

(2) Wenn Zuhörer die Ordnung der Sitzung verletzen und
ein Ordnungsruf ohne Erfolg bleibt, kann der Präsident die 
Sitzung unterbrechen, einzelne Störer entfernen lassen oder 
den Zuschauerraum räumen lassen. 

(3) Der Präsident kann Synodale oder Gäste, die die
Ordnung \'erletzen, zur Ordnung rufen. Wird ein Redner zum 
zweiten Mal zur Ordnung gerufen, kann ihm der Präsident das 
Wort entziehen. Der gerügte Redner kann dagegen schriftlich 
bis zum Ende des Sitzungstages die Entscheidung der Synode 
beantragen. Die Synode entscheidet am nächsten Sitzungstag 
ohne Beratung darüber, ob die Entscheidungen des Präsiden
ten gerechtfertigt waren. 

(4) Der Präsident kann Redner, die vom Beratungsgegen
stand abweichen, zur Sache rufen. Wird ein Redner zum 
zweiten Mal zur Sache gerufen, kann ihm die Synode das Wort 
entziehen. 

(5) Ist einem Redner das Wort entzogen worden, darf es ihm
zum selben Beratungsgegenstand nicht wieder erteilt werden. 

§ 15
Redeordnung

(1) Der Präsident erteilt das Wort in der Reihenfolge der
Wortmeldungen. Die Synode kann die Redezeit auf eine be
stimmte Dauer beschränken. Wenn der Präsident sich als 
Redner an der Beratung beteiligen will, gibt er den Vorsitz ab. 

(2) Antragsteller selbständiger Vorlagen (§ 19 b Absatz 2)
und Berichterstatter erhalten das Wort zu Beginn der Beratung, 
auf ihren Wunsch auch zum Schluß der Beratung. Die Bischö
fe, der Präsident des Nord elbischen Kirchenamtes und die Be
auftragten der Kirchenleitung erhalten das Wort auch außer
halb der Rednerliste (Art. 72 Absatz 2 Verfassung). 

(3) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung haben Vorrang.
Ein Redner oder eine Abstimmung soll durch sie nicht unter
brochen werden. 

(4) Zu persönlichen Erklärungen wird das Wort erst nach
Schluß der Beratung des betreffenden Gegenstandes erteilt. 
Mit der Erklärung dürfen nur persönliche Angriffe zurückge
wiesen oder eigene Ausführungen berichtigt werden. Sie ist 
vorher dem Präsidenten schriftlich mitzuteilen und dann vom 
Erklärenden zu verlesen. 

§ 16
Abschluß der Beratung 

(1) Vor der Erledigung der Wortmeldungen kann Schluß der
Redner liste oder Schluß der Beratungen beantragt werden. Ein 
Redner darf durch den Antrag nicht unterbrochen werden. 
Einen Antrag kann nicht stellen, wer bereits zur Sache gespro
chen hat. 

(2) Der Antrag bedarf der Unterstützung von mindestens 10
Synodalen. Wird er unterstützt, werden die noch auf der Red
nerliste stehenden Namen verlesen und die zum Beratungsge
genstand bereits eingebrachten Anträge bekannt gegeben. 
Eine Beratung findet nicht statt. 
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(3) \\'ird sowohl Schluß der Redner liste als auch Schluß der
Beratung beantragt, ist zunächst über den Antrag auf Schluß 
der [:l,,r,1luns ,ilv.uslimnwn. 

§ 17
Besondere Arbeitsformen 

(1 l Das Präsidium kann für bestimmte Themen -ausgenom
men Gesetze und Haushaltsplan- vorsehen, daß für einen Teil 
der Tagung lwsomforc 1\rbcitsformtn, /.ß. Cruppt'n,irb,·it, 
gC\\ ,1hlt werden; LL1r,1uf i;,l in der FinL1dung hinzuwei,c•n. 

(2) Die Synode kann bei der Feststellung der Tagesordnung
(§ 2 Absatz 3) die vom Präsidium vorgesehenen besonderen
Arbeitsformen ablehnen. Dann findet die Tagung nach den
übrigen Regeln der Geschäftsordnung statt.

1 c; 1 BL•c,onderc ;\rbt·itstornwn sind kil ciL'r Synndcnlagung, 
die dl'r Vorbereitung der Vc>rhandlung llL'r Svnode dienen. Die 
Snwde kann beschließen, daß vorher eine allgemeine 1\us
sprache stattfindet. 

(➔) 1. Das Präsidium legt die Zusammensetzung der
Gruppen fest wobei Wünsche der Synodalen mög
lichst zu berücksichtigen sind. \'nr Beginn der c;rup
penarbeit b,nm·n Svnudale rn1l L'ustimnrnng de, f)r;i
sidenten in eine andere CrUJ.'J.W \\'echscln. 

') Das Präsidium bestimmt die Synodalen, die die 
Gruppen einberufen. Unter ihrer Leitung wählt die je
weilige Gruppe aus dem Kreis der mitwirkenden 
Svnodall'n ihrL'n Crup1-wnleiter und einen Sprc·clwr, 
d�'r in dl'r S\·11c,dc für die CrnppL' bcrichtl't. 

. ,. Über die Hinzuziehung von Gästen entscheidet das 
Präsidium. Gäste haben in der Gruppe Rederecht wie 
Synodale, jedoch kein Stimmrecht. Im übrigen sind die 
Gruppensitzungen nicht öffentlich. 

--1. Die Crupp,·n \,,,innen zum Tlwma Antr;igc an ,iic 
Svnodc bcschliL·ls,'n. Celwinw .-\bstimmungen tinden 
nicht statt. Ein J'rotokoll wird nicht geführt; Tonband
aufnahmen sind nicht zulässig. 

Abschnitt 4 
1 \ b s t i rn rn u n gen  u n d \ \' ,1 h 1 L' n 

§18
Beschlußfähigkeit 

(1 l Die Synode ist beschlufüähig, ,\·enn mehr als 70 Sn1oda
le amvesend sind. Durch Kirchengesetz kann bestimmt 
wnden, ,faG bei c>in/L·liwn Entsclwidrnig,·n /Ur BeschluL;fähig
kt·it diL' AmH'St·nlwit c11wr hiiheren ,-',,n/cihl von Syno,-Lilcn cr
lordl'rlich ist (Artikel 121 Absatz I und 3 Verfassung). 

(2) Die Beschlußfähigkeit wird zu Beginn der Tagung durch
Namensaufruf festgestellt. Die Feststellung der Beschlußfähig
keit braucht im Laufe der Tagung nur wiederholt zu werden, 
wenn die Beschlußfähigkeit angezweifelt wird (Art. 121 Abs. 
2 Verf.). Wird sie angezweifelt und die Beschlußunfähigkeit 
festgestellt, bleiben davorliegende Abstimmungen und 
Wahlen wirksam. 

(3) Ändenmgen der Verfassung bedürfen in der 2. Lesung
der Anwesenheit von mindestens 105 Synodalen (Artikel 69 
Absatz 3 Verfassung) und der Zustimmung von zwei Dritteln 
der Anwesenden. 

§ 19
Abstimmungen 

(1) Der Präsident teilt die Anträge, über die abgestimmt
werden soll, und die Reihenfolge der Abstimmungen mit. 
Jeder Antrag ist so zu fassen, daß mit ja oder nein gestimmt 

werden kann. Anträge, die den Synodalen nicht schriftlich \'Or
liegen, müssen verlesen v\ erden; dies gilt nicht für Anträge zur 
Ct•schatt,urci nung. 

(2) \.\'crdcll Fillwendung,·n gegen die F.1s,ung der Antr:1ge
oder die Reihenfolge der Abstimmung erhoben und Gegenvor
schläge gemacht, entscheidet die Synode. 

(3) Die Anträge werden in der Reihenfolge Ja - Nein - Ent
haltung zur Abstimmung gestellt. Es wird durch Handzeichen 
abgestimmt, \\'enn die S\ rn)dt· keine andere h)nn dL'r Abstim
mung bt'"L h lil'l5t. J\ul Antrag \ Oll 3() SvnucL1 lcn mug geheim 
abgestimmt werden. 

(4) Zunächst ist über die )\nderungsanträge abzustimmen,
die von der Vorlage abweichen. Von mehreren Anträgen hat 
der weitergehende Antrag \'orrang; soweit eine solche Unter
scheidung n,Kh F(c'ststdlullg dl's Pr:1sidiurn, nicht möglich ist. 
ist ch·rj�'nigL' J\ntr,1g ,rnge1wmmt'n, der diL' llll'i�tt·n Stimmcll 
erh:'ilt. 

(5) So\1 eit nichts anderes bestimmt ist, ist ein Antrag ange
nommen, \1·enn mehr Sym,dale mit ja als mit nein gestimmt 
haben. 

(h) Die nuc"hmalige Hercltt111g oder Abstimmung eines durch
Bes1hlt1i\ L'rk,digtl'n Cegcn,t,rndt", ist aut dL·r gk,ichell ·1:1gu17g 
nur zubssig, wenn drei Vierkl der Synodalen zustimmen. 

§ 20
\\'ahlen 

(l) Dit• \ url;üiiigc Tagescirdnung soll im L'inz,·lncn auffüh
ren, \\'dclw \Vahll'll vorgcst•lwn sind . 

(2) Der l\ominierungsausschug schlägt Kandidaten vor. Sie
sollen n,r der Synodentagung bekanntgegeben werden. Ist 
dieses nicht möglich, soll z,dschen Einbringen der Namen 
durch den '.\:ominierungsausschuß und der Wahl eine Zeit
sp,mm· lit'gcn, die l'ine Lrn,g,·n· Pause cinschliei't. Weitere \/or
sd1J;igc sind ;:ul,is,-ig, wenn ,ic nm rn SvnocL1kn w:ihrend ckr 
cl�1gung untL'rstützt wndcn. 

(3) Die Kandidaten müssen für den Vorschlag ihre Zustim
mung erteilt haben. 

(4) Die Kandidaten werden in geeigneter Form vorgestellt.
Fr,1gc'n ,in dil' K,rndid,1kn ,ind /ul,i'->"ih. FillL' 1\u'-,;;praclw 
findl't rncht ,t.itt. 

(5) Ge\\'ählt wird durch Stimmzettel, auf denen die Kandi
daten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sein sollen 
(geheime Wahl). Durch Handzeichen kann ge\\'ählt werden, 
wenn nur ein Vorschlag \·orliegt und sich kein Widerspruch 
erhebt. 

(h) CL'\\·,1hlt ist, Wt'r dit' nwistcn Stimnwn t·rhiilt, wenn
nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entschei
det das Los, das vom Präsidenten gezogen wird. 

(7) Bei der Auszählung der Stimmen müssen mindestens 2
Synodale mitwirken. Die Stimmzettel sind nach der Zählung 
i� einen Umschlag zu verschließen und bis zur Genehmigung 
des Protokolls aufzubewahren. 

Abschnitt 5 
Berat u n g  vo n Vo r lagen  

§ 21
Vorlagen 

(1) Vorlagen können nur eingebracht werden von Mitglie
dern der Synode sowie von denjenigen, die nach der Verfas
sung antragsberechtigt sind (Art. 30, 61, 69, 79 Verfassung). 

12) Selbständige Vorlagen im Sinne dieser Geschäftsord-
11111g sind solche, die nicht die Ändern ng oder die geschäfts-
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mäßige Behandlung anderer Vorlagen betreffen. Sie müssen 
eine Begründung enthalten. 

(3) Selbständige Vorlagen ,un Mitglit·dcrn (.kr Sy1wde
müssen von mindestens 10 Mitgliedern der Synode unter
zeichnet sein. 

§ 22
Allgemeine Vorlagen 

(1) Cbcr die Btforndlung von allgemeinen VorlZJt',en (Berich
te und Vorlagen, die nicht ßeschlulsvorlagcn sind), entscheidet 
die Svnode. 

(2) Cber Anträge von einzelnen Synocfalen aufgrund \'On
allgemeinen Vurlagen \\'ird auf derselben Tagung nur beraten 
und beschlossen, wenn mindestens 30 S,·nodale zustimmen; 
andernfalls gilt der Antrag als erledigt. loer Anträge mit fi
nanziellen Au�\\'irkungc·n, die nicht durd1 den H,iushaltspLrn 
gedeckt sind, wird erst nach Stellungnahme des Hauptaus
schusses abgestimmt. 

§2:o
Beratung von Beschlußvorlagen im allgemeinen 

(1) Die Beratung einer Beschlußvorliigc beginnt mit einer
Aussprache über die allgemeinen Grumb/ltze (allgemeine ßc·
ratung). Sodann wird über die einzelnen Teile der Vorlage 
beraten (Einzelberatung) und abgestimmt (Eimelabstim
mungl. Die Syn,xlc kann die Reilwnfolgc der Teile' ;indcrn und 
mehrere Teile verbinden. An die Einzelabstimmung schließt 
sich die Abstimmung über die gesamte Vorlage in der Fassung 
an, die· sie durch die' Einzcl,ibstimmungen Prhalten h,1t 
(Schi ulsa bs tirnm ung). 

(2) Die Synode kann vor der Schlußabstimmung die zwei
malige Lesung einer Vorlage beschließen. 

(3) Anderungsanträge zur Vorlage können während der Be
ratungen jederzeit mündlich oder schriftlich gestellt werden. 
Müncilich gcstdlte /\ntr:1ge rnfr,sen auch schnftlich einge
reicht 1verden. Die Anträge müssen verlesen werden, wenn sie 
nicht verteilt 1\·orden sind. 

(41 Der Pr/isidcnt stdlt um·erl'üglich dc·n WortL1ut dtT h·
schlossenen \'orlage fest. 

(5) Die Rechte der Kirchenleitung nach Artikel 70 Verfas
sung bleiben unbe>rührt. 

§ 24
Beratung \'On Kirchengesetzen 

(1) \'orlagen von Kirchengesetzen wcn1t·n von der Kircht'n
leitung oder aus der Mitte der Synode mit einer Stellungnah
me der Kirchenleitung eingebracht (Artikel 69 Absatz 1 Verfas
sung!.§ 2 Abs,1tz I Sa V J bleibt unberührt. 

(2) Die Synode beschließt über ein Kirchengesetz in zweima
liger Lesung an verschiedenen Tagen (Artikel 69 Absatz 2 Ver
fassung). 

(3) Wird eine Vorlage durch Synoden beschluß an einen Aus
schuß überwiesen, ist Grundlage der Beratung die vorn feder
führenden Ausschuß vorgeschlagene Vorlage. Nach der Aus
schußberatung finden 2 Lesungen statt. 

(4) In der zweiten Lesung kann nur noch beraten und abge
stimmt werden über Anträge 
1. der Kirchenleitung,

2. von antragsberechtigten Körperschaften,
3. der an der Vorlage beteiligten Ausschüsse,

4. von Synodalen, die von mindestens 10 Synodalen während
der Tagung unterstützt werden,

sowie über Änderungsanträge, die sich auf diese Anträge be
ziehen. 

§ 25
Beratung des Haushalts 

( l J Crundlagcn der Beratung des H,iushalts sind der von der
Kirchenleitung beschlossene Entwurf des Haushaltsbeschlus
se� und des Haushaltsplans sowie die Stellungnahme des 
H,iu ptausschusses. 

(2) Ändenmgsanträge bedürfen der Unterstützung \'On
mindestens 'i Synodalen während der Tagung. Auf Verlangen 
dec., \'orsitzcndt'n ockr von 3 \!1tglicdt>rn ,k� H,rnpt,1uss,·lrns
ses ist diesen1. durch Unterbrechung der Beratung Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Anträge können außerhalb der 
"fogung nur von Antr,1gsbcrL'Chtigten und M1tgJic,dcrn der 
Synode schrittlich gestellt werden. Anträge von Mitgliede>rn 
der Synode werden nicht behandelt, \\·enn der ,.\ntragsteller 
nicht mi der Tagung ,ier Svnode teilnimmt. 

§ 26
Anträge außerhalb der Tagung 

Antriige können auEerhalb de>r Tagung nur nm Antragsbe
rechtigten und Mitgliedern der Synode schriitlich gestellt 
werden. Antrjge von Mitgliedern der Svnode,verden nicht be
h,1ndelt, wenn Lkr Antragsteller nicht an dt'r T,1gung der 
Synode teilnimmt. 

\litwirkung des Theologischen ßcirats 
(1) Zu Vorlagen an die Synode, die das Bekenntnis, das got

tcc.,dicnstliclw] .eben und Ordnungen des kirchlichen Ld,ens 
betreffen, muß eine Stellungnahme des Theologischen Beirats 
eingeholt\\ erden (Art. 100 Abs. 3 Verfassung). 

(2, Eine \·,,rlagc n,1Ch Ahs,1t/ 1, dil' dLT Tlwc,],,gisclw ß,·ir,it 
in seiner Stellungnahme ganz oder teilweise ciblehnt, k,1rm, 
wenn sie nicht entsprechend abgeändert wird, nicht am Tage 
der erslcn Bcralung \ on der Sn1odc h�'schlossen werden 1 :\ rt. 
lllll Abs. 4 \ c•rfassung 1. 

§ 28
ÜbL•nvcisung ,m Ausschüsse 

(1) Die S\·node kann jederzeit beschließen, eine Vorlage
einem Ausschuß oder mehreren Ausschüssen zur Vorberei
tung /LI tib\.'l'\\Tisen. Bei der L'l,l'rwci�ung an nwhn·rc .-\u,;
schüsse bestimmt die Synode den federführenden Ausschuß. 

(2) Ein Antrag aut Übern·eisung an einen :.\usschuis hat
Vnrr,mg vor :\ntr:igcn 1.ur Sa, hc. 

(3) Die bis zur Coerweisung eingebrachten Anträge sind
dem Ausschuß zur Bearbeitung zuge,desen. Sie gelten mit 
dem Ausschußbericht ,1b erledigt. 

(4) Das Präsidium kann eine Vorlage. auch eine Gesetzes
vorlage aus der Mitte der Synode, vor der Beratung in der 
Synode an einen Ausschuß überweisen. 

Abschnitt 6 
Frage s t u n de un d Ei n g ab e n  

§ 29
Fragestunde 

(1 l Jeder Synodale kann Fragen an die Kirchenleitung oder 
an die Bischöfe (Art. 88 Verfassung) über Angelegenheiten der 
Nordelbischen Kirche richten. Sie werden in der Fragestunde 
beantwortet. 

(2) Die Fragen sind spätestens 2 Wochen vor Beginn der
Tagung beim Präsidenten einzureichen. Der Präsident läßt die 
Fragen an die Synodalen verteilen und bestimmt den Zeit
punkt und die Dauer der Fragestunde. 
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(3) Die Fragen werden mündlich beantwortet. An die Kir
chenleitung gerichtete Fragen beantwortet ein ivlitglied oder 
ein Beauftra2,ter der Kirchenleitung. 

(4) Nach der Antwort ist dem Fragesteller Gelegenheit zu 2
Zusatzfragen zu geben. D.,nc1ch sind 2 weitere Zusatzfragen 
;mderer Syrnidaler zugelassen. Eine i�u�sprachc findet nicht 
statt. 

� JO 
Eingaben 

Die Eingaben erledigt das Präsidium Es kann in Zweifelsfäl
len dL·n Cesch!iftsordnungsausschuß bdL•iligen Der Priisident 
unterrichtet den Eingebenden und die S\·node. 

Ab,;chnitt 7 
A u s s c h ü s e  

§ 11
Anzahl 

( l) Die Svnode bildet folgende ständige Ausschüsse:

l. ILrnptw sschul� (--\rt. 75 Vcrtassung),

2. Rechtsausschuß,

'.l. GL•schäftq1rdmmg,c1usschuß, der n1gleich für Wahlprü-
tung und Eingaben zuständig ist, 

4 . .'\ominierungsausschuß, 

5. Reclrnungsprüfungsaussclrnis (Art. 71,114 Vt0riassungl.

6. Dienstrechtsausschuß.

(2) DieSn10de kann weitere Ausschüsse bilden. Ihre Aufga
benstellung und die 7ahl ihrer Mitglieder sind nir der Wahl 
festzulegen. 

('.l l Die ständigen .--\usschü,sc können auch ,rnlserhalb der 
T1gungcn der Synode zusarnmcntretl'n, die ,\·citeren Aus
schüsse nur mit Genehmigung des Präsidiums. 

§ 12
Zusammensetzung 

(1) Soweit cturch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist,
sollen die J\u�schüs.st· nicht mt'lu als lU 'v1itgliedcr haben. Die 
Zahl kann jederzeit durch Beschluß der Synode geändert 
werden. Soll sie vermindert ,\·erden, ,drd der Ausschuß neu 
gc1\ ,ihlt. 

(2) Bei der Kandidatenaufstellung zur Bildung der Aus
schüsse sollen Frauen und Männer SO\\ ie die sonstige Zusam
nwnsetzung der Svnude in ausgewogt·iwr Weise berücksich
tigt werden. Pastoren und hauptamtliche Mitarbeiter sollen 
nicht die Mehrheit der Mitglieder eines Ausschusses bilden. 
Jedem Ausschuß sollen jedoch ein Pastor und ein hauptamtli
cher Mitarbeiter angehören. 

(3) Mitglieder von ständigen Ausschüssen können nur Mit
glieder der Synode sein, soweit nicht durch Kirchengesetz 
etwas anderes bestimmt ist. Anderen Ausschüssen können 
auch Stellvertreter von Mitgliedern der Synode angehören. 

(4) Scheidet ein Ausschußmitglied aus, hat die Synode einen
Nachfolger zu wählen. 

§ 33
Einberufung 

(1) Der Ausschuß wird, soweit nichts anderes beschlossen
ist, zu seiner ersten Sitzung vom Präsidium einbernfen. Er 

wählt auf dieser Sitzung aus seiner :'v1itte den Vorsitzenden, 
den Stelh·ertreter und nach seinem Ermessen Berichterstatter 
und Schrittführer; der Vorsitzende rnuis Mitglied der Svnode 
sein. 

(2) Der Vorsitzende setzt Zeit und Ort der Sitzungen fest und
bestimmt die vorlciufigc Ta:,;csordnung. 

§ 34
SiUungen 

(1) Die Sitzungen des Ausschusses sind \·ertraulich und
nicht öffentlich. 

12) Mitglieder des Präsidiums, des Vorsitzenden des Haupt
ausschusses sowie Mitglieder und Beauftragte der Kirchenlei
hmg können an den Sitzungen mit berc1tender Stimme teilneh
men. Der r\us;,chuE kann :\litglieder der Synode zur Tcilnah
me mit beratender Stimme zulassen. 

(3) Der Ausschul� kann mit Zustimmung des Präsidiums
Fachberakr an seiner Arb,·it bctcili:,;en. Dafür crforckrliche 
\fitte! müssen vom Präsidium vorher bewilligt worden sein. 

(4) Der Vorsitzende teilt Ort, Zeit und Tagesordnung der Sit
zungen dL·rn Präsidenten der Synode und der Kirchenleitung 
mit. Er unterrichtet den Präsidenten über die Arbeit des Aus
schusses. 

§ 35
Eigene Geschäftsordnung 

Im übrigen regeln die Ausschüsse ihre Geschäftsordnung 
selbst. Soweit eine Regelung fehlt, finden die Bestimmungen 
dieser Geschäftsordnung entsprechende Anwendung. 

Abschnitt 8 
C esc h,ift s s t c l l e  

§ 36

(1) Die Geschäftsstelle der Synode erledigt die für die Vor
bereitung und Durchfühnmg der Tagungen erforderlichen Ar
beiten und sorgt für die Zusammenstellung und Versendung 
der Tagungsniederschriften. Sie vermittelt den Geschäftsver
kt•hr des P1<isidentL'n und des Präsidiums und unterstützt die 
Arbeit der Ausschüsse. 

(2) Die Geschäftsstelle untersteht dem Präsidenten.

(3) Das '.\lordelbischc Kirchenamt nimmt, soweit nichts
anderes bestimmt ist, die Aufgaben der Geschäftsstelle wahr. 
Fs sorgt auf Antrag des Präsidenten der Synode für die pcrso
ndle und �achlichc Ausstattung der CeschMbstclle. 

Abschnitt 9 
A n w endu n g  d e r  G e schäftso r d n u ng 

§ 37

(1) Zweifel über die Auslegung oder Anwendung der Ge
schäftsordnung im Einzelfall entscheidet das Präsidium oder 
auf Frage des Präsidiums die Synode. Die bindende Ausle
gung über den Einzelfall hinaus beschließt die Synode auf
grund eines Vorschlags des Geschäftsordnungausschusses. 

(2) Abweichungen von der Geschäftsordnung sind zulässig,
wenn auf die Abweichung ausdrücklich hingewiesen wird 
und bei der Abstimmung hierüber nicht mehr als 10 Synodale 
widersprechen. Dies gilt nicht, soweit die Geschäftsordnung 
eine gesetzliche Regelung wiedergibt. 
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Rechtsverordnung 

zur Änderung der Ordnung über die Zweite Theologische 
Prüfung der l'\ordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
mm 12. Mai 1980 (GVOBl. S. ISS), 11. Januar 1983 (GVOBl. S. 
29), 10. Mai 1988 (GVOBl. S. 83) i.d.F. vom 13. Februar 1990. 

§]
1. § 7 erhält folgende F,1,,ung:

„(1) Die nach§ 4 Abs. l Buchst. a) angefertigte Predigt ist
in einem vom Pnifling vorbereiteten und durchgeführten
CL·rneindegottesdienst zu halten. Die Bewertung des
Predigt-und Gottesdienstentwurfes erfolgt durch zwei Mit
glieder der Prüfungskommission, von denen ein Mitglied
am Gottesdienst teilnimmt.

(2) Aufgnmd des nach§ 4 Abs. 1 Buchst. b) angefertigten
Unterrichtsentwurfes ist vom Prüfling eine Unterrichts
stunde zu halten. Die Bewertung des Unterrichtsent,nirfes
und der Unterrichtsstunde erfolgt durch zwei Mitglieder
der Prüfungskommission, die beide an der Unterrichhstun
de teilnehmen. Vun dic�en beiden ist einer dn jewl.'iligl'
Schulmentor oder die jewPilige Schulmentorin dc's l'rüt
lings.

Cl) Der Prüfer oder die Prüferin, der oder die nach Abs. 1 
am Gottesdienst teilnimmt, hat den Predigtentwurf und die 
Gestaltung des Gottesdienstes in einer Gesamtnote zu be
werten. Die Prüfer oder die Prüferinnen, die nach Abs. 2 an 
der Unterrichtsstunde teilnehmen, haben beide den Unter
richtsentwurf und das Halten der Unterrichtsstunde in 
einer Gesamtnote zu bewerten. 

(4) Wird die Prüfungsleistung in den Fällen von Abs. 1
und 2 von beiden Prüfern unterschiedlich bewertet, so 1\"ird
ein weiteres Mitglied ckr Prüfungskommission mit der 8l'
wertung des betreffenden Predigt-oder Unterrichtsentwur
fes beauftragt. Die Endnote ergibt sich aus dem Mittelwert
der drei Einzelnoten.

(5) Für diL' Bewertung der nach§ -1 Abs. 1 Buchst. c-f an
gefertigten schriftlichen Arbeiten bestimmt das Theologi
sche Prüfungsamt jeweils zwei Mitglieder der Prüfungs
kommission. Für d,1, Lustcrndekommen der FndnolL' gilt 
das in Abs. 4 frstgc:-,dztc Verfahren. 

(6) Die Termine für die Anfertigung und die Abgabe der
schriftlichen Arbeiten nach§ 4 Abs. 1 Buchst. a) b) e) und f)
sowie für den Gottesdienst und die Unterrichtsstunde nach
Abs. 1 und 2 bestimmt nach Absprache mit dem zuständi
gen Mentor oder der zuständigen Mentorin der Leiter oder
die Leiterin des Theologischen Prüfungsamtes. Nicht frist
gerecht abgegebene schriftliche Arbeiten werden mit „nicht
ausreichend" bewertet.

2. § 22 erhält folgende Fassung:

Diese Ordnung tritt mit der Vcrkü ndung in Kraft und gilt
t.·r,tm,1ls für die Vikarinnen und Vikc1re, die ,im 1. März 1990
in dc>n Vorbereitungsdienst d.l'r I\urddbischen Ev.-Luth.
Kirche übernommen werden; für alle anderen Vikarinnen
und \'ikare, die bereits im Vorbereitung�d ienst sind, gilt die
Ordnung i.d.F. vom 28. Januar 1989 fort.

§2

Das Nordelbische Kirchenamt wird ermächtigt, die Ordnung 
über die Zweite Theologische Prüfung in geschlechtergerech
ter Sprache neu zu veröffentlichen. 

§3
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün

dung im Gesetz-und Verordnungsblatt der Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche in Kraft. 

KL.-Nr. 143/90 

Kiel, den 13. Fl'bntar 1990 
Die Kirchenleitung 
Prnf. Dr. Wilckens 

Gischof 

* 

:-,,,;achstehmd wird die Ordnung für die Zweite Theologische 
Prüfung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
\·orn 12. Mai 1980 in der Fassung nach der Rechtsverordnung 
zur Ändenmg der Ordnung vom 13. Februar 1 lJYO veröffent
licht. 

KL.-Nr. 1-13/Y0 

Kit'!, den 1 ,. Februar 1990 
Dit• Kir,henleitung 
Prof. Dr. Wilckens 

Bischof 

* 

Ordnung über die Zweite Theologische Prüfung 
in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

vom 12. Mai 1980 (GVOBI. S. 155),
11. Januar 1983 (GVOBl. S. 29), 10. Mai 1988 (GVOBL Nr.

11/88) 
i.d.F. vom 13. Februar 1990

Die Kirchenleitung hat aufgrund des § 25 Pastorenausbil
d ungsgesetz vom 8.10.1978 i.d.F. \'tlln 28. l. l Y89 (GVOBI. S. -14) 
die folgende Prüfungsordnung erla:,sen: 

§1

(1) Zweck der ?.weiten Theologischen Prütung isl L'S zu er
mitteln, ob der Prüfling die Kenntnisse und Fähigkeiten 
besitzt, die für den Dienst des Pastors und der Pastorin erfor
derlich sind(§ 22 Pastorenausbildungsgesetzl. 

(2) Die Zweite Theologische Prüfung besteht aus schriftli
chen und mündlichen Leistungsnachweisen. 

(3) Die Zulassung zum schriftlichen Teil der Zweiten Theo
logischen Prüfung erfolgt durch die Cbernahme in den Vorbe
reihmgsdiensl. 

(-1) Die schriftlichen Arbeiten werden während der Ausbil
dung angdertigt. Die mündliche Prüfung findet am Ende der 
Ausbildung statt. 

§2

(1) Die Prüfungskommission wird für jede Prüfung vom
Theologischen Prüfungsamt berufen. Sie wird je nach Bedarf 
gebildet aus den Bischöfen und Bischöfinnen, weiteren Theo
logen und Theologinnen der Nordelbischen Evangelisch-Lu
therischen Kirche, hauptamtlichen und nebenamtlichen Fach
dozenten und hauptamtlichen und nebenamtlichen Fachdo
zentinnen des Prediger- und Studiensemin,us und den 
Schulmentoren und Schulmentorinnen. 
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(2) Die Berufung derjenigen Mitglieder der Prüfungskom
missitm, die an der Beurteilung schriftlicher Prüfungsleistun
gL'll n,1ch §-J. Abs. 1, nicht ,1ber an der mundlichen Prüfung 1rnt
wirke11. erfolgt dadurch. dag das The,,lugische Prüfungs,1mt 
den Auftrag erteilt, eine Beurteilung LU erstellen. 

§3
(1) Das Theologische Prüfungsamt bildet aus der Prüfungs

kommisc;ion fur die mündliche Prüfung in dL'r erfllrderliclwn 
1\n/c1hl Untt>rkornmi,siu1wn und be�timmt dL'n Vorsit/L'nch>n 
oder die Vorsitzen(k ckr Prüfungsk()Jnmi,sion, den Stt•lll"(•r
treter oder die Stelkertreterin sowie die \·orsitzenden der L'n
terkommissionen. Die L'nterkommissionen bestehen aus min
destens zwei Mitglieder. 

(2) 1 t'iter oder Ll'itL·rin des Tlwologisclwn l'rüfungs,rnltes ist
der oder diL' für d,i:, :\usbild ungswL",L'l1 zust1ndige Rischuf 
oder zuständig(: lfochotin, st;indiger \',!rtrett•r oder st:indigc 
Vertreterin ist der Dezernent oder die Dezernentin des.'\ ordel
bischen Kirchenamtes für das Ausbildungs- und Prüfungswe
sen. 

( l) hilgendL' schritlliclw Arbeitl'n ;,ind \·orzttlq�en:

a) Ein Predigtentwurf, der mit ausgeführter Exegese, .'.vledita
tion und Überlegungen zur liturgischen Gestalt des Got
tesdienstes zu versehen ist;

b) ein UnterrichtsL·ntwurf mit ausgeführten dicl.lktisdwn und
nwlhudischcn \( ,r,11beiten;

c) ein verschlüsseltes Cesprächsprotokoll mit Analyse;

d) eine Arbeit aus der Gemeindephase (Kindergottesdienst,
Konfirmandenunterricht, Erwachsenenbildung) mit einer
Auswerhmg der gewonnenen Erfahrungen durch den
Prulling;

e) eine 7-Tage-Hau,.ubcit, dit' ein /entrak� tlwologischcs
Thema behandelt und praxisbezogen reflektiert;

fl eine kirchenrechtliche Klausur. 

(2) Der Umfang der schriflichen Arbeiten nach Abs. 1 ist ein
schlil'Jfüch der Anmerkungen wie folgt l0t·grenzt: 

Der l'rcdigtentwud und die Arbeit ,ni, der CL'nwin,kph,1-,c 
nach Abs. I Buchst. a) und d) sollen nicht mehr als 20 Schreib
maschinenseiten und dürfen nicht mehr als 30 Schreibmaschi
nenseiten umfassen; der Unterrichtsentwurf, das Gesprächs
protokoll und die 7-Tage-Hausarbeit nach Abs. I Buchst. bJ, c) 
und el snllen nicht nwhr ab 15 Schreibmaschinenseiten und 
dürkn nicht InL'hr ,,], 2ll 'ichreibrn,1,chi1wnseiten umi.i,,c•n. 

(3) )c•de für schriftliche Arbeiten venl"l:ndcteSchreibma,chi
nenseite muß das Format DIN A 4, einen unbeschriebent!n 
Rand \'On 1 /3 der Seite haben und darf im Textteil nur 11/2-
zeilig beschrieben sein. 

(4) Wird der nach Abs. 2 und 3 höchstzulässige Umfang der
schriftlichen Arbeiten überschritten, gilt die betreffende Arbeit 
als mit „nicht ausreichend" bewertet. 

§5
(1) Das Theologische Prüfongsamt stellt

a) unter Mitwirkung des zuständigen Mentors oder der zu
ständigen Mentorin die Aufgabe für den Predigtentwurf
nach § 4 Abs. 1 Buchst. a) und die Aufgabe für den Unter
richtsentwurf nach§ 4 Abs. 1 Buchst. b);

b) unter Mitwirkung des Prediger- und Studienseminars
die Aufgabe für die 7-Tage-Hausarbeit nach § 4 Abs. 1
Buchst. e);

c) unter \litwirkung der juristischen Mitglieder des Nordei
bischen Kirchenamtes die Aufgabe für die kirchenrechtli
che KL1usur nach§ -J. i\bs. l Buchst. f).

(2) Die' Autgabe für d,•n l'rL'digtcntwurt 11ac:h § -J. Abc,. l
Buchst. a) 1\·ird gegen Ende der Gemeindephase, frühestens 1S 
Monate nach Beginn der Au,bildung gestellt. Der Unterrichts
entwurf nach§ 4 Abs . 1 Buchst. b) wird in der Regel während 
der Schulphase angefertigt. Für die Anfertigung beider Arbei
ten stelwn iL'weils ZWL'i Woclwn zur Verfügung 

(3) Das n·rschlüsselte Cl•,pr;ichsprntokull rnch § -J. Ab!:,. l
Buchst. c) und die Arbeit aus der Gemeindepha�e nach§ 4 Abs. 
1 Buchst. d) legt der Prüfling dem Theologischen Prüfungsamt 
nach eigener Wahl spätestens bei Abschluß der Gemeindepha
se vor. 

(-J.) Am ':ilhluts dL'r schriftlichen ArbL'iten n,1ch § -J. Abs. 1 
Buchs! ,1) bi, l') h,it der Prü tl i ng zu versichern, d ,1ls er sie selb
ständig angefertigt und andere als die von ihm genannten 
Hilfsmittel nicht benutzt und sämtliche wörtlichen oder inhalt
lichen Anführungen aus der Literatur als solche kenntlich 
gemacht hat. 

(1) Die Aufsicht bei der Antertigung der kirchenrechtlichen
Klausur führt ein Mitarbeiter oder eine \1itarbeiterin des 
Nordelbischen Kirchenamtes, der oder die H,n dem Leiter 
oder der Leiterin des Theologischen Prüfungsamtes bestimmt 
·wird. Dvr (,der die Aufsicl1tsfü hrende hat d,1für 1u sorgen, da!?
Sliirungc'n unterbleiben. lJl'n ,\nordnungen Lkc; uder der i\ui
sichbtührL'ndl'n ist Folge zu k,i,ten.

(2) Der Prüfling hat die kirchenrechtliche Klausur späte
stens bei Ablauf der Bearbeitungsfrist dem oder der Aufsichts
führenden abzugeben. Der oder die Aufsichtführende fertigt 
eine Niederschrift und n.>rn1cTkt in ihr jede l·nregelmiiisigh'it. 
Er udl'r ,iL' HT,chlidst diL' .\rbc·itt>n in l'inctn LmschL,g und 
\"L'rsiL·gclt ihn. 

(3) Cnternimmt der Prüfling einen Täuschungsversuch, so
wird er unbeschadet der Vorschrift in§ 18 Abs. 2 Yon der Fort
setzung der Arbeit nicht ausgeschlossen. In diesem Fall fertigt 
der oder die Aufsichtsführendc über das \'orkommnis einen 
gesondnten Vl.'rmerk, dL·n n oder sie n,1eh \bschluls der 
Klcrnsur unverzüglich dem 1.c•iter oder der I_L•i tcrin dec; Thel\
logischen l'rüfungsamte5 ;ur Entscheidung übermittelt. 

�7 

(!) DiL· n,1eh � -J. Abs. 1 Buchst. a) ,rngl'iertig!t' Predigt ist in 
L'inl'm \"lllll J'nifling YorbecTeitelL'n und durchgdührll'n Ce
mcindcguttesdienst zu h.iltt·n. Die llewertun6 dL•;. Predigt
und Gottesdienstentwurfes erfolgt durch Z1\·ei .\1itglieder der 
Prüfungskommission, von denen ein Mitglied am Gottes
dienst teilnimmt. 

(2) Aufgrund des nach§ 4 Abs. 1 Buchst b) angefertigten U n
terrichtsentwurfes ist vom Prüfling eine Unterrichtsstunde zu 
halten. Die Bewertung des Unterrichtsentwurfes und der Un
terrichtsstunde erfolgt durch zwei Mitglieder der Prüfungs
kommission, die beide an der Unterrichtsstunde teilnehmen. 
Von diesen beiden ist einer der jeweilige Schulmentor oder die 
jeweilige Schulmentorin des Prüflings. 

(3) Der Prüfer oder die Prüferin, der oder die nach Abs. 1 am
Gottesdienst teilnimmt, hat den Predigtentwurf und die Ge
staltung des Gottesdienstes in einer Gesamtnote zu bewerten. 
Die Prüfer oder die Prüferinnen, die nach Abs. 2 an der Unter
richtsstunde teilnehmen, haben beide den Unterrichtsentwurf 
und das Halten der Unterrichtsstunde in einer Gesamtnote zu 
bewerten. 
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(4) \Nird die Prüfungsleistung in den Fällen von Abs. 1 und
2 \'On beiden Prüfern unterschiedlich bewertet, so wird ein 
weitere5 \1itglied der l'rufungskommission mit dL'r Be1\·cr
tung dL'S betreffenden I'redigt- oder Unterr1chtsentwurft"i be
auftragt. Die Endnote ergibt sich aus dem _vlittelwert der drei 
Einzelnoten. 

(5) Für die Bewertung der nach § 4 Abs. 1 Buchst. c-f ange
fertigten schriftlichen Arbeiten bestimmt das Theologische 
Prüfungsamt jeweils /\H'i Mitglieder der [Jrüfungskommi5-
sion. Für das Zustandekommen der Endnote gilt das in Abs. --1 
festgesetzte Verfahren. 

(6) Die Termine für die Anfertigung und die Abgabe der
schriftlichen Arbeiten nach § 4 Abs. 1 Buchst. a) b) e) und f) 
sowie für den Gottesdienst und die Unterrichtsstunde nach 
Abs. 1 und 2 bestimmt nach Absprache mit dem zusliindig�·n 
Mentrn nder der zuständigen Mentorin d!5 Leiter oder die Lei
terin des Theologischen Prüfungsamtes. 1':icht fristgerecht ab
gegebene schriftliche Arbeiten werden mit „nicht ausrei
chend'' bewertet. 

§8

Wt>r hir den Predigtl'nl\nirf oder dt>n U nterrichtsentvvurt die 
Note „ausreichend" nicht erreicht, hat nach Weisung des Theu
logischen Prüfungsamtes einen neuen Entwurf vorzulegen. 
Das Theologische Prüfungsamt entscheidet jeweils, ob ein Got
tesdienst bzw. eine Unterrichtsstunde erneut gehalten werden 
muß. Wird auch dann die Note „ausreichend" nicht l'rreicht, 
hat der Prüfling die Prüfung nicht bt>st,mden. 

§9
(1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die Fächer

a) Gottesdienstgestaltung, Predigt, Kasualien,

b) kirchliche Bildung�- und Erziehung�arbeit,

c) c;,,eborge, Bt>ratung, Kasualien,

d) biblische Überlieferung unter den Bedingungen kirchli
chen Handelns,

e) Systematische Theologie unter den Bedingungen kirchli
chen Handelns,

f) Kirchenrecht,

g) Wahlpflichtfächer. 

(2) Der Prüfling wählt zwei Wahlpflichtfächer aus den Be
reichen: 

a) Mission und ökumenische Kirchenkunde,

b) Diak.orüt> und geselbchaftsbezoge1w :-\rbeit der Kirche,

c) Kirchengeschichte -"1 ordelbiens.

Er teilt seine Entscheidung dem Theologischen Prüfungsamt
spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Termin der 
mündlichen Prüfung mit. 

§ 10

(1) Die schriftlichen Arbeiten und die Leistungen in der
mündlichen Prüfung werden wie folgt bewertet: 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
nicht ausreichend 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(5). 

(2) Für die Ermittlung des Gesamtergebnisses werden die
Noten für die Leistungen in den Fächer 

,,Predigtent1\·urf" und „Gottesdienstgestaltung, Predigt, Ka
sualien"; 
,,Unterricht�entwurf" und „Kirchliche Bildlmg�- und Erzie
hungsarbeit"; 
,,Arbeit aus der Gemeindephase" und „Bibfüche Überliefe
rung unter den Bedingungen kirchlichen Handelns" sowie 
„7-Tage-Hausarbeit" und „Systematische Theologie unter den 
Bedingungen kirchlichen Handelns" 

(3) Errcic'ht der Prüfling

a) in einer der Kombinationen nach Abs. 2 in beiden Prü
fungsleistungen die l\ote „ausreichend" nicht oder

b) in zwei dieser Kombinationen jeweils in beiden Prüfungs
leistlmgen zusammen nicht mindestens die l\Jote „ausn'i
dwnd", h,it er dit> Prüfung nicht bestan,h>n.

(4) Wer in mehr als drei Fachern der mündlichen Prüfung
die Note „ausreichend" nicht erreicht oder ,\·er im Durch
schnitt sämtlicher Prüfungen das Ergebnis „ausreichend" 
(4.00) nicht erreicht, hat die Prüfung ebenfalls nicht bestanden. 

(5) l),1s Cl'�,1mtergebnis der Prüfung wird durch die Worte
,,bt>standen" oder „nicht bt'�tc1nden" ausgedrud,t. 

§ 11

(1) Das Theologische Prüfungsamt bestimmt den Zeitpunkt
der mündlichen Prüfung. Es stellt einen Zeitplan auf, der den 
l'rüflingl'll n·,-htzeitig bl'kilnntgegeben wird. 

(2) Sp:itt•stens 6 Wochen ,·ur dem Termin der mündlichen
Prüfung meldet sich der Prüfling beim Theologischen Prü
fungsamt für die mündliche Prüfung. Der .\1eldung ist ein 
Nachweis über den ordnungsgemäßen Ablauf des Vorberei
tungsdienstes beizufügen; der "Jachweis mt1f< Bestätigungen 
der für die.--\ usbildung Vcr,11it11·urtliclwn enthalten. 

(]) Wird der Nachweis übl:r den ordnungsgem,ilsen Ablauf 
des Vorbereitungsdienstes nicht erbracht, liegen die schriftli
chen Arbeiten nicht vollzählig vor, ist der Gemeindegottes
dienst oder die Unterrichtsstunde nicht gehalten oder ist die 
Prüfung bereits aufgrund der bisher erbrachten Prüfungslei
stungen nicht bestmden, s(1 1st die Zulassung zur mündlichen 
Prüfung ,;u ,·ers;igen. 

( 4) Ist der'.\: achweis über den ordnungsgemäßen Ablauf des
Vorbereitungsdienstes nicht erbracht, entscheidet der Ausbil
dungsausschuß über die Verlängerung des Vorbereitungs
dienstes bzw. über das weitere Verbleiben im \'orbereitungs
dicnst. bt die Prüfung nicht bestanden, entsclwidet das Theo
logisclw l'n1fungsamt nach t:i I h Abs. 2. 

(5) Der Abstand zwischen der Ersten und Zweiten Theolo
gischen Prüfung darf höchstens 6 Jahre betragen. 

(6) Das Theologische Prüfungsamt kann in besonders be
gründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmungen 
der Absätze 2 und 4 sowie der Bestimmung des Absatzes 5 in
soweit zulassen, als diese den Ablauf des Vorbereitungsdien
stes betrifft. 

§ 12

Vor Beginn der mündlichen Prüfung werden die Mitglieder 
der Prüfungskommission mit den bisherigen Prüfungsleistun
gen der Prüflinge bekanntgemacht. Während der mündlichen 
Prüfung, in der Regel vor deren Beginn, führt die Prüfungs
kommission eine Beratung durch. Den Vorsitz in der Beratung 
führt der oder die für das Ausbildungswesen zuständige 
Bischof oder Bischöfin. 
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§ 13

(1) Die mündliche Prüfung dauert in jedem Filch 15 oder 20
Minuten. Das Theologische Prüfungsamt bestimmt in diesem 
Rahmen für jedes Fach die Prüfungsdauer. 

(2) Über den Gilng dl'r mündliclwn Prüfung jedes Prüfüngs
und deren Ergebnis ist eine I\iederschrift anzufertigen. Die 
Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und einem 
Mitglied der jeweiligen Unterkommission zu unterschreiben. 

(3) An der mündlichen Prüfung können als Zuhörer und
Zuhörerin teilnehmen, sofern der oder die Vorsitzende der je
weiligen Un terkornmbsinn zustimmt: 

a) Kandidaten und Kandidatinnen des Predigtamtes,

b) Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Prüfung
haben.

Jeder Prüfling kann für seine Prüfung die Anwesenheit von 
Zuhörern und Zuhörerinnen ablehnen. Der Ablehnung ist zu 
enhprechen. 

(4) Durch die Anwesenheit von Zuhörern und Zuhörerin
nen darf die ordnungsgemäße Durchfühnmg der Prüfung 
nicht lweinlr,ichtigt werden. D1t' Namen der Zuhörer und Zu
hörerinnen sind in der '-Jiederschrift zu \·ermerken. 

(5) Die Beratungen der Prüfungskommission und Unter
kommissionL'n sind nicht öffentlich. 

§ 14

(! l '\Jach öccndigung der miindlichen Prüfung fimlPt eine 
Schlußberahmg über deren Ergebnis statt, an der der oder die 
Vorsitzende der Prüfungskommission und die Vorsitzenden 
der L"ntt>rkornmissionen teilnehmen rnü��en. Die übrigen \1it
glieder der Cnterkommissionen sollen an der l3eratung teil
nehmen. Den Vorsitz führt der oder die Vorsitzende der Prü
fungskommission. 

(2) ln der ':ichlußberatung können Stellungnahmen zum Er
gebnis der Prüfungen insbesondere im Hinblick auf das Amt 
als Pastor oder Pilstorin c1bgegeben werden. 

§ 15

Nach Abschluß der Prüfung erhiilt der Prüflin:-:: l'in Zeugnis, 
das von dem oder der Vorsitzenden der l 'rüfungskonuni,,,,ion 
zu unterschreiben ist. Es enthält die Noten für die schriftlichen 
Arbeiten und für die Leistungen der mündliclien Prüfung 
sowie das GL·�amtergdmis. 

§ 16

(] 1 Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden, so dciri \:T 
sie einmal wiederholen. 

(2) Das Theolgische Prüfungsamt bestimmt, für welche Zeit
der Vorbereitungsdienst des Prüflings fortzusetzen ist und 
macht ihm dafür Auflagen. Die Dauer des erneuten Vorberei
tungsdienstes soll nicht mehr als 12 Monate betragen. 

(3) Nach Ablauf des fortgesetzten Vorbereitungsdienstes hat
sich der Prüfling zu einem vom Theologischen Prüfungsamt 
festgesetzten Termin erneut zur Prüfung zu melden. Versäumt 
der Prüfling diesen Termin, ohne daß ein wichtiger Grund vor
liegt, gilt auch die Wiederholungsprüfung als nicht bestanden. 

(4) Die Entscheidung, ob ein wichtiger Grund nach Abs. 3
vorliegt, trifft der Leiter oder die Leiterin des Theologischen 
Prüfungsamtes,§ 19 Abs. 3 findet Anwendung. War der Prüf
ling durch einen wichtigen Grund an der rechtzeitigen 
Meldung zur erneuten Prüfung nach Abs. 3 gehindert, setzt 
das Theologische Prüfungsamt einen neuen Termin fest, zu 
dem sich der Prüfling nach Wegfall des wichtigen Grundes zur 
Prüfung zu melden hat. 

§ 17

(l) Ein l'rüfling, der die Prüfung nicht bestanden hat. kann
beantragen, ihm erneute Prüfungsleistungen, ausgenommen 
die mündliche Prüfung, zu erlassen und statt dessen die Er
gebnisse der entsprechenden Arbeiten aus der nichtbestande
nen Prüfung anzurechnen, sofern diese mit mindestcfö „be
friedigend" bewertet worden sind. Der Antrag kann auf ein
zelne Prüfungsleistungen beschränkt werden. 

(2) Der :\ntrag nach Absatz 1 ist sp,1tcstens mit der Meldung
zur erneuten Prüfung zu stellen. Über den Antrag entscheidet 
der Leiter oder die Leiterin des Theologischen Prüfungsc1mtes. 

§ 18

(1) Macht sich ein Priifling in der mündlichen Prüfung eines
da„ Prüfu11gsgespr:1eh störenden Ord nungsnTstoßes schul
dig, so kann er von der weiteren Prüfung in dem betreffenden 
Fach ausgeschlossen werden, wenn er sein störendes Verhal
ten trotz Abmahnung fortsetzt. In diesem Ellle �ind seine Lei
stungen in dem betreffenden Fach der mündlichen Prüfung als 
,,nicht ausreichend" zu werten. 

(2) Versucht ein Prüfling das Ergebnis der f'rüfung durch
Täuschung zu beeinflussen, so ist die von dem \'ersuch betrof
fene Prüfungsleistung als „nicht ausreichend" zu werten. In 
schweren Fällen ist die l'riifung für nicht bestanden zu erklä
ren. 

(3) Über die Folgen eines in der mündlichen Prüfung began
genen Ordnungs\'erstoßcs oder Tfüischungs\·ersuchcs ent
scheidet die Prüfungskommission, in den übrigen Fällen der 
Leiter oder die Leiterin des Theologischen Prüfungsamtes. Vor 
der Entscheidung ist dem PriiflingGelegenheit zur Außerung 
zu geben. 

§ 19

( 1) Der l'rüfling Lrnn aus wichtigem Grund diL' l'rüfung un
terbrechen, ohne daß dadurch die bis dahin erbrachten Lei
stungen berührt werden. 

(2) Untcrl0richt der Prüflmg diL' Prüfung während des
Laufes der Frist für die Ablieferung einer häuslichen schriftli
chen Arbeit, so erlült er nach Wegfall des wichtigen Grundes 
eine L'ntsprechcnde neue hiiusliche schriftliche Arbeit. L.:nter
bricht er die Priifung vor oder während der Anfertigung der 
kirchenrechtlichen Klausur, so bestimmt der Leiter oder die 
Leiterin des Theologischen Prüfungsamtes n,ich Wegfcill des 
\\·ichtigcn Grundes einen neuen Termin zur Anfertigung der 
kirchenrechtlichen Klausur. Unterbricht der Prüfling die 
Prüfung rnr oder während der mündlichen Prüfung, so nimmt 
er n,1ch Wegfall dö wichtigen Grundes zum n,Khsten Termin 
an der mündlichen Prüfung teil. 

(3) Die Entscheidung über das Vorliegen des wichtigen
Grundes trifft der Leiter oder die Leiterin des Theologischen 
Prüfungsamtes. Krankheit gilt nur dann als wichtiger Grund, 
wenn sie unverzüglich durch ein amts- oder vertrauensärztli
ches Zeugnis nachgewiesen wird. Der Leiter oder die Leiterin 
des Theologischen Prüfungsamtes kann auf die Vorlage des 
ärztlichen Zeugnisses verzichten, wenn offensichtlich ist, daß 
der Prüfling erkrankt ist. 

(4) Unterbricht der Prüfling die Prüfung, ohne daß ein wich
tiger Grund vorliegt, so ist die Prüfung nicht bestanden. 

§ 20

(1) Nach Abschluß der Prüfung kann der Prüfling innerhalb
eines Monats seine Prüfungsarbeiten, die Beurteilungen und 
die Niederschrift über die mündliche Prüfung einsehen. Die 
Anfertigung von Abschriften ist zulässig, soweit der Prüfling 
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ein berechtiges Interesse glaubhaft macht. Die Entscheidung 
trifft der Leiter oder die Leiterin des Theologischen Prüfungs
amtes. 

(2) Die Einsichtnahme gewährt das Theologische Prüfungs
amt auf Antrag. Sie erfolgt in Anwesenheit eines oder einer 
vom Nordelbischen Kirchenamt bestimmten Mitarbeiters oder 
Mitarbeiterin. 

§ 21

(1) Der Prüfling kann während der Prüfung jederzeit Wider
spruch mit der Begründung einlegen, daß gegen diese Prü
fungsordnung verstoßen worden sei. Über den Widerspruch 
entscheidet der oder die Vorsitzende der Prüfungskommission 
oder, falls dieser oder diese an dem beanstandeten Prüfungs
vorgang beteiligt war, der Stellvertreter oder die Stellvertrete
rin noch vor Ende der Gesamtprüfung. Der Prüfling und die 
betroffenen Mitglieder der Prüfungskommission sind vorher 
zu hören. Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, steht dem 
Prüfling das Recht der Beschwerde zu. 

(2) Entscheidungen, die eine Beurteilung von Prüfungslei
stungen enthalten, können mit Ausnahme offenbarer Schreib
und Rechenfehler nicht abgeändert werden. 

(3) Die Beschwerde nach Abs. 1 ist beim Theologischen Prü
fungsamt innerhalb einer Frist von einem Monat nach der 
schriftlichen Mitteilung des Prüfungsergebnisses einzulegen. 
Sie kann auch unabhängig von einem Widerspruch erhoben 
werden. 

(4) Gegen die Entscheidung des Theologischen Prüfungs
amtes kann Klage beim Kirchengericht der Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche erhoben werden. 

§22

Diese Ordnung tritt mit der Verkündigung in Kraft und gilt
erstmals für die Vikarinnen und Vikare, die am 1. März 1990
in den Vorbereitungsdienst der Nordelbischen Ev.-Luth.
Kirche übernommen werden; für alle anderen Vikarinnen und
Vikare, die bereits im Vorbereitungsdienst sind, gilt die
Ordnung i.d.F. vom 28. Januar 1989 fort.

KL.-Nr. 143/90 

Kiel, den 13. Februar 1990 
Die Kirchenleitung 

Wilc k e n s  
Bischof 

Haushaltsbeschluß und Haushaltsplan 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 

für das Rechnungsjahr 1990 

A. 

Die Svnode hat am 20. Januar 1990 folgenden 

Ha  u s ha l  t sbe s c h l u ß  199 0  

gefaßt: 

1. Ct·rniiG §§ 3, 1-1 de� Kirchenf?;esetze� über das tfaushaits .
Kc1�sen- und Rechnungswesen in der '\nrdelbischen E\·.
Luth. Kirche vom 19.11.1977 wird der

Haushaltsplan der �ordelbischen EY.-Luth. Kirche
für das Rechnungsjahr 1990

in Einnahme und Ausgabe auf74.l.117 .. SOO DM festgestellt.

Gleichzeitig werden die dem Haushaltsplan als Anlagen 
beigefügten Sonderhaushalts- und Wirtschaftspläne in 
Einnahme und Ausgabe festgestellt: 

Diakonisch-Theo!. Ausbildungszentmm 
Rickling 
Pädagogisch-Theologisches-Institut -
Arbeitsstellen Kiel, Hamburg, Rissen 
Pastoralkolleg 
Prediger- und Studienseminar Preetz 
Prediger- und Studienseminar - Ausbil
dungszentrum Breklum 
Prediger- und Studienseminar - Ausbil
dungszentrum Hamburg 
Nordelbisches Jugendwerk Koppelsberg 
Studenten- und Hochschulpfarramt 
Hamburg 
Nordelbisches Frauenwerk 
Strafanstaltsseelsorge Hamburg 
Gemeindedienst der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche 
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 
Hörfunk- Ev. Rundfunkdienst Nord -
Redaktion für privaten Rundfunk 
Amt für Öffentlichkeitsdienst der NEK 
Ev. Akademie Nordelbien 
N ordelbische Kirchenbibliothek 
Rechenzentrum Nordelbien-Berlin 

249.700DM 

2.159.500 DM 
336.200 DM 
754.400 DM 

178.500 DM 

104.800 DM 
1.882.300 DM 

887.100 DM 
1.655.800 DM 

103.200 DM 

1.510.900 DM 
2.306.300 DM 

349.000 DM 
1.176.700 DM 
4.335.300 DM 

787.800 DM 
7.460.800 DM 

2. Der Finanzverteilung gern.§ 2 des Finanzgesetzes wird ein
Kirchensteueraufkommen von 582.033.000 DM zugrunde
gelegt.

3. Für die Verteilung des Kirchensteueraufkommens werden
für die Rechnungsjahre 1991 bis 1993 gem. § 3 Finanzge
setz folgende Plandaten angestrebt:

3.1. Gesamtkirchlicher Anteil 30,0 v.H. 
3.2. Schlüsselzuweisungen an Kirchen

kreise zuzüglich Einzelbedarf 
3.3. Sonderfonds 

68,8v.H. 
1,2 v.H. 

4. Die Verteilung des Kirchensteueraufkommens für das
Rechnungsjahr 1990 wird gern. § 4 Abs. 1 des Finanzgeset
zes wie folgt festgesetzt:

Kirchensteueraufkommen nach Ziff. 2 582.033.000 DM
4.1. Gesamtkirchlicher Bedarf

4.1.1. Gesamtkirchl. Pflichtausgab.) = 30,000 v.H. = 
4.1.2. Landeskireh!. Anteil ) 174.609.900 DM 

4.2. Einzelbedarfszuweisungen an 
Kirchenkreise 

4.3. Schlüsselzuweisungen an 
K irc· hcnkrci�e

4.4. Sonderfonds 

4.5. Zuführung zur Garantie-Rücklage 

1.800.000 DM 
l1J09 v.lI. 

1891Jhl. l 00 DM 
= 66,846 v.H. 
15.910.000 DM 

2,733 v.H. 
650.000 DM 
11112 v.H. 

S. Nach§ 4 . .'..bs. 2 Finanzgeset/ wird die Höhe der Schüssd
zuweisungen an die Kirchenkreise gern. Ziff. 4.3. garan
tiert.

5.1. Ein \,fehraufkommen an Kirchensteuern 1990 wird
wie folgt verteilt: 
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5 .1.1. Schlüsselzuweisungen an 
Kirchenkreise 

5.1.2. Sonderfonds 

5.2.3. GesamtkirchlicherAnteil 

GVOBl. 1990 

= 68,126 v.H 

= J.874v.H

= 30,000 v.H. 

5.2. Ein Minderaufkommen an Kirchen
steuern 1990 wird mit 

5.2.1. 68,126 v.H. hinsichtlich der Schlüsselzuwei-
sungen spätestens im Rechnungsjahr 1992 

5.2.2. 1.874 v.H. beim Sonderfonds und 

5.2.3. 30,000 v.H. beim gesamtkirchlichen Anteil 

berücksichtigt. 

6. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen an Kir
chenkreise werden die nach dem Stand September 1989
festgestellten Gemeindegliederzahlen zugrunde gelegt:

Angeln 59.615 Münsterdorf 59.376 
Eckernförde 61.975 Neumünster 133.951 
Eiderstedt 14.707 Oldenburg 62.435 
Flensburg 93.423 Pinneberg 75.531 
Husum-Bredstedt 55.864 Plön 74.341 
Norderdithmarschen 44.364 Rantzau 79.881 
Rendsburg 97.540 Segeberg 79.348 
Schleswig 54.574 Alt-Hamburg 294.550 
Süderdithmarschen 63.374 Altona 50.265 
Südtondern 53.983 Blankenese 91.221 
Eutin 86.685 Harburg 86.085 
Kiel 168.503 Niendorf 116.388 
Lauenburg 96.281 Stormarn 306.255 
Lübeck 150.250 

Gesamtzahl: 2.610.765 

7. Der Jahresdurchschnittbetrag für die zentrale Zahlung der
Dienstbezüge der Pastoren wird gem. § 8 Finanzgesetz für
das Rechnungsjahr 1990 auf 79.200 DM jewsetz,ter Pfarr
stelle festgesetzt.

8. Haushaltsrechtliche Vermerke

8 .1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

8.1.1. Innerhalb des Gesamthaushalts sind zwischen 
den einzelnen Funktionen die Ausgabensätze 
folgend er Gruppierungsn ummern gegenseitig 
deckungsfähig: 

422 510 421 ) 
423 520 461 ) außerFunktion 051. 
530 491 000 l

8.1.2. Innerhalb eines Unterabschnittes sind die 
Ausgabeansätze jeweils gegenseitig 
deckungsfähig: 

8.1.2.1. Die Gruppen 43 - 44 
46-49
61-63

8.1.2.2. Sämtliche Untergruppen 
(dreistellige Gruppierungsziffer) 

8.1.2.3. Die Haushaltsstellen 

0582.880 mit 0582.980 
212.880 mit 212.980 
237.880 mit 237.980 
352.421 mit 352.796 
811.880 mit 811.980 
922.880 mit 922.980 
961.880 mit 961.980 
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8.2. Einseitige Deckungsfähigkeit 

8.3. 

Innerhalb des Gesamthaushaltes sind einseitig 
deckungsfähig: 

8.2.1. die Ausgaben für Bezüge der Beamten 
(Gr.-Nr. 422) zugunsten der Ausgaben für 
Vergütungen (Gr.-Nr. 423) und Löhne 
(Gr.-Nr.424). 

8.2.2. die Ausgaben für Unterstützungen 
(Gr.-Nr. 464) zugunsten der Ausgaben für 
Beihilfen (Gr.-Nr. 461). 

8.2.3. die Ausgaben bei 352.421-796 zugunsten der 
Ausgaben bei351.745. 

8.2.4. Minderausgaben bei 762.423 Vergütungen 
dürfen für Mehrausgaben bei 762.453 
(Aushilfen) verwendet werden. 

8.2.5. Minderausgaben bei 922.7621 dürfen für 
Mehrausgaben bei 922.880 / 980 verwendet 
werden. 

8.2.6. Minderausgaben bei 980.8620 dürfen für 
Mehrausgaben der Gruppierungen 42 - 44 
(Teuerungen) verwendetwerd en. 

8.2.7. Minderausgaben im Rahmen der sog. Phasen-
verschiebung bei 051.4210 und 980.8620 
dürfen für Mehrausgaben bei 051.02.911 und 
979.911 verwendetwerden. 

Unechte Deckungsfähigkeit 

Einnahmen bzw. Mehreinnahmen dürfen für 
Ausgaben bzw. Mehrausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen verwendet werden: 

038.1541 zugunsten 038.641 
038.1542 zugunsten 038.649 
051.042 zugunsten 051.4311 - 911 
051.3112 zugunsten 051.465 
0581.1541 zugunsten 058.6491 

.1542 zugunsten .6492 

.1543 zugunsten .6493 

.1544 zugunsten .6494 

.1545 zugunsten .6495 
0582.384 zugunsten 0582.950 
142.211 zugunsten 142.7391 
154.045 zugunsten 154.741 
154.121/ zugunsten 154.510/ 
122/199 520/911 
212.049 zugunsten 212.531 
299.172 zugunsten 299.67 9 
349.195 zugunsten 349.421 / 461 
352.172 zugunsten 352.7498 
430.042 zugunsten 430.671 
553.154/172 
211 zugunsten 553.679 
762.196/ zugunsten 762.550 / 620 / 

.199 610/ 631 /633 
811.221 zugunsten 811.950 
811.341 zugunsten 811.911 
811.372 zugunsten 811.950 
843.052 zugunsten 873.741 
911.010 zugunsten 911.697 / 

922.722/732 
762 

911.045 zugunsten 922.732 
922.384 zugunsten 922.7621 
971.114 zugunsten 971.911 
972.222 zugunsten 972.911 
973.114 zugunsten 973.911 
975.124 zugunsten 975.911 
975.311 zugunsten 975.769 



Seite lJ2 GVOBl. 1990 Nr.4 

8.4. Übertragbarkeit rnn Haushaltsmitteln: 
Übertragbar sind die am Schluß des Haushaltsjahres 
verbliebenen Haushaltsmittel der Grnppit>rungs
nummern: 

76,77,94,95. 
8.5. Das Haushaltsdezernat ist ermächtigt, in begründe

ten Einzelfällen unter Beachtung der Bestimmungen 
der§§ 5 und 7 HKRO die Deckungsfähigkeit und 
ÜbL'rlragbarkcit für weitere I faushaltsstclkn 
anzuordnen. 

9. Cber- und außerplanmäßige Ausgaben

9.1. Das Haushaltsdezernat ist ermächtigt, Mehrausgaben
zu bewilligen, und zwar 
9.1.1. über- und oußerplanmäi;igc ;\usgaben, dit! auf

gesetdichen oder bestehenden vertrc1gliclwn 
Verpflichtungen beruhen, 

9.1.2. über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu 
5.000 D\I je Haushaltsstelle und Haushaltsjahr, 

9.1.3. überplanmäßige Ausgaben von mehr als 
5.000 D\I bis zu 20.000 DM. wenn dc1c.hmh der 
einzelne Hausholtsansatz im Haushaltsjahr 
nicht um mehr als 10 v.I-1. überschritten wird 

Im Rahmen der Jahresrechnung sind die über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben, ihre Unvorhersehbar
keit und Unnrmeidbarkeit der Synode im einzelnen 
darzulegen, soweit sie im Einzelfoll 20.000 DJvl über
steigen und nic·ht ciuf gesetzlicht.·n odn vertraglichen 
Verpflichtungen beruhen. 

9.2. In allen übrigen Fällen sind für über- und außerplan
mäßige Ausgaben vorherige beschlußmäßige Geneh
migungen des Nordelbischen Kirchenamtes und des 
Vorsitzenden des Hauptausschusses erforderlich. Bei 
Bewilligung Li bl'r rnn.ooo DM ist Liie Zustimmung des 
Hauptausschusses einzuholen. 

9.3. Die genehmigten über- und außerplanmäßigen Aus
gaben sind der Kirchenleitung und dem Hauptaus
schuß regelmaßig zur Kenntnis zu bringen. 

10. \'erpflichtungsermächtigungen
Der HauptausschuE kann zu La�ten des Rechnungsjahres
] 'ICJ l bis zu 6,0 Miu D.\l Verpflichtungt•n bei der I iaush,11 b
stelle 922.7621 (Sonderfonds) eingehen.

11. Die durch Verzichtserklärung nach§ 25 b KBBeG bei den
Gruppierungsnummern 42 und 44 eingesparten Haus
haltsmittel werden einem besonderen Fonds zugeführt.
0,b :--Jiihl're rcgdt der H,rnptaus,;clrnG durch Bt·sLhluJ�

12. Übernahme von Bürgschaften
Dit· Lbcrna hme von l::liirgsc haften für Ki ,rpcrschaftcn, J\n
stc1l tcn und Stiftungn1 des öffentliclwn Rechh sowie für
rechtsfähige Vereine, deren Zweck ausschlieElich kirchl.i
chen und diakonischen Zielen dient sowie in begründeten
Einzelfällen für natürliche Personen kann bei Beträgen bis
zu 100.000 DM, höchstens jedoch insgesamt 300.000 DM
im Rechnungsjahr, durch das Nordelbische Kirchenamt, in
allen übrigen Fällen nur durch Beschli.hSL' der Kirchenlei
tung und des H,rnptausoclrnsses erklärt 1\·L·rden.

13. Aufnahme von Krediten
Das :\ordelbische Kirchenamt wird ermächtigt,
a) zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kas

senwirtschaft
1. bei der Nordelb1c,chL'll Kirchenkasot' einl'n Kassen

kredit bis zu 15 \lic, DM aufzunehmen,
2. bei den nordelbischen Diensten und Werken die

Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer
Gesamthöhe von 20 Mio DM zu genehmigen,

b) zur Finanzierung von Investitionen beim Diak.-theol.
,.\u,bildungszentrum l�ickling, l)c1stllr,1lkulleg in Rat
Zt'burg, Nordelb1schen Kirchenamt und bei der E1·.
Akademie in Hamburg Kredite bis zu 6.587.000 DM
aufzunehmen.

14. Der Hauptausschuß wird ermächtigt, für den Fall einer
Übernahme der zwischen Bund, Ländern und VKA einer
seits und den GewerkSL"h,1ften des iiffenthclwn Dienc,tec,
,1ndercrseits am 19.1. l 'JlJl l 1·L'reinb;1rtcn \ eranderungen ab
1.1.1990 durch den VKDA und dessen Tarih·ertragspart
ner so1\·ie entsprechende Regelungen im Besoldungs- und
Versorgungsrecht die erforderlichen Anpassungen in den
Personaltiteln des Haushalsplans und der Sonderhaus
h;:iltsplfüw vorzmwhmen.

ß. 

Der Haushaltsplan mit Erläuterungen und Sonderhaushalts
plänen liegt im Dienstgebäude des Nordelbischen Kirchenam
tes in Kiel, Dänische Straße 27 - 35 (Bibliothek), zur Einsicht
name öffentlich ilUS. 

Kl.-Nr. 57 / 90 

Die Kircl1t.'nlL'ilung 
Prof. Dr. VVilckens 

Bischof und stellv. Vorsitzender 

Bekanntmachungen 

Bekanntgabe von Tarifverträgen 

Kiel, den 6. Februar 1990 

Der Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger 
Nordelbien (VKDA-NEK) hat folgende Tarifverträge abge
schlossen, die nachstehend abgedruckt werden: 

1. Änderungstarifvertrag Nr. 9 zum Kirchlichen Angestellten
tarifvertrag (KATNEK),

2. Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Kirchlichen Arbeitertarif
vertrag (KArbT-NEK),

3. Änderungstarifvertrag Nr. 8 zum Tarifvertrag über die Re
gelung der Arbeitsbedingungen der Praktikanten (Prakti
kantinnen) für Sozial- und Erziehungsberufe und medizini
sche Hilfsberufe,

4. Änderungstarifvertrag Nr. 3 zum Tarifvertrag zur Regelung
der Rechtsverhältnisse de.r Schülerinnen/Schüler, die nach
Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammen
gesetzes ausgebildet werden.

Sämtliche Tarifverträge sind am 1. Januar 1990 (einzelne Vor
schriften der unter Buchstaben a und b genannten Tarifverträ
ge rückwirkend ab 1. Juli 1989) in Krilft getreten. Die Tarifver
träge tragen das Datum des 30. November 1989 und wurden 
gleichlautend mit den in den Abdrucken genannten Mitarbei
terorganisationen geschlossen. 

Der VDKA-NEK hat mit Rundschreiben Nr. 8/89 vom 
21.12.1989 auf den Abschluß hingewiesen und ausführliche 
Durchführungshinweise bekanntgegeben, die auch den Kör-
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perschaften zugegangen sind, die nicht Mitglieder des Verban
dl·S sind. 

Az. "1,211 D TI 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 

Gr obmann 

* 

Änderungstarifvertrag Kr. 9 
vom 30. November 1989 

zum Kirchlichen Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) 

7:wi,clwn 
dem \'erband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-:'(EK), 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 

der Dn.Itschen Ange�tellten Gewerkschaft 
Landesverbände H,1n1burg und Schles,\ ig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirks\-erwaltungen Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Cewerkschaft Gark·nbau, Land- und Forstwirtschaft 
Lande�be,irk Nordm,1rk 

- andererseits -

b) Arbeitsunfähigkeit im Sinne des§ 37 Abs. 1,

c) der Schutzfristen und Lit'S Mutterschaftsurlaubs nach
dem _\,lutterschutzge,;ctz,

d) Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungsgeld
gesetz in der Fassung vom 25. Juli 1989 oder in einer frü
heren Fassung."

3. In§ 27 Abs. 7 Satz 2 werden die Worte „bis zur Vollendung
des IW<ilften Lebens1rn,nats des Kindes" durch die Worte
„in der Fassung vom 2.'i. Juli 7989 l>lier in emer früheren
Fassung" ersetzt.

4. In§ 27a Abs. 3 Unterabs. 4 Satz 2 werden die Worte „Satz
1" durch die Worte „Satz 1 dieses Unterabsatzes" und die
Worte „ bis zur Vollendung des zwölften Lebensmonats des
KindE,s" durch die Worte „in der Fassung \·om 25. Juli 1989
oder in einer früheren Fas�ung" ersetzt.

5. In§ 35 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f werden die \.\'orte „bis 21 Uhr
- bei Wechselschichtarbeit bis zum Beginn der dienstplan
mäßigen bzw. betriebsüblichen Nachtschicht-" durch die
Worte „bis 20 Uhr" ersetzt.

6. In§ 49 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „21 Uhr" durch die
Worte „20 Uhr" ersetzt.

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 1990 in Kraft; abwei
chend d,n,on treten 

a) § 1 Nrn. 2.1, J und 4 mit \Virkung vom 1. Juli 1989 und
b) § 1 l\:r 2.2 mit Wirkung vom 1. August 1989

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November in Kraft. 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
;\nderung des KAT-NEK 

Der Kirchliche Angestelltentarifvertrag (KAT-NEK) vom 
15. Januar 1982, zuletzt geändert durch den Änderungstarif
vertrag Nr. 8 zum KAT-\:EK vom 5. Oktober 1989, wird wie
folgt geändert:

1. � l:; wird wie folgt geändert:

a) ln Absatz 6 Lnterabs. 1 Satz 4 \\'erden die Worte „lau
fenden oder der folgenden" durch die Worte „nächsten
oder der übernächsten" ersetzt.

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) Unterabsatz I crhiilt die folgende Fassung:
„ Woche ist der Zeitraum n>n Montag O L:hr bis 

Sonntag 2-l Chr." 

bb) Unterabsatz 3 erhält die folgende Fassung: 
„Arbeit an Sonntagen ist die Arbeit am Sonntag 

zwischen O Uhr und 24 Uhr; entsprechendes gilt für 
Arbeit an Feiertagen, Vorfesttagen(§ 16 Abs. 2) und 
Sonnabenden." 

cc) Unterabsatz 6 erhält die folgende Fassung:
„Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 20 Uhr und

6 Uhr."

2. § 23 a Satz 2 Nr. 4 Satz 2 erhält die folgende Fassung:

„Unterbrechungen von jeweils bis zu sechs Monaten sind
unschädlich; unabhängig hiervon sind ferner unschädlich
Unterbrechungen wegen

a) Ableistung des Grundwehrdienstes, des zivilen Ersatz
dienstes nach dem Gesetz über den zivilen Ersatzdienst
und des Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz,

Änderungstarifvertrag Nr. 6 
vom 30. '.\iovember 1989 

zum Kirchlichen Arbeitertarifvertrag (KArbT-NEK) 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (V KDA-NEK) 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 

der Deutschen Angestellten Cewerkschaft 
Landes\'erbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltung Hamburg und Nordwest 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1

Änderung des KArbT-NEK 

Der Kirchliche Arbeitertarifvertrag (KArbT-NEK) vom 
17. Mai 1982, zuletzt geändert durch den Änderungstarifver
trag Nr. 5 zum KArbT-NEK vom 24. Februar 1989, wird wie
folgt geändert:
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1. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 6 Unterabs. 1 Satz 4 werden die Worte „lau
fenden oder der folgenden" durch die Worte „nächsten
oder der übernächsten" ersetzt.

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) Unterabsatz 1 erhält die folgende Fassung:
„Woche ist der 7:dtraum von Montag O Chr bis 

Sonntag 24 Lhr." 

bb) UnterabsatL 3 erhält die folgende Fassung: 

„Arbeit an Sonntagen ist die Arbeit am Sonntag 
z,vischen O Uhr und 24 Uhr; entsprt•chendes gilt für 
Arbeit an Feiertagen, Vorfesttagen(§ 16 Abs. 2) und 
Sonnabenden." 

cc) Unterabsatz 6 erhält die folgende Fassung:
,,.\:achtarbeit ist die Arbeit zwischen 20 Uhr und

6 Uhr."

2. § 16 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 erhält die folgende Fassung:

,,Stattdessen kann für die Arbeitsleistung in der Zeit /Wi
schen 12 Uhr und 24 Lhr der Zuschlag nach§ :,c:; Abs. 1 S.it.1,
2 Buchst. d gezahlt\\ erden."

3. § 23 Abs. 2 Sätze 2 und 3 erhalten die folgende Fassung:

„ Unterbrechungen von jeweils bis zu sechs Monaten sind
unschädlich; unabhängig hiervon sind ferner unschädlich
Unterbrechungen wegen

a) Ableistung des Grundwehrdienstes, des zivilen Ersatz
dienstes nach dem Gesetz über den zivilen ErsatLdienst
und des Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz,

b) Arbeitsunfähigkeit im Sinne des§ 37 Abs. 1,
c) der Schutzfristen und des Mutterschaftsurlaubs nach

dem Mutterschutzgesetz,

d) Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungsgeld
gesetz in der Fassung vom 25. Juli 1989 oder in einer frü
heren Fassung,

e) Unterbrechungen im Sinne der regelmäßig wiederkeh
renden Unterbrechungen bei Saisonarbeitern."

4. In§ 35 Abs. l S,1t/ 2 Buchst. f werden die Wurte„ bis?. I L hr
- bei Wechselschichtarbeit bis zum Beginn der dienstplan
mäßigen bzw. betriebsüblichen Nachtschicht-" durch die
Worte „bis 20 Uhr' ersetzt.

5. In§ 52 Abs. 2 Satz 1 Buchst. k Doppelbuchst. bb werden die
Worte,,§ 185 c RVO" durch die Worte,,§ 45 SGB V" ersetzt.

6. In§ 71 erhält Nr. 13 die folgende Fassung:

„ 13. Vorfesttagsarbeit
Arbeit an Vorfesttagen ist die Arbeit an den in § 16 
Abs. 2 genannten Tagen zwischen 12 Uhr und 24 Uhr." 

§2
Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 199 0 in Kraft; abwei
chend davon treten§ 1 Nrn. 3 und 5 mit Wirkung vom 1. Juli 
1989 in Kraft. 

* 

Änderungstarifvertrag Nr. 8 
vom 30. November 1989 

zum Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen 
der Praktikanten (Praktikantinnen) 
für Sozial- und Erziehungsberufe 

und medizinisches Hilfsberufe 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstr,iger Norddbien (VKDA-NEK1. 
vertreten durch den gesch;ütsführenden Vor�t.rnd 

- einerseits -
und 
der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltung Hamburg und Kordwest 

dem Verband Kirchlicher \1itarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forst,\·irtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- ,1ndererscits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge \.()111 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§ 1
Änderung des Tarifrertrages 

In§ 5 Unterabs. 1 und 2 des zuletzt durch Änderungstarif
vertrag Nr. 7 vom 18. April 1988 geänderten Tarifvertrages 
über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikanten 
(Praktikantinnen) für Sozial- und Erziehungsberufe und me
dizinische Hilfsberufe vom 17 . Mai 1982 werden jeweils die 
Worte „in der Zeit von 1:, Chr bis 21 Uhr" gestrichen. 

§2
Inkrafttreten 

Dit'ser Tarifvertrag tritt am 1. J,muar 1990 in Kraft. 

* 

Änderungstarifvertrag Nr. 3 
vom 30. November 1989 

zum Tarifvertrag zur Regelung der Rechts\·erhältnisse 
der Schülerinnen/Schüler, die nach \Iaßgabe 

des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes 
ausgebildet werden 

Zwischen 
dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungstriiger 1\.'orddbien (VKDA-NEK) 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

- einerseits -
und 

dt'r Dcu bchen Angestellten Cewerkschaft 
Landes\·erbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

der Ge\Yerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 
dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -
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wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 
1979 folgendes vereinbart: 

§1
Änderung des Tarifvertrages 

In§ 11 Abs. 2 Satz 3 des zuletzt durch Ändenmgstarifrertrag 
Nr. 2 vom 30. August 1989 geänderten Tarifvertrages zur Re
gellmg der Rcchtsverh!iltnisse der Schülerinnen/Schüler, die 
nach i\]aggabc dl's Kr,rnkenpflcgegesct/Cs oder des 1--kbam
mengesl'tzcs ausgebildet WL'rden vom 17. :'vtirz 1986, wc•rden 
die \\'orte „in der Zeit rnn 13 Uhr bis 21 Chr" gestrichen. 

§2
1 nkra fttreten 

DiesL•r Tarifvcrlr<1g tritt ,1111 1. Januar J LJCJ1 l in Kraft. 

Bekanntgabe der Prüfungskommission für die Zweite Theo
logie Prüfung im Frühjahr 1990 

Das Theologische Prüfungsamt hat 

Bischof Prof. Dr. Wilckens (Vors.) 
Bischof Prof. D. Krusche 
Pastor Dr. Dabelstein 
Oberkirchenrat I Ieinrich 
ObL·rkirchenral Dr. Cunrad 
Pastor Reimer 
Oberkirchenrat Dr. Halbe 
Direktor Hammerich 
Pastor Glrich 
P;istor ßclde 
Hauplj-0<1stor Dr. Mohaupt 
Oberkirchl'1m:1t HörchtT 
Pastor Kretschmar 
Oberkirchenrätin Reimer 
Oberkirchenrat Puls 
Pastor Kirsch 
l'astur Kkin 
l'astur "\. C,·rkl• 
Pastorin Bielitz-Wulff 
Oberkirchenrat Hinz 
Direktor Buttler 
Oberkirchenrat Starke 
Pastur r�•tters 
l'a,-tl ,r Bruhn 
Fastur l'rof. Dr. Hein 
Präsident Dr. Blaschke 
Oberkirchenrat Kusche 
Oberkirchenrat Dr. Goeschen 
Oberkirchenrat Dr. Ziehbold 

in die Prüfungskommission für die Zweite Theologische 
Prüfung im Frühjahr 1990 berufen (Änderungen bleiben vor
behalten). Die mündliche Prüfung findet in der Zeit vom 20. 
bis 23. März 1990 im Nordelbischen Kirchenamtin Kiel statt. 

Nordelbische Kirchenamt 
Theologisches Prüfungsamt 

Im Auftrage 
Dr. Co n r a d  

Az.: 2136-AI/ A 1 

Schlichtungsausschuß 
nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz (MAVG) 

(Neulwsdnrng nach dem Stand vom 1. Janu,,r 1 q9{)) 

Der gemiil5 § 49 des Mitarbcitervertretungsgl'�etzes gebilde
te Schlichtungsausschuß setzt sich wie folgt zusammen: 

I. Vorsitzender
(Amtszeit mm 1.1.1990 - 31.12.1994):
Herr ]urgen K a I i t z k \'
Richter am Verwaltungsgericht
l:lundesstraße 82
2000 Hamburg 13
Telefon: dienst!. 040/2-l 86 40 54

privat 040 /45 19 90 

1. Vertrl'lcr
Herr Dr. Horst Cl' h r m ,1 n n
Vorsltzender Richter am r\mtsgericht
Zeppelinstraße 1
2400 Lübeck 1
Telefon: dienst!. 0451/3 711799

privat 0451 /:i -t9 q9 

2. VntrL'lcr
Frau U,,rnthea l:l e r  g e r
Regiernngsdirektorin
Bredowstraße 1
2300 Kronshagen
Telefon: dienst!. 0431 /5 % .'i0 51

privat 043\/'i/-i )(, 16 

II. Beisitzer
(Amtszeit vom 1.1.1988-31.12.1991):
a) Mitglied des Kollegiums des NKA

Herr Detlef R ö t t i n g
Oberkirchenrat
Nelll' 13urg 1
2!lll0 Hamburg 11
Telefon: dienstl. 040 i 3 68 93 35

privat 040 / 59 29 84 

1. Vertreter
Herr Dr. Kurt Z i e h b o l d
OblT].._irchenrat
r\icnrt·ddcr 2A
2001J l iamburg 54
Telefon: dienst!. 040 /3 68 93 88

privat 040/5 40 6519 

2. Vertreter
Herr Henning K r  ,1 m l' r
Oberkirchenrat
D,'inbche Str. 21-35
2300 Kiel 1
Telefon: dienstl. 0431 /99 12 13

privat 0431/58 86 30 

b) Vom Gesamtausschuß Benannte:
aa) Herr Jens W a u b k e

Bernadottstr. 7 A 
2000 Hamburg 50 
Telefon: dienstl. 040/88 30 00 25 

privat 040/39 50 18 

1. Vertreter
Herr Heinz-Günther W i n k I e r
Humboldtstr. 65
2000 Hamburg 76
Telefon: dienst!. 040/2 29 30 16
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2. Vertreter
Fnm Antje R u h e
Hainholz'-'r Damm 13
2200 Elmshorn
Telefon: dienstl. 04121/2 98 37

privat 04121/7 11 62 

bb) Frau Adele Pa r s  i e g 1 a 
Furtweg 20 a 
2000 l-L1mburg 54 
Telefon: dirnstl. 040/5 40 lh Tl 

privat 040/ 70 57 79 

1. Vertreter
Frau Anke Böckler
Lerchenstr. 14
2407 Bad Schwartau
Telefon: dienstl. 0451 /7 49 U 1

pri\·,it 0451/2 58 19 

2. Vertreter
Frau Marion P a n i t z s c h - \ V i e h e
Stexwiese
2332 Riec;ebv
Telefon: d i enstl. 04331 / 5lJ 3tl

privat 04355/12 61 

cc) Herr Helmut K r  u s e
Mühlenkamp 23
2440 Oldenburg
Telefon: dienst!. 04361 /24 59

privc1t 04361 /35 ll-l 

1 Vertreter 
Herr Klaus H e n t s c h e 1 
Am Lustberg 18 
2000 Hamburg 63 
Telefon: dienstl. 040/3 68 93 05 

pri\ at 040/5 00 (13 11 

2. Vertreter
Frau Erika P a r i e s
Eißendorferstr. 88
2100 Hamburg 90
Telefon: dienst!. 040/76 60 -lO

pri\·at 040/7 90 52 (12 

CVOBl.1990 

bb) Herr Helmut Wi t t
Kirchenober am tsr,1 t 
Kantstr. 66 
23ll0Kid l 
Telefon: dienst!. 0-Bl /9 40 31 

privat 0-131/1 8515 

1. Vertreter
Hnr Hans-Hermann M ii r k e
Kirclll'noberambrat
Kirchenstr. 3
2200 Elmshorn
Telefon: dienst!. 0-1121/2 20 71

privat 04121/7 47 43 
2. Vertreter
Herr Jürgen H e r i n g
Verwa ltu ngslei tcr
Am Heisterbu5ch -17
2430 Neustadt
Telefon: dienst!. 04561/60 37

privat 0-1561/32 48 

Nr.4 

Die Ce�ch:iftsführung des Schlichtungsalhschusst's ist bis 
auf weitne;, so geregelt. daß J\nträge auf Schlichtung zu 
richten sind an: 

Geschäftsstelle des Schlichtungsschusses 
z. H. Herrn Kirchenoberamtsrat Manfred Hemmi
Neue Burg 1, 2000 Hamburg 11
Telefon: dienst!. 040/3 68 92 Sll

p·1vat 040/6 01 -15 3--1 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrag 

Jesse n 

Az.: 37302 - D l/D-l 

Änderung der Ordung für das Nordelbische Jugendwerk 

c) Als Vertreter nm Dienststellenleitungen Benannte:

Die Kirchenleitung hat folgende Ändenmg des § 13 der 
Ordnung für das Norddbi,cl1L' Jugendwerk i.d.F vom 15. Juni 
l 987 (C\'OBL S. 169) be',c h lll','ien:

Ziffer 3: Der Nord elbische Jugendausschuß stellt den Entwurf
des Sonderhaushaltes für das Nordelbische Jugend
werk und die V\'irtschaftpläne für die Jungendheime 
des Nordelbischen Jugendwerkes auf und nimmt die 
lahresrechnungcn zur Prüfung und zur Weiterlei
tung illl die SyI1<lde ab. 

aa) Herr Arnold I b s
Kircheno beramtsrat 
Hindenburgring 41 
2256 Garding 
Telefon: dienst!. 04862/81 88 

pri\·,lt 04862/80 ci:, 

1. Vertreter
Herr Dieter B o r c h e r d i n g
Rentmeister
Büllsbüller Chaussee 5
2262 Leck
Telefon: dienstl. 04662/9 95

privat 04662/ 6 35 

2. Vertreter

Herr Karl S c h m i d t 
Stellv. Rentmeister 
Klosterstr. 118 
2300 Kiel 14 
Telefon: dienst!. 04342/90 21 

privat 0431/72 21 10 

Ziffer 4: entfällt 

Kiel, den 4./5. Dezember 1989 

Die Kirchenleitung 
Prof. D. K r  u s c h e 

Bischof und Vorsitzender 

KL-Nr. 752/89 

Stundensätze der im Bereich 

der NEK tätigen landwirtschaftlichen Sachverständigen 

Das Nordelbische Kirchenamt hat am 16. Januar 1990 mit 
Wirkung vom 1.2.1990 für den Bereich der NEK wie folgt be
schlossen: 
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Die Stundensätze für die Tatigkeit der im Bereich der ""or
delbischen Ev.-Luth. Kirche tätigen landwirtschaftlichen Sach
versLindigen werden wie folgt festgeset7t: 

a) Flurbereinigungs- und
Landverpachtungsgutachten: 50,- D\1 

b) Sonstige Cutachtcn:
c) Erstellung von Landgrundakten

für die Kirchengemeinden

45,- D\1 

33,-DM 

Die bisher geltenden Cebührensätze, die im Gesetz- und Ver
ordnungsblatt der NEK 1977 auf Seite 138 unter dem Buchsta
ben c I ausgewiesen sind, werden mit Wirkung vom 1.2.1990 
aufgehoben. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Dr. Bla s chke 

Az.: 80930 - VH T/H 2 

GEKA 

Ein Kassenführungsprogramm auf Personal-Computer für 
Kirchengemeinden 

l\:eben dem Programm FTNKl des Rechenzentrums Nordel
bien-Berlin wurde jetzt auch das vom „Verein der Pastorinnen 
und Pastoren in Nordelbien e.V." in Auftrag gegebene HKR
Programm CFKA (Version 1.0l n<1ch Vorbge eines Testates 
durch das Nordelbische Kirchena1nt zur:\ utzung freigegeben. 

Die Freigabe des Programms entbindet in keiner Weise von 
der in der „Allgemeinen Verwaltungsanordnung über 
Planung und Cenelurngung von Maßnahmen auf dem Gebiet 
der elektronischen Datenverarbeitung" vom 28. Juni 1988 
(CVOBI. 1988 /S. 143) \'orgeschriebenen Berahmg durch das 
Nordelbisdws Kirchenamt. Da das Programm nicht für alle Be
reiche gleichermaßen geeignet ist, sollte vor dem Einsatz eine 
Abstimmung mit anderen EDV-Gebieten (wie z.B. Kirchen
krL'i,cn) erfolgen. 

GEKA 1.0 ist lauffähig auf IB'v1-kompatiblen PCs (Software
kompatibilität ist ausreichend) ab 512 KB RAM und einer Fest
platte (20 M H) unter dem Betriebssvstem PC/ ;v!S-DOS ab 
Version 2.01. Das Programm GEKA kostet DM 848,- und wird 
mit einer Dokumentation ausgeliefert. Interessenten wenden 
sich bitte an den Rechnungsführer des „Vereins der Pastc,rin
nen und Pastoren in Nordelbien e.V.", Pastor Helmut Brauer, 
Bruchweg 14, 2400 Lübeck, Tel.: 0451/80 12 77. 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 
Schmit t  

Az,: 0551 - 31 - R 2 

Namensänderung der Anstaltskirchengemeinde St. Nico
laus zu Hamburg-Alsterdorf, Kirchenkreis Alt-Hamburg 

Kiel, den 31. Januar 1990 

Die Anstaltskirchengemeinde St. Nicolaus zu Hamburg-Al
sterdorf führt vom Tage dieser Veröffentlichung an den 
Namen: 

„Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Nicolaus zu 
Hamburg-Alsterdorf". 

�ordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 

Görlitz 

Az.: 10 Anstaltskgde. St. Nicolaus zu Hgb.-Alsterdorf
R II/R 3 

Bekanntgabe eines neuen Kirchensiegels 

Kiel, den 2. Februar 1990 
Kirchengemeinde: Chrish1sgemeinde Kronshagen 

Kirchenkreis: Kiel 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. 
Ch1istusgemeinde Kronshagen. 

l'\ordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 

Gör l i tz 

Az.: 9153 Christusgemeinde Kronshagen - R II/R 3 

Berichtung 

Im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24 vom 15. Dezember 
1989 ist auf Seite 281 in Artikel I Ziff. 2 Abs. 3 der Buchstabe a 
des Dritten Kirchensteuer-Änderungsgesetzes vom 22. Sep
tember 1989 wie folgt zu berichtigen: 

„a) 150,- DM für jeden Kinderabzugsbetrag im Sinne von§ 51 
aNr, 1 EStG" 

Az.: 70002 - S 2 
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Stet len a usschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der K i r c h e n g e m e in d e A s c h e b e r g im Kirchen
kreis Plön ist die Pfarrstelle vakant und umgehend mit einem 
Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar in 
einem jeweils eingeschränkten Dienst\·erhältnis (50 '1,) zu be
setzen. Die Besetz�mg c'rfolgt durch \\'ah 1 des Kirchem·orstan
des. 

Die Kirchengemeinde Ascheberg inmitten der Holsteini
schen Schweiz hat ca. 3.000 Gemeindeglieder. Sie umfaßt den 
Ort Ascheberg, die Dörfer Dersau und Dörnick sowie mehrere 
Siedlungen und Höfe. Cnser neuer Pastor/unsere neue Pasto
rin feiert wiichentl ich in der schönen Ascheberger Michaclis
kirdw und 14-bigig in der Dersaucr K,1pl'lle mit uns den Cut
te�dienst. Die Michacliskircht' in i\sclwbcrg, erbaut in den 
frühen 50-er Jahren, das 1968 erbaute Pastorat und das neue, 
1984 fertiggestellte Gemeindehaus liegen beieinander direkt 
am Plöner See, Kindergarten und Grundschule sind am Ort; 
alle anderen Schularten sind im 7 km entfernten Plön durch 
Lu;;- und Busverbindungen gut zu erreichen. Wir �uchen 
einen Pastor, eint' Pastorin oder ein Pc1ston'n-Ehq,,1,1r, miig
lichst mit Amtserfahrung, der bzw. die bLw. das uns in unseren 
Aufgaben begleitet. Die Aufgaben \·erteilen sich auf unsere 
Diakonin (halbe Stelle) und mehrere haupt-, neben- und eh
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; lebhafte kir
chcnmusikalische Tätigkeit, Kinder-, Tugend-, Frauen- und Se
niorenarbeit. Wir \\Ünc,chen uns eine, n konti1ktfreudigc/n 
5L·eis,)rger/Sed;orgcrin, der/die auf dil· Menschen /ugchl 
und uns die biblische Botschaft zeitnah \·er kündigt. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Plön, Kirchenstr. 37, 2308 Preetz/Hobt. Weitere Unterlagen 
sind ,1tif Anforderung ein,ureichen. 1\uskünftc crkill'n der 
\',nsitzende des Kirchenvorst,rndes, Herr Clodius. Hcirn, 
2323 Ascheberg, Tel. 04526/261, und Propst Sontag, Kir
chenstr. 37, 2308 Preetz /Holst., Tel. 043-±2/307-13. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

A:; 20 Asclwlwrg - P II/ P l 

* 

lm \. o r de l b i s c h e n  D i a  k ,, 11 i c, c h e n W e r k  e. V. 
- c; e s  c h :i. f t s st e l l e  II c1 m b u r g - ist das Amt eines
Pastors im Arbeitsgebiet „Religionspädagogische Fortbildung
in Kindertagesstätten" vakant und mit einem Pastor oder einer
Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung
der Kirchenleitung auf Zeit.

In dem Arbeitsgebiet arbeitet die/ der Stelleninhaber In mit 
einem teilzeitbeschäftigten Psychologen und einer teilzeitbe
schäftigten Sozialpädagogin im Team zusammen. Ziel der 
Arbeit ist es, Mitarbeiterlnnen in den evangelischen Kinderta
gesstätten zu befähigen, in der Arbeit sozialpädagogische, ge
meindepädagogische und gesellschaftspolitische Aspekte mit 
religionspädagogischen Ansätzen zu verknüpfen und für das 
Leben in den Kindertagesstätten umzusetzen. 

Neben der theologischen Profilierung der unterschiedlichen 
Fortbildungsangebote des Teams kommt der/ dem Stellenin
haber In pastorale und seelsorgerliche Begleitung der Teilneh
mer der verschiedenen Angebote zu. 
Gesucht wird eine/ein Pastorin, die/der 

- gL'rn in ,,inem Te,1111 mit \l1tarbeiterinnc11 ,rnderer Fachrich
tungl'n zusammenarbeitl't und hier akti\· den theologischen
Part gestaltet;

- Lust hat zu Gruppenarbeit mit Erzieherinnen;
- bereit ist, sich für die Arbeit der kirchlichen Kindertagesstät-

tt•n ab Teil eines christlichen Cenwindeatifhnll's zu mg,1gic
rL)n;

- die pastoral-seelsorgerliche Begleitung nm Teilnehmerin
nen der Fortbildungsangebote und der damit in Verbindung
stehenden Kinder und deren Eltern erproben und entfalten
möchte;

- Fiihigkeiten - und wenn möglich - eine Zmatzausbildung
fiir die rcligionsp;iLfag, l,s.';lSclw Arbeit im Eh·mentarbereich
rni tbringt.

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbi
schen EY.-Luth. Kirche, Dänische Str. 21-35, 2300 Kiel 1. Weitere 
Unterlagen sind auf Anfordemng einzureichc'n. Auskünfte 
erteilt Lrndespastor Reinh,ird l'ioch, Tel. 0411' 1 14 2.2. 38, so\,·ie 
der zusLindige J\bteilungslcikr, Lotar llonmski, Tel. 040n '"\-l 
22 80. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az: 20 '\urdelbisches [)i,ü:onisches Werk e\'. (7) - P 11/P 2 

Die Pf,urstelle des K i r c h e n k r e i s L' s N i e n d  o r f 
f ü r k i r c h l i c h l' K i n d L' r g a r t e n a r b e i t ist umge
hend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Be
setzung erfolgt durch Berufung des Kirchenkreisvorstandes 
auf Zeit. 

Im Kirchenkreis Niendorf ist die neu geschaffene Pfarrstelle 
(100 '; l ftir die hauptamtliche Wahnwhmung der Aufgc",bvn 
einer, t·inec, Kindergartenbe,rnftr,1gten des Kirchenkrebes um
gehend zu besetzen. Das,\ utgabenfeld dL'r I des Kindergarten
Beauftragten wurde bislang \·om Diakoniepfarramt wahrge
nommen und wird ab 1990 wrselbständigt. Zu den Aufgaben 
gehören u.a.: Angebote rel.-päd. Fortbildung und Begleitung; 
Leitung der Kindergartcnarbeitsgemeinschaft in Form von re
gdma!sigL'n Treffen dl'r l�L·itcrinnl'n und Cruppenerzidwri11-
1wn SP\,·ie der Triigen'l'rtrl'ler, - u.,1. mit dt'm 7,id, kirchliclw 
Gemeindearbeit mit Kindern und alle weitere Gemeindearbeit 
in befruchtende Wechselbeziehungen zu bringen; Seelsor
ger /in für die Mitarbeiter/innen; Vertretung des Kirchenkrei
ses in übergreifenden Gremien. Im Kirchenkreis Niendorf 
werden in den Gemeinden (SH und HH) ca. 1.600 Kinder in 35 
Einrichtungen (incl. Kinderstunden) von 155 Fachkräften 
betreut. Voraussetzungen für die Bewerbung sind mehrjähri
ge mit Kindergartenerfahrungen verbundene Gemeindepra
xis, Erfahrung in der Begleitung von Gruppen und seelsorger
licher Beratung, Praxis in rel.-päd. Anleitung und Erfahrungen 
in Verhandlungsführung. Gewünscht wird ein/e Pastor/in, 
der/ die Lust und Freude daran hat, Vorhandenes zu begleiten 
und zu fördern, neue Perspektiven für kirchl. Kindergartenar
beit aktiv aufzugreifen und umzusetzen sowie mit den Ge
meinden kooperativ zusammenzuarbeiten. Eine ausführliche 
Stellenbeschreibung kann vom Kirchenkreis abgefordert 
werden. Bei der Suche nach einer Dienstwohnung ist der Kir
chenkreis behilflich. 
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Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des Kir
cl1L'nkrc•1ses Niendorf. Kclllaustr. 239, 2110ll I lamburg h 1 
Weitere Lnterlagen ,-ind auf Anforderung l'inzureiclwn. :\us
künfte erteilen Pastor Gertz , Wählingsallee 1 S, 2000 Hamburg 
61, Tel. 040/5 50 99 33, und Propst Rogrnann, Kollaustr. 239, 
2000 Hamburg 61, Tel. 040/58 38 63. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
d icscr .\usgahe des CL",dz- und Vernrd nu ngsblattl's. 

Az.: 20 Kirchliche Kindergartenarbeit Nicndorf - P ll/P 1 

* 

In der KirchengemeindL' Tim m e n d  t) r f er S t  r ,1 n d im 
Kirclwnkreis Eutin ist d1t· 1. l'farrstelk \·,1Lmt und umgd1L'nd 
mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Beset
zung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 

Timmendorfer Strand liegt an der Lübecker Bucht und ist ein 
beliebter Ferienort. Der Ort verfügt über alle allgemeinbilden
den Schulen und hat einc'n hohen Freizeil\,-crt. Dit• GL·rncinde 
h,1t e-1 + 'i()O Cenwind1·glieder. Der Kindergarten wird Yormit
tags \ on 60 Kindern und nachmittags\ on 2U Kindern besucht. 
Unsere Waldkirche wurde 1912 als Kapelle erbaut und durch 
den ständigen Zuzug neuer Gemeindeglieder zweimal, zuletzt 
1982, auf 300 Plätze erweitert. Der Waldfriedhof mit der 1972 
neu erbauten Kapelle liegt an der Peripherie des Ortes an 
eim·m grugen vV,ildgcbid und mulstc 1,1:-;::; er\\'cill'rl werdl'n 
Im Fn1hjdhr 1990 wirci Ill'bcn der Waldl-..irchL' ein GenwinLil'
haus und ein Pastorc,t neu errichtet, da bisher keine Gemein
deräume zur Verfügung stehen. Neben den Amtshandlungen 
steht der Gottesdienst im Mittelpunkt. Besondere Schwer
punkte bilden der Seniorenkreis, Bibel-und Handarbeitskreis. 
Die Jugendarbeit wird \llll einem lugcnd\\arl in unserer Cl'
n1t'indc und zwei N,ichbc1rgernci11den \I ,1 hrgcnornnwn. lm Se
niorcn-\Vohnstift wird sam,-,tags Cottt'sdienst gehalten. 1\uch 
die Curschrnann-Klinik als Rehabilitations-Klinik für Herz
und Kreislauferkrankungen sowie die Seelsorge der Feriengä
ste dürfen nicht unen\·älmt bleiben. Es besteht eine zweite 
Pfarrstelle, die jedoch bisher nicht be-set7t wurde. 

Be\1·1Tbungen mit au,.,tührliclwrn, h,mclgeschriL'benen 1.,'
ben�lcrnt sind zu richten zin den Herrn ßischuf für den Spren
gel Holstein-Lübeck über den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Eutin, SchloEstr. 13, 2420 Eutin. \Veitere Unterlagen sind 
auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen der ste lh·er
tretend e Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr JanEen, Tel.

04"itlJ n-; Ob, und Pru11�t Dr. Drewr, Tl'l. tl+521/2031. 

Ablauf der 1:kvvcrbungstrist: Vier V\\ichen nach Erschc1m·n 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 limmendorfer Strand (1) - P Il/P 1 

In der L u t h e r - K i r c h e n g e m e i n d e N e u m ü n
s t e r  - T u  n g e n d o r f im Kirchenkreis Neumünster ist die 
Pfarrstelle vakant und umgehend mit einem Pastor oder einer 
Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des 
Kirchenvorstandes. 

Die Gemeinde umfaEt ca. 3.800 Glieder in einem geschlosse
nen Wohngebiet. Sie pflegt als eine seit 1968 selbständige Ge
meinde Tungendorf-Süd nach wie vor freundschaftlich-enge 
Beziehungen zur Schwestergemeinde Tungendorf-Nord. Bei
de Gemeinden haben eine evangelistisch-missionarische Tra
dition. Die Gemeinde sucht einen Pastor oder eine Pastorin, 

der bzw. die diese Arbeit weiterführt in der Bindung an Bibel, 
Bekenntnis und den aufer�tandenen Herrn. Sie legt Wert 
darauf, LL1J; die gewachsenen Verbindungen Lur Deutschen 
Missionsgcnwinsrhaft (jiihrlichc Missionswuche und Unter
stützung \-ieler Missionare), Lum Bibellesebund (Kinderfrei
zeiten und Kinderwochen) sowie zur Gemeinschaft in der Lan
deskirche und der Freikirche (Veranstaltungen auf Allianzebe
ne) bestehen bleiben. Unser Gemeindehelfer leitet die Kinder-, 
Jungsch;ir- und Jugendstunden zusamnwn mit\ il'kn ehn•n
amtlichen i\ litarbeitern. Auch die Frauenhilfe, der grogcScnio
renclub und die Blaukreuz-Gruppe werden vun ehrenamtli
chen Mitarbeitern/ innen geleitet. Wöchentliche Bibel-und Ge
betsstunden werden ergänzt durch Bibel- und Evangeli
sationswochen. 

Bewerbung,·n mit <1usführliclwm, handgeschriebenen Le
benslauf �md /LI richten an den Herrn Propst dl'� Kirchenkrei
ses Neurniin;;tt·r, Am J\lten Kirchhof 5, 235() '\!cumünster l, 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen der Vorsitzende des KirchenYorstandes, Herr 
Ascher, Schulstr. 104, 2351J '.'\eumünster, Tel. 04321 /3 62 02, 
und Propst Jürgensen, Am Alten Kirchhof 8, 23.'i() \leumünster, 
TL'!. 0+321 / + LJi-s 33. 

Ablauf der Bcwerbungsfri,t: \'icr Wochen n,1ch Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz-und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Luther-Kirchengemeinde Neumünster-Tungendorf
p II/P 1 

Stellenausschreibungen 

Die E v.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri, Flensburg, sucht 
zum 1. August 1990 

eine/n Diakon/in 

mit Pra:-._isc·rt,1hrung für dL·n 1\rbeitsschwerpunkt Jugendar
beit. 

Erwartet werden: 

- selbständige, kreative Arbeit in den Bereichen Jugendgrup
pen, offene Jugendarbeit und Konfirrnandenarbeit

Durchführung von Freizcikn

-- Mitgcst.1ltung von Kinder- und FamilicngottEsd icnstcn, Ge

meindefesten und -veranstaltungen 

- Anleitung und Beratung Yon ehrenamtlichen Mitarbei
ter /innen

- partnerschaitliche Zusammenarbeit mit dem Kirchenvor
stand und dem Mitarbeikrll',1m.

Vergütung nach KAT-NE1'.

Auskünfte erteilen Pastorin R Klingsporn, Tel.: 0461 / 4 32 38
sowie Kirchenvorsteherin M. Sitzwohl, Tel.: 0461/5 28 59, 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenvorstand der St. 
Petri-Gemeinde, Bauer Landstr. 19, 2390 Flensburg. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 6 Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - St. Petri Flensburg - E 1 

* 

Die Elbinsel-Kirchengemeinde St. Raphael in Hamburg
Wilhelmsburg sucht baldmöglichst eine/n 

Diakon/in (Sozialpädagogen/in) 

für die evangelische Jugendarbeit und für einen Dienstauftrag, 
den die Kirchenkreissynode der Gemeinde zugeordnet hat. 
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Der Arbeitsbereich der Jugendarbeit soll im Rahmen der Ge
samtkonzeption mit neuen Ideen weitergeführt werden. Dazu 
g<chiirt die Abspracht' mit den Pastoren,' innen miigliclwrwei
se die Übernahml' einer Konfirn1andengruppe. 

Der Dienstauftrag dient der Koordinierung der Ausländer
arbeit auf der Elbinsel mit Schwerpunkt in St. Raphael: u.a. 
geht es hier um gezielte Beratung, Hilfe zum gegenseitigen 
Verständnis in religiösen und kulturellen Angelegenheiten. 
Die .--\rbeit erfolgt in t'tnt'm sozial vil'lschichtigen Sladtkil mit 
Z\\ei Cemeindezentr�·n und dw,1 4. "illil Cemcindegliedern. 

Cnterstützung findet die Arbeit irn pädagogisch-theologi
schen Team, bestehend aus 2 Pastorinnen, einer noch zu beset
zenden Pastorenstelle und einer Sozialpädagogin, die in der 
Kinderarbeit tätig ist. Die interkulturelle Arbeit ist ein gemein
samer Schwerpunkt in der Ccmeindecubeit. 

Der Kirchenvorstand ist aufgeschlossen und kooperciti\ ge
genüber allen Akti\·itäten, die sich an den Bedürfnissen der Ge
meindeglieder und den Erfordernissen des Stadtteils orientie
ren. Er legt Wert auf eine verständliche und fundierte padago
gisch-theologische Arbeit. 

Erwartet wird Phantasie und Engagement, Interesse und Ko
operationsbereitscluft tür die andcn·n .,-\rbeitsbereiclw ,uwic 
die Einbeziehung der Arbeitsbereiche in neue und alte Gottes
dienstformen. 

Aufkünfte erteilen: 

Pnstorin Friederikc Raurn-Blöcber, \"or�itzende des Kirchen
nJrstande:,,, Tel.: ll4il /7 50 9() 82, Jrn1gnickL'lstr. 21 ,l. 2102 
Heimburg 93, und l'rnpst Dr. Dieter Lvku, Tel.: 040/7 hh il-1--153. 

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf sind an 
Propst Dr. Lyko, Hölertwiete 5, 2100 Hamburg 90, zu richten. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 

4 \\'nchen nach Erscheinen dieser Ausgabl' des Cesel/- und 
\"crordnungsblattes. 

Az.: 30 - St. Raphael, Hamburg-Wilhelmsburg - E 1 

Im .Jugendheim Lichtensee in Hoisdorf ist dit' Stl'llc 
eines/einer Heimleiters/in mit einem/einer in der Jugendar
beit erfahrenen Diakon/Diakonin (Sozialpädagogen/in) oder 
einem/ r Mitarbeiter/ in mit vergleichbarer Qualifikation zu 
besetzen. Vergütung nach KAT. 

Die :\utzung der Dienstwohnung (Ein1elhaus neben ckmJu
gendheirn) ist not\\·endig. 

Die \.1itgliedschaft in der Ev. Kirche ist Voraussetzung. 

Das Jugendheim Lichtensee liegt in Hoisdorf im nordöstli
chen Einzugsbereich Hamburgs. Es ist die Freizeit- und Ta
gungsstätte für die Jugendarbeit der Gemeinden des Kirchen
kreises und die Seminare des Kirchenkreises-Jugendpfarram
tes. Es steht Jugendlichen aller Altersstufen offen und wird 
auch von Schulklassen, VHS-Seminaren und anderen 
Gruppen genutzt. Das Heim hat 60 Plätze; es wird ganzjährig 
bewirtschaftet. 

Zur Konzeption des Jugendheimes gehört es, daß es auch 
und gerade von Gemeinden und Einrichtungen genutzt 
werden soll, die mit sozial benachteiligten Kindern und Ju
gendlichen arbeiten. Wir sehen darin eine Verwirklichung des 
Anspruchs auf Gerechtigkeit in diesem Teilbereich kirchlichen 
Lebens. Bestandteil der Konzeption ist es auch, daß jede Nut
zergruppe innerhalb des gegebenen Rahmens und in Abspra
che mit der Heimleitung ihr Zusammenleben selber regelt. 

Das Jugendheim gehort zum Arbeitsbereich des Jugend
pfarramtes. Der/ die Heimleiter /in ist Mitglied im Team de� 
JugendJ7t,1rramtes. Zu ckn Aufg,1ben des lugendpf,irr,imk, 
gehiircn dw Aus- und frnlbildung chrcn,rnitlidwr Jugl'nd
gruppenleiterinnen und -leiter und die Beratung und Beglei
tung hauptamtlicher Mitarbeiter /innen in der Jugendarbeit. 

Zu den Aufgaben des/ der Heimleiters/ in gehören: 

die pädagogische' Leitung des H,1uses und die Organisation 
des Heimbetriebes \\ahr/lmehmen und 

die Arb:'it der hauswirtsch,lftlichen Mitarbeiter/ innen ( vier 
Mitarbeiterinnen, zwei Zi\·ildienstleistende) in Zusammen
arbeit mit der Haus,drtschaftsleiterin zu koordinieren. 

Anfragen beantworten: Propst H. Schroeder 040/60 31 43 
26/68 11 28 

und d;is Team des Jugcndpfarramks 
Rita Bogateck 60 31 43 45 
Dieter Fischer 60 31 43 46 
Gerriet Heinemeier 60 31 43 49 
Lilo Muxfeldt 60 31 43 --i8 

Bewerbungen sind bi;; zum lh.3.1990 an den Kirchenkn·i,
vorst,md des Kirchenkreises Stormarn, Roc kcnhof 1, 2001 l 
Hamburg 67, zu richten. 

Az.: 30 - Kirchenkreis Stonnarn - E 1 

Die E\·.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri zu Ratzeburg im 
Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg sucht zum nächstmögli
chen Zeitpunkt ein/e/n 

Gemeindehelfer/in, 
Diakon/in, 

Diakonenehepaar 

für die Gemeindearbeit mit dem Schwerpunkt Kinder- und J u
gendarbeit. Dabei kommen in Betracht: Kindergottesdienst, 
Gemeindefeste, Jugendgrnppen, Jungschargruppen, Vorkon
firmandenunterricht, Sommerfreizeit/ en, Kinderbibelwoche. 
Eine bcstl'lwnde Kindcrguttesdienst- und lt1)',L'mbrbpit Slill 
weilcrgL'tlihrt werden. Die' \l-rgütung erfolgt n,ich dem Kirch
lichen Angestelltentarihertrag (KAT). Bei der Wohnungssu
che in Ratzeburg wird die Kirchengemeinde nach Kräften be
hilflich sein. 

Auskünfte erteilen der \"orsitzende des Gemeindeausschus
Sl'S, H,'lT Lolhcir Clohig, LLilwckt'r Str,1l<c-4, 2418 Ratzl'burg. 
((HS--i ]1 27 24, und der \ llr,itzl'nde de� 1s: ir,-lwnvorstcrndc,. 
l'ropst Dr. �\ugstin, ;\m \larkt 7, 2418 Ratl'.ebu rg, (04541) 34 54. 
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
werden erbeten bis zum 15.3.1990 an den Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri zu Ratzeburg, Sehran
genstr. 3, 2418 Ratzeburg. 

Az.: 30 - St. Petri Ratzeburg - E 1 

* 

Das Nord elbische Zentrum für \-Vdtmission und Kirchlichen 
Weltdienst der Nordelbischen EY.-Luth. Kirche 

sucht zum 1. Juli 1990 

eine/n Deutschlehrer/in für China 

Gesucht ist eine christlich motivierte Lehrkraft, die über die 
chinesische Diakoniestiftung 'Amity Foundation' für 2 Jahre 
in die VR China geht, um an einer staatl. Hoch- bzw. Fachschu-
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Je deutschen Sprachunterricht zu erteilen. Ziel dieses Cnter
richts ist es, chinesischen StudentenTnnen und wissenschilftle
rlnnen einen Zugang zu deutschsprach1gl'r Fachliterntur zu 
ermi)glichl'n oder sie auf ein Studium an L·iner deutschen Lni
versil:H \·orzubereiten. Hinzu kann eine fachliche Begleitung 
und Anleitung von chinesischen Kolleginnen kommen. 

Durch die 'Amity Foundation' möchten Christen bei dem 
Modernisierungsprozeß Chinas mithelfen. 

Die Stiftung sorgt für \ orbcreitung und eine ,mgcmcssL'11l' 
Unterl,ringung der ausLmdischen Mitarbeiterinnen. 
Besoldung nach BAT III; Anerkennung nach dem deutschen 
Entwicklungshelfergesetz. Englischkenntnisse sind erforder
lich. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Pastor Hartmut Cericke, 
Referent für Ostasien und Mebncsien, Tc'l tl.J.0/88 10 ()() 1.J. 

Bc1,·erbungsuntL'rlagcn, aus denen die t<1chliche Qu<1lifika
tion (mögl. Lehrbefähigung: Deutsch für Ausländerinnen) 
und die christlich evangelische Motivation hervorgeht (pfarr
amtl. Zeugnis erbeten), sind innerhalb ,·on .J. Wochen nach Er
scheinen dieser Ausschreibung zu richten an: Herrn Direktor 
Pastor P C. Buttlcr, Norddbischcs Zentrum für Weltrni��ion 
und kirchlichen Wl'itdivn.st, 20001 Tarnburg 'i2, Agathe-La½ch
Wcg 16, Postfach 520 35.J.. 

Az.: .J.890 - 1 - Wl 

* 

Die E\-.-Lulh. Kirclwngemeinde St. \1ilrkus in Hamburg-Ho
heluft sucht zum 1. Juli 1990 oder nach Vereinbarung eine.In 

Heimleiter/in 

für ihr Alten- und Pflegeheim. Das Heim hatz. Zt. insgesamt 
1 (ß l'liltze, davon 63 Pflegephitze. 

Wir LTwarten mehrj0hrige Erfahrung in der Leitung eines Al
tenheims und die Fähigkeit zur Führung und Motivation der 
Mitarbeiter. Fachkenntnisse in Cerontologie, Heimrecht und 
Verwaltung sowie die Fähigkeit zu wirtschaftlichem Denken 
werden vorausgesetzt. Darüber hinaus erwarten wir die Be
fl'itsch;lft, an der \ orgeschenen Nu1kcmzeption unseres 
Hause½ mit Engagenwnt und KreativiLit mitzuwirken. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an den Vorsitzenden des Kirchenvorstands, Herrn Pastor 
Reinke, Löwenstraße 60, 2000 Hamburg 20. 

Az.: 30 - St. Markus-Hbg. Hohduft - D 12 

* 

In der Ev,-Luth, Kreuzkirchengemeinde Schiftbek zu 
Hamburg-Billstedt ist ab 1. Mai 1990 die hauptamtliche 

Kirchenmusiker/innen-Stelle 
(B-Stelle) 

neu zu besetzen. (38,5 Stunden wöchentlich) Die Anstellung 
erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten-Tarifvertrag (KAT
NEK). 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/Mitarbeiter mit Fähig
keit und Bereitschaft zum Dienst in unserer Gemeinde: 

- Orgelspiel in allen Gottesdiensten und bei Amtshandlungen

- Leitung der Kantorei

- Arbeit mit Blockflötenkreisen

- Ausbau der Kindermusikgruppe

- Pflege geistlicher Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik in
besonderen kirchenmusikalischen Veranstaltungen

- Hinführen der Gemeinde zu neuem Liedgut

Musikali,che Mitarbeit in den Kreisen und Cruppen der Ge
meinde. 

Die Gemeinde hat 7.700 Mitglieder. Sie liegt in einem sozial 
benachteiligtem Gebiet im Osten von Hamburg. :--Jeben der 
Orgel in der Kirche und einer kleineren in der Friedhofskapel
le stehen ein Cemb<1lo (genwinsame Nutzung mit der Nach
bargemeinde) und ein Klavier zur Verfügung. 

Bewerbungen sind bis zu 4 \Nochen nach Erscheinen dieser 
Anzeige zu richten an den Vorsitzenden des Kirchenvorstan
des der E,·.-luth. Kreuzkirche Schiffbek, Billstedter Hauptstr. 
86, 2000 Hamburg 74. 

Az.: 30 - Kreuzkirchengemeinde Schiffbek - T 1 /T 1 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ohlsdorf in Hamburg sucht 
zum 1. Mai 1 ggo oder später fi.i r eine Halbtagsstdle 

eine/n Mitarbeiter/in für die 
verantwortliche Leitung der Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Gemeinde hat ca. 3.20(1 :\füglieder und sucht einen Men
schen, der ilus dem christlichen Glauben und der pädagogi
schen Qualifikation heraus sich in der Gemeinde engagiert. 

Arbeitsschwerpunkte sollen sein: 

- Ausbau, Betreuung und Schulung des bestehenden Kreises
ehrenamtlicher Gruppenleiter,

- Angebote für Kinder und Jugendliche
(Cruppen, Freizeiten, Kindergottesdienst, Kinderbibelwo
chen etc.l,

- übergrciicnde Zusamml'narbcit mit den anderen ehren-und
hauptamtlichen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen unserer Ge
meinde und unseres Kindertagesheimes.

Vergütung nach KAT-NEK.

Bewerbungen sind zu richten an den

Kirchenn,rstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ohlsdorf, 
z. Hd. des Vorsitzenden, Herrn D. Burkart,
Fuhlsbüttler Str. 658, 2000 Hamburg 63,
Telefon des Cemeindebüros: 0-10/6 30 83 01.

Auskünfte erteilt Pastor C. Conradi, Tel.: 0-10 / 6 30 49 59. 

Bewerbungen werden bis spätestens 12. Miüz 1 ggo erbeten. 

Az.: 30 -Ohlsdorf E 1 

.. 

Der Kirchenkreis Südtondem in Nordfriesland sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für den Festlandsbereich des Kir
chenkreises 

eine Regionaljugendwartin/ 
einen Regionaljugendwart 

Gewünscht wird ein Diakon/ eine Diakonin mit Erfahrung 
in kirchlicher Jugendarbeit - haupt- oder ehrenamtlich - und 
der Bereitschaft zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
den Festlands-Gemeinden und den anderen Jugendwarten des 
Kirchenkreises. 

Aufgabengebiete sind: 
Gewinnung, Ausbildung, Begleitung und Fortbildung von eh
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; Praxishilfe 
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bei Aufbau von Gruppenarbeit und Entwicklung und Durch
führung von Programmen, z.B. in der Teestubenarbeit; Durch
führnng von Freizeiten und Seminaren; gemL•insame l'rnjektt' 
mit llL'n ,1ndnen Jugendwarten auf Kirdwnkreisebene. 

Vergütung nach KAT-NEK 

Bewerbungen mit den entsprechenden Unterlagen \\·erden 
erbeten an den Kirchenkreisvorstand, Osterstr. 17, Postfach 11 
40, 22fi2 Leck 

A l,lauf der Bewerbungsfrist: ] .:1. l 9Y0 

Telefonische Auskunft bei Propst Henrich, Tel.: 04662-23 97 
oder der Vorsitzenden des Regionaljugendausschusses Fest
land, Frau Pastorin Dennemark, TeL 04663-2 07 und dem Ju
gendwart im Kirchenkreis Hans-Jürgen Wallenborn, Tel.: 
04661-14 62 (Büro), 04fi63-73 44 (privat). 

A/.: 3U - Kirchenkrt'tS Südtondern E 1 

* 

Dcr Kirchenkreisn•rband Blankem·�e. "\iendorf und l'innc
beq:; ab gemeinsanw Verwaltungsstelle für c,1. 80 kirchliche 
Körperschaften mit Dienstsitz in Hamburg-Rissen sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

für die Revision beim Kirchenkreisverband eine/ n 
Revisor/in 

Die T.itigkeit umLi!<t neben Kassen-, Rechnungs- und Ord-

ten Ausbildung. Der /Die Bewerber /in sollte über umfassen
de Kenntnisse im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
verfügen und die notwendige Einstellung fur die besonderen 
kirchlichen lklangt' besit/en. 

Ebenfalls zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen ist die 
Stelle als 

Leiter/in der Allgemeinen Verwaltung 

Ül'r Aufg,1benbereich bL'inhaltd die Org,111is,1tion von Ar
beits,1bLrntcn, dit' Erstellung\ un Wirtscl1.iftlic hkl'itsgutachtl'l1 
sowie die Beratung der angeschlossenen Klirper,;chaften. 

Weiterhin ist der/ die Stelleninhaber /in zuständig für die 
Umsetzung eines begleitenden E DV-Projektes und den damit 
verbundenen Innovationen und Routinearbeiten. 

Erwartet 1\·ird ein/ e bernherfahrene/r J:le\1·erh·r / in mit um
fassenden Kenntnissen im kirchlichl'n, k,,mmunalcn oder 
staatlichen Verwaltungsdit•nst. Organisatonsche Fähigkeiten 
und Erfahnmgen in der Führung von Mitarbeitern werden 
vorausgesetzt. 

Die Vergütung erfolgt für beide Stellen nach \·erg.Gr. IVa/III 
KAT-NEK. Schwerbehinderte w,•rden bei gleicher Eignung be
vorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind innerhalb 
von drei Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige zu richten 
an den Leiter der Geschäftsstelle des Kirchenkreisverbandes 
Blankenese, Niendorf und Pinneberg, Iserbarg 1, 2000 Ham
burg :i6. 

nungsprüfungen smne den sonstigen f'rüiungsaufgahen ,weh Az.: KKV ßlankencse, Niendorf u. Pinneberg D 12 
die örtliche Prüfung der angeschlossenen Körperschaften. 

Erwartet wird ein/ e engagierte/r �1itarbeiter /in mit Eigen
ini tia ti\"e und einer der Positionen entsprechenden qualifizier-

Personalnachrichten 

Beru f e n: 

Mit Wirkung vom 1.3.1990 auf diL' Dauer Ynn 5 Jahren der 
Pastor Eduardo G o 1 d e n r i n g, bisher in Schenefeld, in 
die Pfarrstelle der :-Jordelbischen E\·.-Luth. Kirche für 
Krankenhausseelsorge am Allgemeinen Krankenhaus 
Ochsenzoll in Hamburg mit dem DiL'nst- und Wohnsitz in 
1-lcnnburg;

mit \\'irkung vom 1.3. l 990 auf die Dau1.•r von 5 Jahren der 
Pastor Christoph H u p p e n b a u e r, bisher in 
Hamburg-Lurup, in das Amt eines Mentors im Ausbil
dungszentrum Hamburg des Prediger- und Studiensemi
nars der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit dem Dienst
und Wohnsitz in Hamburg. 

Ein g e f ührt: 

Am 7.1.1990 der Pastor Tjarko Ta m m  e n als Pastor in die 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Sereetz, Kirchenkreis 
Eutin. 

Verlä n g e r t: 

Die Amtszeit des Pastors Peter K r u s e als Inhaber der Pfarr
stelle des Kirchenkreises Alt-Hamburg für Krankenhaus
seelsorge in Hamburg-Bergedorf um 5 Jahre über den 
31. Dezember 1989 hinaus;

die Arnts/cit des Pastors Klau;, Walter S ,- h 1 ,im p im Amt 
eines Studienleiters im ['rediger- und StudiL·nsemin.ir der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche um 2 Jahre über den 
30.4.1990 hinaus. 

Beu r laub t: 

Mit \,\!1rkung vom 1. Septc>mber 1990 auf die D,rncr von S 
Jahren der Pastor Rainer I l a a k, bislwr in Hamburg, für 
eine freiberufliche, kirchlich ausgerichtete schriftstelleri
sche Tätigkeit. 

Be au ftr a g t: 

Mit Wirkung rnm 1. Februar 1990 der Pastor z.A. Jan 
W i n g e r t, z.Z. in Neumünster, im Rahmen seines 
Dienstverhältnisses auf Probe zur N ordelbischen Ev.-L uth. 
Kirche zur Dienstleistung in der Kirchengemeinde St. 
Johannis zu Neuengamme, Kirchenkreis Alt
Hamburg - Bezirk Bergedorf - (Auftragsänderung). 

Entlas s en: 

Mit Wirkung vom 1.2.1990 die Pastorin Ingeborg P e t e rs -
S c he n k  1 u h n, geb. Peters, auf ihren Antrag nach den 
Bestimmungen der§§ 110 und 112 Abs. 2 des Pfarrergeset
zes der VELKD i.d.F. vom 4.4.1989 aus dem Dienst der Nor
d elbischen E\'.-Luth. Kirche; 
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mit Wirkung mm 1. Februar 1990 die Pastorin z.A. Christel 
Te t z 1 a ff, z.Z. in '-Jortorf, auf ihren Antrag nach den Be
::-timrnungen der§§ 110 und 112 Abs. 2 des l'f,1rrergesetzes 
der VELKD in der Fassung vom 4. April 1989 aus dem 
Dienst der "-Jordelbischen E\·.-Luth. Kirche. 

ln d e n  Ruhesta nd versetz t: 

Mit Wirkung mm 1. \lärz 1990 der Pastor Rene L e u d e s -
d o r ff in D,,gehüll 

Er n a n n t: 

Mit Wirkung vorn 1. Februar 1990 der Pa�tor Thomas 
1:3 e cke r s h a u s, z.Z. in Hamburg-Harvestehude, bei 
gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses als 
Pastor auf Lebenszeit zur L\.t)rdelbischen Ev.-Luth. Kirche 
zum Pastor der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Jo
hannis-Harvestehude, Kirchenkreis Alt-Hamburg- Bezirk 
\1Iitte -; 

Bestät i gt: 

Mit Wirkung ,·om l. Februar 1990 die Wc1hl des fästors Peter 
}-: n u t h, bisher in Tanzanic1, zum l'a,;tor der l. l'forrstt'lle 
der Kirchengemeinde Osdorf, Kirchenkreis Blankenese. 
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t 
Pastor 

Gerhard Albrecht 

geboren am 21. Februar 1930 in Neumünster, 
gestorben am 23. Januar l 9'!l) in ltzehue. 

Der Verstorbene wurde am 22. Oktober 1967 in Kiel 
ordiniert und war anschließend Pfarrvikar in St. l\far
garct hen. Seit dem 1. Juni 1972 bis zu scilll·rn Sterbe
tag war er Pastor und Inhaber der Pfarrstelle der Kir
chengemeinde St. Margarethen im Kirchenkreis Mün
sterdort. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für 
die Verkündigung des Evangeliums durch Pastor 
Gerhard Al b r e c h t. 
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